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Mediengespräch

Die aktuelle Situation im Wohnbau ist besorgniserregend: Die zt: Kammer für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland hat deshalb drei Kernforderungen präsentiert, 
um die Verfügbarkeit von leistbarem Wohnraum auch in Zukunft sicherzustellen.
Die Pressekonferenz ................................. 3   

Das zt: Podiumsgespräch auf der 
Architekturbiennale 2023 in Venedig. 
Podcast .................................. 4   

Entwerfen für 
eine demokratische 
Gesellschaft 

„Wenn wir so weiterbauen, fördern wir 
eine Klimaarmut beim Wohnen.
Ohne gesetzliche Änderung führt die 
Anpassung an den Klimawandel im Wohnbau 
zu neuen Formen sozialer Verwerfungen“ 

€

Bernhard Sommer

https://wien.arching.at/home.html
https://www.ztakademie.at/
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Einbruch des Wohnbaus

Die derzeitigen Aussichten sind alles andere 
als rosig: Wohnraum wird immer teurer. In den 
vergangenen drei Jahren kam es unter dem Ein-
fluss der Pandemie und der Energiekrise in der 
Baubranche zu nicht planbaren Entwicklungen, 
die zu Verunsicherung geführt und entspre-
chende Reaktionen evoziert haben. Von 2020 
bis zum 2. Quartal 2023 ist der Baupreisindex 
für den Hochbau um 35,3 % hochgeklettert (die 
Preise im Tiefbau sind hingegen bemerkens-
werterweise nur um 3,4 % gestiegen). Relevan-
te Gründe dafür sind u. a. Facharbeitermangel, 
Lieferengpässe und teurere Kredite. Ein wich-
tiger Faktor sind aber auch die Gewinne der 
Baufirmen, die etwa 2022 einen wesentlichen 
Anteil an der Inflation in der Baubranche hat-
ten. Ein Indiz dafür ist, dass der Baupreisindex 
(Baupreis = Baukosten plus Wagnis- und Ge-
winnzuschlag) noch immer im Steigen ist, wäh-
rend der Baukostenindex (für Wohnhaus- und 
Siedlungsbau) seit einem Jahr relativ stabil ist.

Diese Umstände haben zur Folge, dass der 
Anteil erteilter Baubewilligungen im Wohn-
bausektor sinkt, ebenso die Anzahl der fer-
tiggestellten Wohnungen. Die Auftraggeber 
stoppen Projekte nach der Einreichung, da die 
Ausschreibungen aufgrund der hohen Bauprei-
se die Kostenobergrenzen verfehlen. Die Bau-
bewilligungen der gemeinnützigen Bauträger 
gingen 2023 bereits um ein Viertel zurück, die 
Umsetzung der eingereichten Projekte ist unge-
wiss. Konkret dürften die Fertigstellungen von 
Wohnungen in Wien von heuer noch 15.900 auf 
höchstens 7.500 Einheiten im Jahr 2025 ein-
knicken. In den nächsten zwei Jahren kommen 
kaum geförderte Wohnungen auf den Markt. 
Die hohe Inflation und die kräftige Zinsdyna-
mik hemmen den Wohnungsneubau, zusätz-
lich fehlen Impulse in der Sanierung.

Die Misere am Wohnungsmarkt und in 
der Bauwirtschaft ist absehbar, sie wird in 
den nächsten Jahren schlagend. Bei steigender 
Nachfrage nach Wohnraum wird es zu einem 
Engpass bei leistbaren Wohnungen kommen. 
Wenn wir nicht umgehend gegensteuern, dro-
hen ein Einbruch der Bautätigkeit und Woh-
nungslosigkeit.

Verantwortung als Ziviltechnikerin 
und Ziviltechniker

Da wir uns in der Verantwortung gegenüber 
Gesellschaft und Umwelt sehen und uns ein 
differenzierter Blick auf Problemstellungen – 
auch solche, die vordergründig nicht unsere 
Kernkompetenzen betreffen – eigen ist, hat der 
Ausschuss Wohnbau und Leistbarkeit der zt: 
Kammer W/N/B auf Basis einer umfassenden 
Grundlagenanalyse der Situation im Wohnbau 
drei detaillierte und differenzierte Forderungen 
formuliert, die von den Architektinnen Ulri-
ke Schartner und Jutta Wörtl-Gößler vom Aus-
schuss Wohnbau und Leistbarkeit gemeinsam 
mit dem Länderkammerpräsidenten Bernhard 
Sommer auf der Pressekonferenz dargelegt und 
zur Diskussion gestellt wurden. Für die Um-
setzung der Forderungen, die auch als Auffor-
derung zum Handeln zu verstehen sind, stel-
len wir Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker 
gerne unsere unabhängige planerische Kompe-
tenz zur Verfügung.

1. Forderung: 
Faire Gestaltung der Baupreise

Die gängige Praxis im Wohnbau, Aufträge an 
Generalunternehmer zu vergeben, bringt den 
Wettbewerb unter den Marktteilnehmern in 
Schieflage, da dadurch wenige, große Baufir-
men bevorzugt werden. Die Generalunterneh-
meraufschläge verteuern die Baukosten in der 
Regel um ca. 10 bis 15 %, der enge Mitbewerber-
kreis trägt zusätzlich zum Hochpreisniveau bei. 
Deshalb muss zum einen der Anbietermarkt 
wieder vergrößert werden, indem Einzelge-
werkausschreibungen durchgeführt werden, 

DI Peter Bauer
—
Vizepräsident 
—
—

Aus dem Präsidium

Ein eingefrorenes Stadtbild ist keine 
Maßnahme gegen die zunehmende Hitze:
ein Irrtum, dem der vorliegende Entwurf der 
Novelle zur Wiener Bauordnung unterliegt

Weder naturwissenschaftlich noch gesellschaftspo-
litisch gesehen ist ein Glassturz gegen Hitze hilfreich. 
Wien ist eine wachsende Stadt. Sie wird nicht nur vom 
Tourismus leben können und wollen, und man täte Wien 
unrecht, wenn man es in ein Museum verwandelt. Von 
hier gingen immer Impulse von globaler Bedeutung aus 
(wenn auch nicht immer zum Guten). 

Nun stehen wir einer Bauordnungsnovelle gegen-
über, die genau das macht: Diese Novelle stellt, wenn sie 
beschlossen wird, die Stadt unter einen Glassturz und 
macht historische Gestaltungskonzepte zum Maßstab 
für alles Zukünftige. Die MA 19 erhält damit größeren 
Einfluss als bisher, denn ihr obliegt die Beurteilung des 
Stadtbilds. Aus unserer Sicht ist dieser Einfluss aus meh-
reren Gründen überschießend.

Die bisherige Bestimmung des § 85 Abs. 2 „Darü-
ber hinaus darf das gegebene örtliche Stadtbild weder ge-
stört noch beeinträchtigt werden, sofern es mit dem vom 
Bebauungsplan beabsichtigten örtlichen Stadtbild verein-
bar ist“ ist nun sinngemäß in Abs. 2a zu finden. Wird 
aber quasi im selben Atemzug gleich wieder kassiert, 
denn „bei der Beurteilung von Änderungen von Gebäu-
den, die vor dem 1.1.1945 errichtet wurden und an deren 
Erhaltung infolge ihrer Wirkung auf das örtliche Stadtbild 
ein öffentliches Interesse besteht, ist das vom Bebauungs-
plan beabsichtigte örtliche Stadtbild hingegen nur insoweit 
maßgebend, als es mit dem gegebenen örtlichen Stadtbild 
nicht in Widerspruch steht“. Diese Umkehrung baukultu-
reller Vernunft ist auch rechtsstaatlich falsch. Denn der 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sollte ja Pro-
dukt sorgfältiger Prüfung und letztlich ein hoheitlicher 
Akt sein, dieser kann nun aber durch ein Ermessensgut-
achten (denn wie anders als durch Ermessen kann denn 
beurteilt werden, ob ein Projekt mit dem gegebenen ört-
lichen Stadtbild im Widerspruch steht?) einer unterge-
ordneten Behörde verworfen werden.

Halten wir bitte fest: Der Gemeinderat der Stadt 
Wien beschließt nach sorgfältiger Grundlagenfor-
schung, Abwägung diverser Interessen, Begutachtung 
durch Fachleute und den Fachbeirat und öffentlicher 
Auflage einen Flächenwidmungs- und Bebauungs-
plan. Die Stadt schreibt dementsprechend stolz auf ih-
rer Homepage: „Kein Willkürakt – Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplan“. Dieselbe Stadt Wien schickt sich 
nun an, eine Bauordnungsnovelle zu beschließen, die 
ermöglichen soll, dass eine diesem Gesetzgebungsor-
gan unterstellte Behörde die Beschlüsse des Gesetzge-
bers für irrelevant erklärt, nach dem Motto: „Ist ja schön 
und gut, was ihr da überlegt habt, aber es passt halt nicht 
ins Stadtbild.“ Wenn man die Dichte der bisherigen Gut-
achten der MA 19 kennt, ist das nicht nur rechtsstaatlich 
und demokratiepolitisch fragwürdig, sondern je nach 
zukünftiger Handhabung auch fachlich bedenklich.

Interessant ist auch die Festlegung des Glassturzes 
mit dem 1. Jänner 1945. Wieso bitte 1945? Zwischen dem 
11. März 1938 und dem 1. Jänner 1945 wird wenig für 
das Stadtbild Bedeutsames entstanden sein, und wenn 
man historisch sensibler ist, dann wäre vielleicht der 
4. März 1933  für Wien das korrektere Datum. Aber es 
wäre besser, Architektur und Stadtgestaltung nach de-
ren Qualität und nicht nach einem Datum zu beurteilen. 
(Im Mietrechtsgesetz wird übrigens der 30. Juni 1953 ge-
nannt und – der 8. Mai 1945 ...)

Im Novellenentwurf werden Gebäude, die vor dem  
1. Jänner 1945 errichtet wurden, mit Schutzzonen gleich-
gesetzt. Das ist fachlich nicht zu rechtfertigen. Die Alt-
stadterhaltungsnovelle des Jahres 1972, mit der die 
Schutzzonen eingeführt wurden, war ein wichtiger 
Schritt, um historische Substanz und historische Stadt-
bilder zu erhalten. Auch heute ist die Substanzerhaltung 
wesentlich, mit der Vermeidung von Boden-, Energie- 
und Ressourcenverbrauch bestehen dafür dringlichere 
Argumente denn je. Nur sind die Ressourcen am 1. Jän-
ner 1945 nicht weniger wertvoll geworden. Eine Moti-
vation aus dem Klimaschutz heraus ist also nicht glaub-
würdig. Glaubwürdiger ist hier schon das politische Ziel 
der Erhaltung der Gründerzeitbauten als jener Substanz, 
die Wien im Inneren weitestgehend geprägt hat, ergänzt 
um den kommunalen und genossenschaftlichen Wohn-
bau der Zwischenkriegszeit. Die neuen Bestimmungen, 
die sämtlichen Bestand vor 1945 taxfrei zu erhaltens-
werten Ensembles erklären, sind aber ähnlich treffsicher 

Arch. DI Bernhard Sommer
—
Präsident 
—
—

—
wie die Gießkannenpolitik der derzeitigen Bundesregie-
rung, nur dass mit der Bauordnungsnovelle zusätzlich 
eine Behörde dazwischengeschaltet wird, die mehr oder 
minder beliebig und kaum prüfbar entscheiden kann, 
wer nun das Erhaltungsbummerl hat und wer die Ab-
bruchdividende kassiert. Die Bauwerke und die Stadt-
räume der Gründerzeit sind in vielerlei Hinsicht bemer-
kenswert. Sie fanden Antworten nicht nur auf ihre Zeit, 
sondern bieten gültige Lösungen bis in die Gegenwart. 
Sie zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Anpas-
sungsfähigkeit aus. Das trifft aber nicht auf alle Berei-
che zu. Es gibt schlecht zu belüftende und schlecht be-
lichtete Gebäude, und der Gründerzeitblock verurteilt 
gleich ein Viertel seiner Bewohner dazu, im Winterhalb-
jahr ohne direkte Besonnung auszukommen.

Der Ruf nach „Licht, Luft und Sonne“ kam nicht 
von ungefähr mit der Demokratisierung der Verlierer-
staaten des Ersten Weltkriegs und der damit einherge-
henden Hinwendung zum Wohnbau für weniger privi-
legierte Schichten. Zwar hat die klassische Gründerzeit 
mit hohen Räumen und intelligenten Kastenfenstern 
auch viele Fragen des Raumklimas beachtlich nach-
haltig gelöst, und die Flexibilität und die damit verbun-
dene effiziente Nutzung der grauen Energie sind legen-
där. Dennoch sind die gesellschaftlichen Bedürfnisse 
vielfältiger geworden, die Flexibilität ist keineswegs für 
alle Zukunft gesichert. Vor allem bei der vorherrschen-
den populistisch geprägten Auffassung von einem intak-
ten Stadtbild ist ja nicht einmal die einfachste Form der 
Klimawandelanpassung, nämlich die Errichtung von 
Balkonen, möglich. Die Notwendigkeit der Ressourcen-
schonung führt auch zur Notwendigkeit, die Stadt wei-
terzubauen, ob wir das nun „Nachverdichten“ oder „In-
nenentwicklung“ nennen. Es wird auch notwendig sein, 
eine stärkere Durchmischung von Funktionen zuzu-
lassen und so Wege zu verkürzen und Nutzungen zu 
optimieren. Schließlich gibt es auch Fragen, auf die der 
Bestand, bei allen Verdiensten und bei noch so geschick-
ter Berechnung der Lebenszykluskosten, keine Antwor-
ten hat. Wenn es um die Minimierung des Energiever-
brauchs, die Anpassung an das zukünftige heiße Klima 
und die Notwendigkeit der Produktion und Speicherung 
von Energie am Gebäude geht, werden die Antworten 
nicht ohne Eingriff in das „gegebene örtliche Stadtbild“ 
möglich sein. Diese notwendige Weiterentwicklung der 
Bestandsstadt wird durch die geplante Bauordnungs-
novelle gefährdet. 

Darüber hinaus wird das Vertrauen in die Behörden 
zum Kollateralschaden, denn sie werden nichts richtig 
machen können – nicht aus Unvermögen, sondern weil 
es strukturell nicht möglich ist.

An die Verfasser der Bauordnungsnovelle und den 
Gemeinderat der Stadt geht der dringende Appell: Die-
ser Entwurf muss grundlegend überarbeitet werden 
und darf in dieser Form nicht beschlossen werden. Er 
erweckt den Eindruck, von einer populistischen Auffas-
sung vom Stadtbild geprägt zu sein, die in keiner Wei-
se zukunftsgerecht und nachhaltig ist. Unterliegen Sie 
dieser Versuchung nicht! Wie bei jeder populistischen 
Politik entfernt sich eine Sorge nur scheinbar und kehrt 
als Bumerang des erodierten Vertrauens in die Institu-
tionen zurück. Auch innerhalb der Stadtverwaltung gibt 
es Stimmen, die zu einer ähnlichen Beurteilung wie wir 
kommen. Schenken Sie auch diesen Gehör.
—
Bernhard Sommer
Peter Bauer
—   
—
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Vor dem Hintergrund der aktuellen, besorgniserregenden Situation im Wohnbau hat 
die zt: Kammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland am 5. Oktober 2023 zu einer 
Pressekonferenz geladen, in der sie ihre drei Kernforderungen für bezahlbaren 
Wohnraum präsentiert hat.

Die Vortragenden auf 
der Pressekonferenz der 
zt: Kammer W/N/B: 
Länderkammerpräsident 
Arch. Bernhard Sommer sowie 
Arch. Jutta Wörtl-Gößler und 
Arch. Ulrike Schartner vom 
Ausschuss Wohnbau und 
Leistbarkeit

Fo
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Pressekonferenz

die Klein- und Mittelbetrieben die Teilnahme 
ermöglichen. Den öffentlichen Auftrag- und 
Fördergebern kommt hier eine besondere Ver-
antwortung zu. Darüber hinaus braucht es für 
eine faire Baupreisgestaltung mehr Transpa-
renz bei der Preisbildung, den Austausch aller 
Stakeholder und einen Ausgleich der verschie-
denen Interessen.

2. Forderung: 
Nutzung und Ertüchtigung des 
Gebäudebestands

Leerstand muss als Ressource verstanden und 
der Bestand für eine klimafitte Zukunft ge-
rüstet werden. Leistbarkeit ist nicht nur eine 
Frage der Kosten, sondern auch der ökologi-
schen Nachhaltigkeit. Ressourcenmanagement, 
Kreislaufwirtschaft und Re-Use-Initiativen ge-
ben hier bereits Antworten. Eine Verschiebung 
des Bauvolumens vom Neubau hin zur Sanie-
rung ist unumgänglich. Dafür bedarf es der 
Erfassung des Leerstands und einer überge-
ordneten Planung zur Nachverdichtung und 
Attraktivierung der Wohnquartiere. Um die 
notwendigen Klimaziele zu erreichen, müs-
sen Bestandssanierungen finanziert und um-
gesetzt werden. Um Sanierungen attraktiver zu 
machen, sind die gesetzlichen und normativen 
Anforderungen dringend zu vereinfachen und 
die Förderungen entsprechend anzupassen.

3. Forderung: 
Forcierung des kommunalen Wohnbaus

Leistbares Wohnen beginnt beim Preis des 
Grundstücks. Nachhaltige Bodenpolitik ist da-
her eines der zentralen Themen, mit dem sich 
Kommunen beschäftigen müssen. Gemeinden 
können sich Werte und Erträge sichern, in-
dem sie Baugründe erwerben und diese über 
ein Erbbaurecht vergeben, wobei die Verga-
be nach sozialökologischen Kriterien erfolgen 
sollte. Umwidmungen sollen ausschließlich 
nach städtebaulichen Wettbewerben durchge-
führt werden. Es sind neue Modelle kommuna-
ler Genossenschaften, die gemeinsam mit den 
Eigentümerinnen und den Bewohnern Neubau- 
und Sanierungsprojekte umsetzen, zu initiie-
ren. Der kommunale und gemeinwohlorien-
tierte Wohnbau muss stärker gefördert werden, 
die Wohnbauförderung muss sich an realen 
Preisen orientieren und zweckgebunden sein.

Durch Kooperation zur Lösung

Die Thematik ist nicht ganz neu, aber brisant. 
Wie sehr dieses Thema bewegt, haben das gro-
ße Interesse an dem Mediengespräch und die 
breite Berichterstattung darüber gezeigt. Das 
freut uns, denn die Arbeit ist schließlich mit 
der Pressekonferenz noch nicht getan, sie fängt 
eben erst an. Und dabei braucht es, wie in ei-
nem nachfolgenden Bericht richtig festgehal-
ten wurde, die Mitwirkung aller maßgeblichen 
Akteure: 

„Nach dieser Pressekonferenz ist klar: Das 
Thema ist hochkomplex, leistbarer Wohnraum 
lässt sich nur im Dialog von allen Stakeholdern –  
Bund, Ländern, Wirtschaft, Arbeiter- und Ar-
chitektenkammer, Gewerkschaftsbund, Kom-
munen, Zivilgesellschaft, Bewohnerinnen – 
schaffen. Er ist die Anstrengung wert.“1  
—
Adele Gindlstrasser
—   
Weiterführende Informationen zum Thema bietet 
das Presse-Handout des Ausschusses Wohnbau 
und Leistbarkeit, das auf der Kammerwebsite unter 

„Aktuelles“, „News“ nachzulesen ist. Dort finden sich 
auch alle Medienberichte zur Pressekonferenz. 

1 Isabella Marboe, Wege zu leistbarem  
Wohnen, GATnews, 6. Oktober 2023,  
https://gat.news/nachrichten/wege-zu- 
leistbarem-wohnen.

Wir freuen uns über ein sehr 
erfolgreiches zweites 
Mediengespräch in diesem Jahr: 
Über 20 Gäste durften wir in 
der Kammer begrüßen, weitere 
22 nahmen online via Stream 
an der Pressekonferenz teil. 

Moderiert wurde die Veranstaltung von 
Eva-Maria Rauber-Cattarozzi.

„Wann wird es endlich wieder billiger? 
Wie wir leistbares Wohnen sichern!“

https://gat.news/nachrichten/wege-zu-leistbarem-wohnen


Architektur für eine demokratische Gesellschaft: Welche Formen und Modelle der 
Zusammenarbeit — von der Demokratisierung des Entwurfsprozesses innerhalb einer 
Disziplin über die disziplinenübergreifende Zusammenarbeit bis zur verstärkten Einbindung 
der Nutzer in den Planungsprozess — brauchen wir, um Antworten auf die zukünftigen 
Herausforderungen zu finden? Dieser Frage widmete sich das Podiumsgespräch, zu dem 
die zt: Kammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland am 19. Mai 2023 als Auftakt 
zur 18. Architekturbiennale in Venedig geladen hatte.

„Architektur als Beteiligung, 
Kompromiss und Ergebnis — 
Entwerfen für eine
demokratische Gesellschaft“

„zt: Aperitivo“ zur Biennale
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„Eine klassische Funktio-
närsfrage: Wie finden wir 
zu solchen Strukturen, 
Modellen, wie man Zu-
sammenarbeit, Beteili-
gung besser organisieren 
kann?“

Univ.-Prof. DI Peter Bauer
—
Studium des Bauingenieurwesens an 
der TU Wien. Ingenieurkonsulent für 
Bauingenieurwesen. Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Werkraum 
Ingenieure ZT GmbH. Professor für 
interdisziplinäre Tragwerksplanung 
und Ingenieurholzbau an der TU Wien. 
Mitglied im Präsidialrat und Experte 
von Austrian Standards Internatio-
nal. Vizepräsident der Kammer der 
Ziviltechniker:innen für Wien, Nieder-
österreich und Burgenland.
—
—

„Zukunftsfähigkeit ist 
Kommunikationsfähig-
keit. Kommunikation ist 
der Schlüssel, einerseits 
fächerübergreifend, aber 
eben auch verstehend, 
empathisch, emotional.“

Arch. DI Bernhard Sommer 
—
Architekturstudium an der TU Wien. 
Gründer und Leiter von EXIKON – Ar-
chitektur und Entwicklung. Forscht und 
lehrt an der Abteilung Energiedesign 
an der Universität für angewandte 
Kunst Wien; 2017–2020 Gastprofessor 
für Architekturentwurf an der Estonian 
Academy of Arts. 2014–2018 sowie 
2020 ehrenamtlicher Geschäftsführer 
der zt: akademie. Präsident der Kam-
mer der Ziviltechniker:innen für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland.
—
—

„Bei einer Mehrzahl von 
Entscheidungsträgern 
dauern manche Entschei-
dungen etwas länger, 
aber es wird, wenn alle 
engagiert sind, nicht 
schwächer, im Gegenteil: 
Die Ideen und ihre Rea-
lisierung schaukeln sich 
im Gegenüber auf und 
werden also besser.“

Arch. Mag. arch. 
Hermann Czech 
—
Studium an der TH Wien sowie bei Kon-
rad Wachsmann und Ernst A. Plischke. 
Gastprofessuren an der Harvard Gra-
duate School of Design, der ETH Zürich 
und in Wien. Ungleichartiges, vielfach 
ausgezeichnetes architektonisches und 
planerisches Werk. Zahlreiche kritische 
und theoretische Publikationen zur Ar-
chitektur. Diverse Einzelausstellungen, 
u. a. im Basler Architekturmuseum. 
Teilnahme an der Architekturbiennale 
Venedig 1980, 1991, 2000 und 2012; 
2023 kuratiert und gestaltet er gemein-
sam mit dem Architekturkollektiv AKT 
den Österreichischen Pavillon.
—
—

„Der ‚kleinste gemein-
same Nenner‘ ist immer 
ein bisschen die Gefahr 
dabei, aber ich glaube, 
dass es Projekte durch-
aus besser macht, wenn 
viele Beteiligte an einer 
Aufgabe arbeiten. Den 
einen Architekten mit 
einem gewissen Stil, den 
gibt es immer weniger.“

Arch. DI Marianne Durig
—
Architekturstudium an der TU Inns-
bruck. 1997–2000  Assistentin am 
Institut für Hochbau und experimentel-
le Architektur der TU Innsbruck. 2012 
Gründung von Burtscher – Durig ZT 
GmbH. Gewinnerin des BTV Bauher-
renpreises für Tirol 2001; zahlreiche 
Preise und Anerkennungen bei Wett-
bewerben.
—
—
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•

Bernhard Sommer:
Ich darf Sie herzlich zu unserem Aperitif 
der Kammer der Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechniker begrüßen! Vielen Dank fürs 
Kommen! Die Einladung war recht spontan, 
umso mehr freut es mich, dass wir so viele 
Gäste begrüßen dürfen. Und es freut mich 
besonders, dass wir auch tolle Gesprächs-
partner gefunden haben, um ein bisschen 
über das Thema der Biennale zu reflektieren. 
Ich denke, wir sollten so etwas öfter machen. 

Ich freue mich sehr, dass Hermann 
Czech uns seine Zeit widmet. Ich muss ihn 
zwar nicht vorstellen, aber ich mache es 
trotzdem mit ein paar Worten: Sein Werk 
ist von einer großen Vielfalt von Maßstä-
ben und Aufgabenstellungen geprägt, und 
seine Arbeiten sind immer sehr stark kon-
textualisiert. Alleine deshalb sind sie – und 
das hängt ja auch mit unserem Thema zu-
sammen – vorbildlich für eine Architektur 
der Demokratie, aber auch eine Architektur 
des Klimaschutzes. Gestaltungsspielraum 
und Flexibilität waren ihm schon ein An-
liegen, lange bevor sie in den Katalogen der 
Nachhaltigkeitszertifikate aufgetaucht sind. 

Mit ihm gemeinsam hat das Kollek-
tiv AKT heuer den Österreichischen Pavil-
lon gestaltet. Stellvertretend für AKT darf 
ich Dr. Harald Trapp begrüßen, Soziologe 
und Architekt. Er hat bereits 2014 den Ös-
terreichischen Pavillon co-kuratiert und 
sich damals mit Christian Kühn in „Ple-
num – Places of Power“ auch mit einem de-
mokratiepolitischen Thema, der Architektur 
von Parlamenten, auseinandergesetzt. 2019 
hat er zusammen mit jungen Architektinnen 
und Architekten in Wien das Architektur-
kollektiv AKT gegründet. 

Architektin Marianne Durig haben wir 
gewinnen können, eine der großen Wettbe-
werbsarchitektinnen unserer Zeit. In den 
letzten Jahren hat sie unzählige erste Preise 
und Anerkennungen gewonnen. Wir haben 
heute bei der Führung gehört, dass die Ge-
stalter des Pavillons das Beteiligen nicht un-
bedingt als „Planen durch Laien“, wie man 
das vielleicht in den 1970er Jahren begriffen 
hat, verstanden wissen wollen, sondern als 
Hineinholen der Stadt, der Gesellschaft in – 
in dem Fall – den Ausstellungsbereich. Mich 
hat das Konzept ein bisschen an den Cam-
pus der Religionen erinnert, wo ihr auch die 
noch so kleinste Religionsgemeinschaft in 
einen gemeinsamen großen Raum herein-
holen wolltet.

Ich darf Dr. Gerald Bast begrüßen, der 
seit dem Jahr 2000 und noch bis diesen 
Sommer der Rektor der Universität für an-
gewandte Kunst ist. Als Vizepräsident der 
Österreichischen Universitätenkonferenz 
von 2008 bis 2015, aber auch als Sprecher 
der Rektoren der österreichischen Kunst-
universitäten hat er sich immer wieder sehr 
pointiert zu demokratie- und bildungspoli-
tischen Themen geäußert. Er ist ein scharfer 
Kritiker des Universitätsgesetzes 2002 und 
von Studiengebühren – „An der Bildung sol-
len alle beteiligt bleiben“ ist, glaube ich, ei-
nes seiner Anliegen. Und ich glaube, seine 
Nachfolgerin, Frau Prof. Petra Schaper Rin-
kel, ist auch auf dem Weg hierher, aber noch 
nicht angekommen.

Last, but not least unsere Vorsitzende der 
Sektion Architekt:innen der Länderkam-
mer Wien, Niederösterreich und Burgen-
land Evelyn Rudnicki, sie führt gemeinsam 
mit weiteren Partnern das Architekturbüro 
pool Architektur. Sie ist auch mit Leib und 
Seele Wettbewerbsarchitektin und befasst 
sich mit diesen demokratiepolitischen Pro-
zessen in ihrer Tätigkeit in der Kammer. Sie 
kämpft hier auch darum, dass das Feld der 
Beteiligung von Architektinnen und Archi-
tekten an der Gestaltung der bebauten Um-
welt offen bleibt. 

Im Wesentlichen wollen wir unter dem 
Titel „Architektur als Beteiligung, Kom-
promiss und Ergebnis“ das Entwerfen für 
eine demokratische Gesellschaft anreißen. 
Die Beschäftigung mit dem Thema gibt es 
schon sehr lange. Ich habe aber den Ein-
druck, dass sich in den letzten Jahren hier 
etwas geändert hat. Einerseits ist die Ge-
sellschaft offener und selbstbewusster ge-
worden … Seit der Französischen Revoluti-

klärt, nicht darum geht, den kleinsten ge-
meinsamen Nenner zu finden, sondern dass 
der Mehrheitsmeinung widersprechende 
Positionen durchaus bestehen bleiben dür-
fen, ihre Kraft weiter entfalten und vielleicht 
später dann wieder zum Zuge kommen. Dass 
nicht versucht wird, den Konflikt einzueb-
nen, sondern ihn positiv zu sehen und pro-
duktiv wirksam zu machen. Und das versu-
chen wir in Venedig in gewisser Weise auch 
auf das Verhältnis des Pavillons zur Stadt zu 
übertragen. Menschen, die in Nachbarschaft 
zueinander leben, befinden sich ja meistens 
in einer solchen Situation – man sucht sich 
seine Nachbarn nicht aus, man muss mit ih-
nen irgendwie auskommen. Architektur hat 
die interessante Eigenschaft, dass sie durch 
das einfache Aufstellen einer Wand, wie jetzt 
beim Umbau des Pavillons, solche Nachbar-
schaften erzeugt. Und dann geht es eben da-
rum, dass nicht endlos und bis zum Letz-
ten alles ausgehandelt wird, dass man einen 
kleinsten gemeinsamen Nenner findet, son-
dern man arrangiert eine Art von Zusam-
menleben, wo Konflikte zum Teil bestehen 
bleiben können, zum Teil aber auch für bei-
de Seiten so interessant werden, dass man 
sich kennenlernen möchte und in einen Aus-
tausch kommt.

Sommer:  
Marianne, wie ist das eigentlich bei euch im 
Büro? Wahrscheinlich ist das Entwerfen bei 
euch auch kein einsamer, autoritärer Akt? Du 
und dein Büropartner, ihr seid leidenschaft-
liche Wettbewerbsarchitekten – in der Pha-
se des Wettbewerbs will man natürlich mög-
lichst ungestört sein, aber davor und danach 
gibt es auch Kompromisse, Beteiligungen … 
Wie erlebt ihr das?

Marianne Durig:  
Wenn wir Wettbewerbe machen, versuchen 
wir das tatsächlich immer sehr breit anzule-
gen. Wir diskutieren sehr viel, es bringt je-
der seine Ideen ein. Es lässt sich dann auch 
meistens nicht mehr sagen, von wem welche 
Idee gekommen ist. Also in dieser Phase gibt 
es sozusagen einen internen Beteiligungspro-
zess zwischen uns und unseren Mitarbeitern. 

Was ich schon finde: Wenn ein Wettbe-
werb sehr gut vorbereitet ist, wenn der Bau-
herr weiß, was er will und die Nutzer einge-
bunden hat, wenn man mit den Nutzern eines 
künftigen Gebäudes eine gewisse Vorarbeit 
geleistet hat, macht das die Aufgabe, die man 
gestellt bekommt, fassbarer oder einfacher 
für uns. Dann ist, glaube ich, das Ergebnis 
besser, dann kann man einen robusten Ent-
wurf für eine bestimmte Aufgabe abliefern.

Sommer:  
Aber in der Planung selbst gibt es keine 
Durchlässigkeit des Entwerfens, da will man 
ja eigentlich relativ traditionell im Büro sein?

Durig:  
Das ist ja, glaube ich, auch notwendig. Es gibt 
schon Bauaufgaben, wo man auch während 
der Planung einen Nutzer einbeziehen kann. 
Ich glaube, im Wohnbau gibt es da tolle Mo-
delle. Aber wir machen viele so funktiona-
le öffentliche Gebäude, da wäre es natürlich 

… bei großen Projekten kann man natürlich 
nicht jeden Nutzer in der Entwurfsphase ab-
fragen. Aber, wie gesagt, vorher. Und wenn 
man einen guten, robusten Entwurf hat, kann 
man auch nachher den Nutzer wieder einbin-
den und durchaus auch gewisse Kompromis-
se eingehen.

Sommer:  
Ich habe gar nicht gewusst, dass Konrad 
Wachsmann die Autorenschaft auflösen woll-
te. Da möchte ich jetzt Dr. Bast bitten, seine 
Erfahrung – er ist seit 23 Jahren Rektor ei-
ner Kunstuniversität, an der auch Architek-
tur unterrichtet wird – mit uns zu teilen. Ge-
rade in der Kunst spielt die Autorenschaft 
durchaus eine Rolle, Autor und Autorität 
sind ja verwandte Begriffe. Spätestens seit den 
1950er, 1960er Jahren versucht man, den Au-
tor zu erschlagen, kriegt ihn aber vielleicht 
nicht ganz los. Herr Dr. Bast, wie haben Sie 
das erlebt? Haben sich die Professoren geän-
dert? Haben sich die Ausschreibungen geän-
dert? Ändert sich die Ausbildung bei den Ar-
chitektinnen, Architekten und den Künstlern, 
Künstlerinnen? Gibt es hier auch Fehlstellen, 
wo wir noch nicht gut genug aufgestellt sind 
für eine demokratische Gesellschaft?

on gibt es das Anliegen: Wie baut man, wenn 
man keinen Feudalherrn hat, der als Auf-
traggeber von Gottes Gnaden genau einen 
Künstler, einen Architekten, eine Architek-
tin herauspickt? Die Antwort war der offe-
ne Wettbewerb. Das war die Antwort auf die 
Frage: Wer soll die Umwelt gestalten? Das 
heißt, Experten, die sich damit befassen, 
entscheiden über Projekte von Kollegin-
nen und Kollegen. Das hat sich in den letz-
ten Jahren im positiven Sinne dahingehend 
weiterentwickelt, dass wir oft – auch vorge-
schaltete – Verfahren haben, wo wir Nut-
zerinnen und Nutzer einbinden. Es kommt 
nachher, im Zuge eines Auftrags, dazu, dass 
wir uns mit sehr vielen Behörden, Stakehol-
dern, vielleicht auch Bürgerinitiativen aus-
einandersetzen müssen. Oft ist das Ergeb-
nis, was zu bauen ist, ein Kompromiss – war 
es vielleicht auch früher immer, aber heu-
te vielleicht stärker. Aber ein Kompromiss 
muss nicht von vorneherein negativ sein. 
Das ist vielleicht das Wesen eines Rechts-
staats und einer Demokratie. 

Ein anderer Aspekt ist: Wir bewer-
ten Architektur immer mehr. Es gibt, jetzt 
auch im Sinne des Klimaschutzes, die Ten-
denz, dass man versucht, die Qualität, die 
Umweltverträglichkeit von Architektur zu 
bewerten. Da sind dann auch Punkte dabei 
wie: Ist das sozialverträglich? Ist das Gebäu-
de flexibel? Ist das baukulturell nachhal-
tig, weil es so gut gestaltet ist, dass es lan-
ge steht? Dafür bekommt man dann Punkte. 
Da stellt sich für mich die Frage, ob das je-
mals funktionieren kann. Diese Frage wür-
de ich jetzt gerne an Architekt Czech wei-
tergeben. Wie habt ihr, um nochmal zurück 
zum Kern zu gehen, den Prozess der Beteili-
gung gesehen? Ich habe es heute in der Füh-
rung so verstanden: Die Stadt beteiligt sich 
am Raum, aber nicht unbedingt an der Pla-
nung. Wie war hier die Erfahrung, und wie 
war die Ambition?

Hermann Czech:  
Die Zusammenarbeit zwischen AKT und 
mir ist durch eine Einladung des Kollektivs 
AKT entstanden. Es hat punktuelle perso-
nelle Kontakte gegeben, aber prinzipiell hat 
AKT, nachdem die grundsätzliche Entschei-
dung über den Inhalt des Biennale-Projekts 
schon da war, mich eben eingeladen. Die 
Reihenfolge „AKT und Hermann Czech“ 
ist also nicht nur alphabetisch, sondern auch 
inhaltlich begründet. Es ist für mich natür-
lich erfreulich gewesen, dass meine Position 
für AKT differenziert und breit genug war, 
dass sie damit etwas anfangen konnten. 

Die Zusammenarbeit hat sich nicht 
ganz ohne Friktion gestaltet, aber auch die 
17 Mitglieder von AKT sind ja nicht alle 
gleicher Meinung gewesen. Diese kollektive 
Entscheidungsfindung beim Entwurf ist ja 
auch etwas, was mir nicht fremd ist. Ich bin 
mit Teamarbeit aufgewachsen. Ich bin viel-
leicht, zumindest in Wien, der letzte leben-
de Schüler von Konrad Wachsmann, also der 
letzte Teilnehmer an Konrad Wachsmanns 
Seminaren, der ja die Anonymisierung des 
Entwurfs explizit betrieben hat. Bei einer 
Mehrzahl von Entscheidungsträgern dau-
ern manche Entscheidungen etwas länger, 
aber es wird, wenn alle engagiert sind, nicht 
schwächer, sondern im Gegenteil: Die Ide-
en und ihre Realisierung schaukeln sich in 
der Diskussion im Gegenüber auf und wer-
den also besser. 

Sommer:  
Die Arbeitsweise des Kollektivs ist auf je-
den Fall ein spannendes Thema in dem Kon-
text. Harald Trapp, wie bist du eigentlich zu 
der Gründungsidee gekommen? Das geht ja 
schon sehr stark von dir aus – oder hat sich 
das Kollektiv geformt und du bist nur ein 
Kristallisationspunkt davon? Und wie hat 
die Zusammenarbeit dann beim Pavillon 
funktioniert? 

Harald Trapp:   
Ja, die Initiative ist von mir ausgegangen, 
aber dann wurde es schon bald ein sich 
selbst organisierender Prozess. Zur Betei-
ligung ist, wie Herr Czech schon angedeu-
tet hat, zu sagen, dass man sie mit dem Be-
griff des konflikthaften Konsenses erklären 
könnte. Also dass es, wie die belgische Po-
litikwissenschaftlerin Chantal Mouffe er-

Eva-Maria Rauber-Cattarozzi 
— 
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haben, Themenvorschläge einbringen 
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(eva-maria.rauber@arching.at).
—
—
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Gerald Bast:  
Es hat sich vieles geändert in den letzten 20 
Jahren, auch an der Universität, das mer-
ken Sie selbst und haben Sie selbst miter-
lebt. Und trotzdem – wie soll ich das jetzt 
dezent sagen? – muss sich noch sehr viel 
ändern. Manchmal habe ich den Eindruck, 
es läuft uns allen die Zeit davon bei der Ge-
schwindigkeit, in der sich die Lebensbedin-
gungen gerade ändern und in den nächsten 
Jahren noch ändern werden. Da rede ich jetzt 
gar nicht vom Klimawandel und gar nicht 
so sehr von künstlicher Intelligenz, die al-
les über den Haufen werfen wird, auch und 
nicht zuletzt in der Architektur. 

Zum Stichwort Autor, das Sie angespro-
chen haben: Dieser eine Künstler, die eine 
Architektin als Autorin – das wird, glaube 
ich, immer weniger wichtig, weil, und das 
sehen wir zum Teil auch hier in der Bien-
nale in Ansätzen, es immer mehr notwen-
dig wird, dass unterschiedliche Personen aus 
unterschiedlichen Disziplinen zusammen-
arbeiten. Die Herausforderungen, die sich 
uns stellen – eine immer dichter werdende 
urbane Gesellschaft, wir alle wissen, in we-
nigen Jahren wird die Urbanisierung welt-
weit explodieren; die alternde Gesellschaft, 
wir werden immer älter, das verändert die 
Lebensbedingungen; es wird in den nächs-
ten 15, 20 Jahren eine unglaubliche Menge 
an Migration geben, dagegen wird das, was 
wir 2015 in der Migrationskrise erlebt ha-
ben, ein Lercherl gewesen sein –, machen es 
notwendig, dass nicht eine Person aus einer 
Disziplin an einer Lösung arbeitet, sondern 
unterschiedliche Disziplinen. Da werden 
die Architekten, die Psychologen, die Medi-
ziner, die Soziologen, die Verkehrsplaner etc., 
auch die Leute aus der Bildung zusammen-
arbeiten müssen. Das ist eine riesige Heraus-
forderung, die beginnt jetzt ganz langsam 
und nicht zuletzt an der Angewandten, an 
den Universitäten … eine schwierige Übung. 
Noch schwieriger ist es in der täglichen Pra-
xis, wohl auch in der Architektur. Hermann 
Czech hat es schon angesprochen: Selbst die 
Zusammenarbeit, das Zusammenfinden 
innerhalb einer Disziplin ist schon schwie-
rig, wie schwierig ist es erst in Disziplinen, 
wo die Leute erst eine gemeinsame Sprache 
finden müssen, weil die Sprachen der un-
terschiedlichen wissenschaftlichen Diszi-
plinen sich in den letzten Jahren so ausein-
anderentwickelt haben? Aber das werden wir 
schaffen müssen, wir haben wirklich nicht 
mehr viel Zeit – 25, 30 Jahre. Und wenn es 
uns nicht gelingt, hier einen neuen Ansatz 
in der Bildung, aber auch in dem, was wir 
unter Beruf sehen – die Berufe werden ganz 
andere sein –, zu entwickeln, dann wird die 
Zukunft nicht unsere sein, um es einmal de-
zent zu sagen. 

Was ich hier in den letzten zwei Tagen 
unter dem großen Titel „Laboratory of the 
Future“ gesehen habe, macht mich schon 
nachdenklich, auch ein bisschen skeptisch. 
Was Hermann Czech und sein Team einge-
fordert haben, dass es eigentlich um das Zu-
sammenleben der Leute geht, ist einer der 
wenigen Ansätze, die in die Zukunft weisen. 
Da sehen wir einen Ansatz, wo Baumateri-
alien ausgestellt werden, einen Ansatz, wo 
Plastik ausgestellt wird, einen Ansatz aus 
Belgien, wo Pilze als Baumaterial verwen-
det werden – etwas, was an der Angewand-
ten schon vor zehn Jahren wissenschaftlich 
erforscht wurde. Das sind alles gute Ansätze, 
aber wenn wir diese isolierte Betrachtungs-
weise nicht überwinden, wird das unser aller 
Untergang sein. Das klingt jetzt ein bisschen 
dystopisch, aber es soll eine Ermunterung 
sein. 

Sommer:  
Das ist ja wichtig. Wir wollten ja deswegen 
über das Thema sprechen, weil wir das Ge-
fühl hatten, dass wir die Weichen nicht in die 
richtige Richtung stellen. 

Evelyn, wie erlebst du das in der Ar-
beit als Sektionsvorsitzende? Da kommen ja 
laufend Auslobungen herein, neue Gebäude 
sollen geplant, Raumprogramme entwickelt, 
Bauaufgaben umgesetzt werden, aber es gibt 
eben auch neue Verfahrensarten. Teilweise 
ist das ja durchaus sehr kreativ, was man 
sich bei der Verfahrensgestaltung einfallen 

lässt. Hast du den Eindruck, dass wir hier 
einen Paradigmenwechsel erleben, der dem 
gerecht wird, was eigentlich, wenn man die 
Zeitung aufschlägt, getan werden müsste? 

Evelyn Rudnicki:  
Also bei den Wettbewerbsanfragen, die wir 
derzeit bekommen, kann ich das nicht wirk-
lich erkennen. Wir müssen als Kammer nach 
wie vor dafür kämpfen, dass die Arbeitsbe-
dingungen für unsere Kolleginnen und Kol-
legen im Wettbewerb in Ordnung sind, dass 
sie nicht zu viel Zeit für die Wettbewerbs-
arbeit aufwenden müssen und dass die 
Preisgelder adäquat sind. Unsere Architek-
turbüros gehen mit dieser ganzen Wettbe-
werbsarbeit in Vorleistung – man kann sich 
ja gar nicht vorstellen, wie viel Geld wir da 
reinstecken, ohne zu wissen, ob wir auch 
den Auftrag oder einen Preis erhalten. Wenn 
man einen Wettbewerb von zehn gewinnt, 
wäre das ja eh schon großartig. Also wir 
leisten eine baukulturelle Arbeit, die größ-
tenteils nicht entlohnt wird. Selbst wenn wir 
den Auftrag aus einem Wettbewerb erhal-
ten, müssen wir um eine adäquate Bezah-
lung kämpfen, um auch wieder zukünfti-
ge Wettbewerbe querfinanzieren zu können. 
Unsere baukulturellen Leistungen werden 
von den Auftraggebern und auch von der Po-
litik kaum gesehen. Also nein, es wird nicht 
besser.

Ich möchte noch ganz kurz etwas zur 
Mitbestimmung sagen. Ich hatte in den 
1990er Jahren das Glück, dass die Sargfab-
rik meine erste Projektleitung war. Da bin 
ich in einen vollumfänglichen Mitbestim-
mungsprozess hineingerutscht, wie ich ihn 
vorher überhaupt nicht gekannt habe. Es 
war wirklich über Jahre eine intensivste Zu-
sammenarbeit, mit unseren Auftraggebern 
und Auftraggeberinnen durften wir dieses 
wunderbare Gebäude entwickeln, und da-
bei wurde wirklich alles diskutiert: die Nut-
zungen, die Form, die Farben, die Fenster. Es 
ist alles so lange besprochen worden, bis es 
im Verein zu einer einstimmigen Entschei-
dung gekommen ist. Im Laufe der Zeit hat 
man dann auf Mehrheitsentscheidungen ge-
wechselt. Es war ein großartiger Prozess, so 
müsste für mich Entwurfsarbeit funktionie-
ren. Das Ergebnis ist dann auch, dass sich 
die Bewohner mit dem Gebäude identifizie-
ren – ich glaube, die wohnen jetzt noch alle 
dort. Man kann eigentlich nur anregen, dass 
es in der Richtung weitergeht. Diese Art von 
Mitbestimmung würde ich auch gerne im 
Wettbewerbsbereich erleben, eventuell sind 
dialogische Verfahren ein Schritt in diese 
Richtung.

Peter Bauer:  
Ich hätte jetzt gerne so eine klassische Funk-
tionärsfrage in die Runde gestellt – wir sind 
ja von der Kammer, das können wir nicht 
verleugnen: Wie finden wir zu solchen Struk-
turen, Modellen, wie man Zusammenarbeit, 
Beteiligung vielleicht besser organisieren 
kann? Was braucht es da? Für mich ist es 
natürlich immer eine Abwägung zwischen 
einem guten Kompromiss – den wir wahr-
scheinlich anstreben – und der Gefahr ei-
ner Verwässerung. Deswegen wird, für mein 
Gefühl, nicht so oft die große Beteiligung 
gesucht. Aber für welche Art von Verfahren, 
von Strukturen sollten wir uns als Kammer 
einsetzen, damit da etwas weitergeht?

Czech:  
Ich glaube, wir reden da von zwei Themen, 
die wir ein bisschen vermengen. Das eine ist 
der Wettbewerb, das andere ist die Kollek-
tivierung oder was immer des Entwurfs. In 
beiden Fällen handelt es sich um Demokra-
tisierungsbedarf oder -wunsch. Aber beim 
Wettbewerb handelt es sich unter Umstän-
den um die Demokratisierung einer Ver-
gabeentscheidung, und bei der Demokra-
tisierung des Entwurfs handelt es sich um 
Teamarbeit. Und zwar Teamarbeit nicht 
in dem Sinn, dass verschiedene Fachleute, 
Fachsparten, die verschiedene technologi-
sche Bereiche betreiben, ähnlich wie beim 
Film, zusammenarbeiten müssen und in 
einer Vorstellung des Superarchitekten als 
Generalist zur Koordination gebracht wer-
den sollen. Im einen Fall geht es darum: 
Wie kann man Vergabeentscheidungen de-
mokratisieren? Und im anderen Fall darum: 

•

„Diese Art des dialogi-
schen Verfahrens, wie 
sie derzeit bei einigen 
städtebaulichen Wettbe-
werben praktiziert wird, 
finde ich auf jeden Fall 
mal sehr spannend.“
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Beitrag zur 9. Architekturbiennale 
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der Ziviltechniker:innen für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland.
—
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„Es wird immer mehr 
notwendig, dass unter-
schiedliche Personen aus 
unterschiedlichen Diszi-
plinen zusammenarbei-
ten. Das ist eine riesige 
Herausforderung – aber 
das werden wir schaffen 
müssen.“

Dr. Gerald Bast
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Johannes Kepler Universität Linz. Von 
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Forschung. Das Verbindende und 
Einander-Bedingende  von Kunst, 
Wissenschaft und Technologie, Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft steht 
im Zentrum seiner Tätigkeit. Dazu ist 
er auch als Autor und Vortragender bei 
internationalen Konferenzen tätig.
—
—

Bernhard Sommer, Marianne Durig, Harald Trapp, Evelyn Rudnicki, Hermann Czech, 
Gerald Bast und Peter Bauer beim zt: Podiumsgespräch im Restaurant Paradiso in Venedig
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Wie kann man den Entwurf demokratisieren 
oder kollektivieren?

Wenn wir über den Wettbewerb reden, 
dann würde ich eine gewisse Skepsis anmel-
den. Es gibt eine gewisse Naivität der Archi-
tekten gegenüber dem Allheilmittel Wett-
bewerb. Nicht dass der Wettbewerb nicht 
seinen Sinn hat. Zum Beispiel hat er schon 
den Sinn, dass ein durch einen Wettbewerb 
nahegelegtes Projekt einfach eine politi-
sche Autorität hat, die ein anderes Projekt 
nicht so ohne weiteres hat. Ein durch einen 
Wettbewerb gedecktes Projekt kann poli-
tisch schwerer verändert und entstellt wer-
den. Aber andererseits sollte man sich schon 
ein bisschen überlegen, dass der Wettbewerb 
nicht unbedingt ein Verfahren ist, das in al-
len Fällen mit Sicherheit Qualität garan-
tiert. Wettbewerbsergebnisse haben auch 
den Charakter, dass sie eine gewisse Ver-
fahrensgeschicktheit begünstigen, die nicht 
unbedingt mit Qualität zu tun hat, nämlich 
dass man in drei Wochen eine Lösung fin-
det, die ein Juror in zwei Minuten versteht. 
Gerade die Projekte, die komplex sind, die 
alles oder vieles offenlassen, weil es im Ent-
wurfsprozess noch gar nicht überlegt wer-
den kann, gerade diese Heterogenitäten, die 
ja auch durch die Sache bedingt sind, rufen 
Zweifel hervor, und solche Projekte kommen 
dann nicht unbedingt zum Ende. Also das ist 
nicht immer das Allerbeste. Aber da müsste 
man darüber nachdenken und die Verfahren 
einmal analysieren. Es gibt auch historisch 
alle möglichen Wettbewerbsverfahren, die 
völlig außer Acht gekommen sind.

Das andere ist die Demokratisierung 
des Entwurfs, also wie gesagt nicht die Mit-
wirkung von Fachkonsulenten, sondern die 
Demokratisierung der Entwurfsentschei-
dungen, und da spielt die Anonymität, also 
die Anonymisierung dieser Entscheidun-
gen, schon eine Rolle. Und das heißt nicht, 
dass die Ergebnisse keinen Charakter ha-
ben. In einem Team, wenn das funktioniert, 
identifiziert sich ja jeder Teilnehmer oder 
jede Teilnehmerin mit dem Gesamtergeb-
nis. Deshalb glaubt er, alles ist von ihm. Da-
her gehört da die Disziplin dazu, dass man 
alle nennt und gar nicht der Sache nachgeht, 
was von wem ist, weil das gar nicht in allen 
Fällen rekonstruierbar ist, sondern dass man 
eben sagt, dass alles von allen ist.

Aber das sind zwei verschiedene The-
men. Ich weiß nicht, ob wir über den Wett-
bewerb oder über diese Entwurfsstrategie 
reden sollen.

Sommer:  
Ja, danke für die Aufdröselung. Die Fra-
ge ist für mich, ob es wirklich so unverwo-
ben bleibt. Also wenn man jetzt das Beispiel 
von Evelyn mit der Sargfabrik nimmt, dann 
glaube ich, dass diese Art von Entwurfspro-
zess nicht in einem Wettbewerb gestrickt 
werden kann. Also das hängt schon zusam-
men.

Rudnicki:  
Ich glaube, das kommt ganz auf den Maß-
stab an. Es gibt derzeit einige städtebauliche 
Wettbewerbe, die als dialogische Verfahren 
aufgesetzt wurden. Da ist es tatsächlich so, 
dass man nicht anonym agiert, sondern drei 
oder vier Büros (die siegreich aus einer ers-
ten, anonymen Phase hervorgegangen sind) 
erarbeiten gemeinsam mit den Auftragge-
bern, mit Landschaftsarchitekten, mit Ver-
kehrsplanern, mit Soziologen, mit Nachhal-
tigkeitsexperten über mehrere Tage, immer 
wieder mit ein, zwei Wochen dazwischen, 
ein Projekt und versuchen, den besten städ-
tebaulichen Ansatz zu entwickeln. In den 
Phasen zwischen den Workshops kann je-
der individuell in seinem Büro weiterden-
ken, das Ergebnis lässt man wieder in den 
Entwurf im nächsten Workshop einfließen. 
Da gibt es jetzt ein Verfahren in Wien und 
eines in Linz, da bin ich sehr gespannt, wie 
sich das entwickelt und wie das Ergebnis bei 
beiden sein wird. Wir haben ja hauptsächlich 
bezüglich der Anonymität Bedenken, denn 
es kommt ja auch darauf an, wie eloquent die 
Planer und Planerinnen ihre Entwürfe prä-
sentieren. Andererseits sind hier aber viele 
Player involviert, vielleicht rückt das dann 
auch den Einzelnen ein bisschen in den Hin-
tergrund. Auf jeden Fall finde ich jetzt mal 

Es gab, glaube ich, auch den Versuch „Trans-
Arts“, das war aber ein zeitlich begrenztes 
Studium. Und es gab Versuche des übergrei-
fenden Arbeitens, also schon von der Diszip-
lin her, die man studiert. Selbst im Kunstbe-
reich geht man also von dem starken Autor 
weg …

Bast:   
Die Duos, die Sie angesprochen haben, die 
gibt es. Aber das ist an sich keine Besonder-
heit, diese Duos gibt es auch im Architektur-
betrieb immer wieder. Das Spannendere ist 
die disziplinenübergreifende Tätigkeit. Da 
gibt es auch Kombinationen zwischen De-
sign, Architektur, Urban Studies – da gibt 
es ganz extreme Ausformungen, wo wir den 
Bogen spannen von der Philosophie über 
Hightech-Robotics, künstliche Intelligenz 
bis zu künstlerischen Methoden. Das ist 
nicht der Versuch, einen Super-Generalisten, 
der alles kann, in die Welt zu setzen, son-
dern der Versuch, möglichst viele Menschen 
kommunikationsfähig zu machen. Das ist, 
glaube ich, das Geheimnis der Zukunft: die 
Kommunikationsfähigkeit. Das ist ein wich-
tiger Punkt. Das bedeutet nicht, dass die Ex-
pertinnen und Experten in einer Disziplin 
überflüssig werden, aber die Ergänzung ist, 
glaube ich, die große Herausforderung.

Bauer:  
Ja, die Struktur der Zusammenarbeit ist 
auch etwas, was wir als Kammer noch ein-
mal üben müssen und wo wir vielleicht neue 
Modelle, auch über den Generalplaner hi-
naus, diskutieren und entwickeln müssen, 
denn wir müssen immer mehr Leistung in-
tegrieren. Mir gefällt auch die Idee der An-
onymisierung oder des Entwickelns im gro-
ßen Kollektiv sehr gut. Die Frage ist, wie wir 
das angehen.

Sommer:  
Ich nehme mit: Für mich ist Wachsmann 
und die Anonymisierung des Autors oder 
das Auflösen des Autors … für mich ist der 
Punkt, dass die Zukunftsfähigkeit eigentlich 
an der Kommunikationsfähigkeit liegt oder 
Kommunikation der Schlüssel ist, also ei-
nerseits fächerübergreifend, aber eben auch 
verstehend, empathisch, emotional – und 
das machen wir jetzt am besten mit Prosec-
co und diesen Dingen und üben jetzt kom-
munizieren! Ich wünsche einen guten Start 
in den Abend. Danke!
—
—   

 

Folgen Sie uns  
auf Social Media: 

www.instagram.com/ztkammer_w_noe_bgld

www.facebook.com/ZiviltechnikerInnen

www.twitter.com/Ziviltechniker

www.linkedin.com/company/
kammer-der-ziviltechnikerinnen-für-wien-
niederösterreich-und-burgenland

diese Art des dialogischen Verfahrens sehr 
spannend.

Sommer:  
Um noch einmal auf die Frage von Hermann 
Czech zurückzukommen, was das spannen-
dere Thema ist: Es ist sicherlich der Entwurfs- 
prozess und weniger der Vergabeprozess, 
glaube ich. Aber wie Evelyn gerade geschil-
dert hat, fließt das ja auch wieder ineinan-
der. Vielleicht müssen wir Harald Trapp 
auch dazu befragen: Was mich, meine Toch-
ter würde sagen, getriggert hat, ich habe jetzt 
kein vernünftiges erwachsenes Wort dafür, 
ist die Anonymisierung der Autorenschaft. 
Ist das die Idee hinter einem Kollektiv, dass 
man es anonymisiert? Und ist das der Weg, 
der es erlaubt, eine gemeinsame Identifika-
tion hervorzubringen? Das finde ich sehr 
spannend.

Trapp:   
Also es hilft sehr! Und wir haben es bis jetzt 
auch relativ konsequent durchgehalten: Bei 
den Interviewanfragen für die Biennale 
heißt es immer, wir sollen unsere Namen an-
geben und wer gesprochen hat und so weiter, 
und wir sagen jedes Mal: „Nein, wir sind ein 
Kollektiv, wir sind AKT“, und die Antworten, 
die ja von uns allen in gewisser Weise geteilt 
werden, weil wir das sehr lange besprochen 
haben, sollen unter diesem anonymisierten 
Namen „AKT“ veröffentlicht werden.

Aber ich glaube, die Demokratisierung 
des Entwurfsprozesses reicht nicht aus, son-
dern es geht natürlich auch um einen Ein-
griff in die Art und Weise, wie die Arbeit in 
Büros überhaupt organisiert wird. Das war 
auch eine der Hauptmotivationen der meis-
ten AKT-Mitglieder: eine gewisse Unzufrie-
denheit mit der Arbeitssituation abhängig 
beschäftigter Architektinnen und Architek-
ten in Büros. Alle von uns müssen nebenher 
arbeiten, weil wir uns noch keinerlei Hono-
rare ausgezahlt und auch noch keine groß-
artigen Honorare eingenommen haben. Das 
wird jetzt der nächste interessante Punkt für 
unser Kollektiv: wie man eine andere Orga-
nisationsform der Arbeit finden kann, die es 
schafft, dass niemand sich benachteiligt vor-
kommt, dass niemand bevorzugt wird, eine 
Form für den Entscheidungsprozess, aber 
auch für die Entlohnung. Dazu gehört all-
gemein die Art der Zusammenarbeit, ganz 
konkret die Verteilung von Aufgaben und so 
weiter. Ich weiß nicht genau, inwiefern die 
Kammer schon Modelle für solche Formen 
der Arbeit entwickelt hat, aber das ist etwas, 
was uns sehr interessiert.

Durig:  
Ich finde auch, dass das eine sehr spannen-
de Frage ist, und glaube auch, dass es für die 
Aufgaben, vor denen wir stehen, zielführend 
ist, dass man sich in der Planung mit vielen 
Akteuren austauscht. Bei größeren Wett-
bewerben soll man ja auch meistens schon 
oder muss man sogar auch Fachplaner in die 
Teams mit hineinnehmen. Da gibt es natür-
lich viel gegenseitige Beeinflussung, das hat 
vielerlei Auswirkungen darauf, wie man 
dann letztlich einen Entwurf umsetzt. Ge-
rade die Anforderungen an das umweltbe-
wusste oder klimaneutrale Bauen – die Auf-
gaben, die einen hier fluten, kann man ja als 
Architekt alleine gar nicht mehr alle bewäl-
tigen. Wir machen ja auch ein gemeinsames 
Projekt, und da ist der Austausch, das, was 
von den Fachleuten hereinkommt, irrsin-
nig wichtig. Ich glaube, man darf da keine 
Angst davor haben. Es ist der „kleinste ge-
meinsame Nenner“ erwähnt worden, das ist 
auch immer so ein bisschen die Gefahr da-
bei, aber ich glaube, dass es Projekte durch-
aus besser macht, wenn viele Beteiligte an ei-
ner Aufgabe arbeiten. Den einen Architekten 
mit einem gewissen Stil, den gibt es wahr-
scheinlich immer noch, aber immer weni-
ger. Ich finde auch spannend, dass man mit 
verschiedenen Teams an jede Aufgabe im-
mer ganz frisch und neu herangehen kann 
und Lösungen vielleicht nicht unbedingt nur 
formal sind, sondern mehr aus einem Kon-
text heraus geboren werden.

Sommer:  
Da hätte ich in dem Zusammenhang eine 
Frage an Dr. Bast: An der Kunstuniversität 
sieht man vermehrt gemeinsame Professu-
ren. Das gab es, glaube ich, früher gar nicht. 

„Ich glaube, die Demokra-
tisierung des Entwurfs-
prozesses reicht nicht aus, 
sondern es geht auch um 
einen Eingriff in die Art 
und Weise, wie die Arbeit 
in Büros überhaupt 
organisiert wird.“

DI Dr. Harald Trapp 
—
Studium der Soziologie und Archi-
tektur. Gastprofessor am University 
American College Skopje und Lektor 
an der TU Wien, wo er 2013 promo-
vierte; 2015–2018 Leiter des Master-
Programms für Architektur an der 
University of East London. Co-Kurator 
und Gestalter des Österreichischen 
Pavillons auf der Architekturbiennale 
Venedig 2014. 2019 Gründung des 
Architekturkollektivs AKT, das selbst 
initiierte Bauten, Bühnenbilder und 
Ausstellungsarchitekturen herstellt 
und gemeinsam mit Hermann Czech 
den Österreichischen Pavillon auf der 
Architekturbiennale 2023 kuratiert  
und gestaltet.
—
—

GENDER Ausschließlich der besseren 
Lesbarkeit halber wird in manchen Texten 
und Überschriften bei Personen- und Berufs-
bezeichnungen auf ein Nebeneinander weiblicher 
und männlicher Formen zugunsten der alleinigen 
männlichen Form verzichtet. Selbstverständlich 
beziehen sich sämtliche Texte der Ausgabe 
von „derPlan“ sowohl auf weibliche als auch auf 
männliche Vertreter der jeweiligen Berufsgruppen.
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Von September 2022 bis Oktober 2023: eine Bilanz in Bildern.
 

Highlights

Ein Jahr neue 
Funktionsperiode

Die erste gemeinsame Pressekonferenz der Planerschaft und der 
Immobilienwirtschaft – Thema: „Die Bedeutung der Bauordnungs-
novelle für die Zukunft der Stadt“ – fand große Resonanz in 
den Medien. Für die zt: Kammer sprachen Bernhard Sommer, 
Evelyn Rudnicki, Karl Grimm und Sophie Ronaghi-Bolldorf.
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Feierliche Vereidigung der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker im Auftrag des Wiener Landeshauptmanns im Wappensaal des Wiener Rathauses
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BRISE Vienna: Bernhard Sommer, Christine 
Horner, Sophie Ronaghi-Bolldorf und Peter Bauer 
bei der Abschlussveranstaltung im Wiener Rathaus 
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Neuer Kammerpräsident: Am 13. September 2022 fand im Wiener Rathaus die feierliche Angelobung von 
Bernhard Sommer als Präsident der zt: Kammer W/N/B durch den Bürgermeister und Landeshauptmann 
von Wien Michael Ludwig statt. Auch das Stadtfernsehen W24 war vor Ort.

zt: Newcomer-Fest über den Dächern von Wien unter 
dem Motto „Offen aufeinander zugehen, Wissen teilen, 
sich gegenseitig stärken!“. Im Bild: Barbara Landrock, 
Günter Katherl, Bernhard Sommer, Marko Jell-Paradeiser 
und Evelyn Rudnicki 
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Kammervollversammlung 2022 – das neue Präsidium: Bernhard Sommer, 
Karl Grimm, Evelyn Rudnicki, Michaela Ragoßnig-Angst, Günter Katherl 
und Peter Bauer
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November

2022

September

2022

Februar

2023

Februar

2023

März

2023

September

2022

September

2023

Auf der Architect@Work 2022 in der Wiener Stadthalle 
war die Kammer mit einem Stand vertreten, auf dem wir 
eine digitale Ausstellung der Projekte unserer Mitglieder 
präsentierten.

Oktober

2022
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Am 5. April 2023 wurde von Heinz Priebernig, 
Bernhard Sommer, Josef Bichler und Günther 
Hintermeier (beide vom Amt der NÖ Landesregierung) 
die neue Präambel zur Musterauslobung Nieder-
österreich unterzeichnet. 
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Präsident Bernhard Sommer und Vizepräsident 
Peter Bauer hatten am 5. Juni 2023 die Gelegenheit, 
die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner zu treffen. Der Termin wurde genutzt, 
um die positive Zusammenarbeit bei der Erarbei-
tung der neuen Musterauslobung Niederösterreich 
hervorzuheben.
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Am 27. April 2023 haben Länderkammerpräsident Bernhard 
Sommer und Bundeskammerpräsident Daniel Fügenschuh 
(im Bild mit Niki Fellner, dem CEO der Mediengruppe „Ös-
terreich“) mit Vertretern der Immobilienbranche über das 
Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft disku-
tiert. In „Österreich“ ist später ein ausführlicher Bericht 
darüber erschienen.

Biennale 2023: Präsident Bernhard Sommer und Vizepräsident 
Peter Bauer, die Gastgeber des „zt: Aperitivo“ der zt: Kammer 
W/N/B, mit Gästen

Bernhard Sommer und Peter Bauer begrüßen vor dem Res-
taurant Paradiso gut gelaunt die ersten Gäste. 
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Die Teilnehmer des zt: Podiumsgesprächs zum Thema 
„Architektur als Beteiligung, Kompromiss und Ergebnis – 
Entwerfen für eine demokratische Gesellschaft“: 
Peter Bauer, Hermann Czech, Gerald Bast, Evelyn Rudnicki, 
Bernhard Sommer, Marianne Durig und Harald Trapp

Mai

2023

Juni

2023

April

2023

April

2023

September

2023
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Oktober

2023

Vizepräsident Peter Bauer im Interview für das „Ö1 Morgen-
journal“ zum Thema Wiener Bauordnungsnovelle. Der 
Beitrag wurde am 11. September 2023 ausgestrahlt.

zt: Pressekonferenz zum Thema leistbares Wohnen am 5. Oktober 
2023: Präsident Bernhard Sommer, Jutta Wörtl-Gößler und Ulrike 
Schartner präsentierten die vom Ausschuss Wohnbau und Leist-
barkeit der zt: Kammer W/N/B ausgearbeiteten Forderungen.

Präsident Bernhard Sommer im Interview mit 
Journalist Ernst Schwarz während der Dreh-
arbeiten im Franziskus Spital Landstraße für die 
„Klimafit“-Serie des ORF-Magazins „konkret“ 

Interdisziplinäre zt: Klausur. Wir danken herzlich für Ihre Mitarbeit und 
Ihre wertvollen Inputs im Rahmen der Klausur am 8./9. September 2023 
im Schloß Zeillern!

Das Klima im zt: Haus in der Karlsgasse ist ausgezeichnet: 
die Teams der Bundeskammer, der Länderkammer und der 
zt: akademie beim gemeinsamen Neujahrsempfang

Jänner

2023
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Seit einem Vierteljahrhundert veranstaltet 
die zt: akademie als Tochterunternehmen 
und Bildungseinrichtung der Kammer der 
Ziviltechniker:innen für Wien, Niederös-
terreich und Burgenland österreichweit Se-
minare, Kurse, Lehrgänge und Konferen-
zen zur Fortbildung für Architektinnen, 
Zivilingenieure sowie deren Mitarbeite-
rinnen. Als selbständig tätige Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung hat die Akade-
mie dabei ihren Betrieb selbst – ohne Be-
zuschussung durch die Kammer als Ei-
gentümerin, also ohne Verwendung von 
Mitgliedsgeldern – zu finanzieren.

Der Auftrag der Kammer als Eigentü-
merin der Akademie heißt weiterhin: Zi-
viltechnikerinnen und Ziviltechniker als 
erste Zielgruppe, die Veranstaltungen zu 
vergünstigten Konditionen besuchen kann, 
sowie Qualitätssicherung durch auf den 
Berufsstand fokussierte Veranstaltungs-
themen und -formate. Als nicht gewinn-
orientiertes Unternehmen hält die Aka-
demie die Kosten für Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker als Teilnehmende so 
gering wie möglich, um gleichzeitig den 
laufenden Betrieb, die Organisationsent-
wicklung und Investitionen sicherstellen 
zu können.

Bis zu 2.000 Kundinnen und Kun-
den pro Jahr nutzen das Veranstaltungs-
angebot der Akademie, um sich in ihrem 
Beruf fortzubilden. Durch „Continuing 
Professional Development“ (CPD), die re-
gelmäßige Fortbildung, können sich Zivil-
technikerinnen und Ziviltechniker ihren 
fachlichen und unternehmerischen Erfolg 
sichern. Mit der Teilnahme an Akademie-
Veranstaltungen zu Bauen, Technik, Um-
welt und Energie bleiben sie damit auf dem 
Stand der Technik und der Wissenschaft, 
sie erwerben Fähigkeiten und Wissen, um 
ihre Expertise in einem bestimmten Be-
reich des Fachgebiets ihrer Befugnis weiter 
zu vertiefen. Sie erlernen neue Methoden 
und Strategien, mit denen sie als Ziviltech-
niker innovative Leistungen und Projek-
te innerhalb des Fachgebiets ihrer Befug-
nis – planend und prüfend – entwickeln 
können. 

Zum Veranstaltungsportfolio der zt: 
akademie gehören auch Seminare und 
Workshops für den Erwerb notwendiger 
Kompetenzen, die zur Führung eines er-
folgreichen Unternehmens notwendig sind. 
Denn von Ein-Personen-Unternehmen bis 
zur Ziviltechniker-GmbH sind Manage-
ment und Organisation, Recht und Steuern 
sowie Kommunikation für das wirtschaft-
liche Fortkommen von Ziviltechnikerin-
nen und Ziviltechnikern als Selbständige 
von größtem Nutzen.

Alle Fortbildungsveranstaltungen der 
zt: akademie haben Unabhängigkeit, Wis-

senschaftlichkeit und Praxistauglichkeit 
als die drei Leitkriterien in den Lernzie-
len eingeschrieben:

• Unabhängigkeit: finanziell und institu-
tionell

• Wissenschaftlichkeit: Stand der Tech-
nik und Stand der Wissenschaft; neue 
Forschungsergebnisse und Entwicklun-
gen; Nähe zu Universitäten und außer-
universitären Forschungseinrichtungen 
sowie Fachhochschulen

• Praxistauglichkeit: Das Wissen muss 
übertragbar und anwendbar sein, die 
Lernergebnisse und Fähigkeiten müs-
sen übertragbar und skalierbar sein (Be-
fugnis, Bürogröße, Leistungen usw.).

Die Zufriedenheit der Kundinnen und 
Kunden der zt: akademie ist das wichtigs-
te Anliegen bei der Planung und Durch-
führung der Veranstaltungen. Die zt: 
akademie hat daher seit 2020 ihre Pro-
grammschwerpunkte erweitert und da-
für auch neue Vortragende beauftragt, 
um den Wünschen der Veranstaltungs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer noch 
besser entsprechen zu können. Nachhal-
tigkeit und Digitalisierung sind die zwei 
großen Themenbereiche, die die Akade-
mie mit Priorität in ihrem Produktportfo-
lio weiterentwickelt.

Das Ziel aus der Perspektive der zt: 
akademie ist, dass Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechniker mit ihren Leistungen 
bei Stakeholdern und in der breiten Öffent-
lichkeit als die Experten, insbesondere zu 
den Themen Nachhaltigkeit und Digitali-
sierung, wahrgenommen, konsultiert und 
beauftragt werden. Die Produkte der zt: 
akademie sollen Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechniker dabei unterstützen, sich mit 
Fortbildung dahingehend zu positionieren.  
—
Nicole Stöcklmayr
—   
—

Jubiläum

Wissen nützt:
25 Jahre 
zt: akademie

1998
wird die „Arch+Ing“ Bildungs- und 
Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. als 
Tochterunternehmen und Bildungsein-
richtung der Kammer der Architekten 
und Ingenieurkonsulenten (heute: 
Kammer der Ziviltechniker:innen) für 
Wien, Niederösterreich und Burgen-
land gegründet. 

2018 
feiert die Akademie ihr 20-jähriges 
Bestehen mit einem Relaunch und 
erhält auch ihren heutigen Unterneh-
mensnamen zt akademie gmbh und 
ihr Rebranding mit dem Slogan 
„zt: akademie – wissen nützt:“. 

100  
Fortbildungsveranstaltungen finden 
derzeit pro Jahr mindestens statt.

2.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nutzen durchschnittlich pro Jahr das 
Fortbildungsangebot der zt: akademie.

6 
fest angestellte Personen arbeiten mit 
Stand Jahresende 2023 in der Akade-
mie, der Frauenanteil liegt bei 50 %.

86 
freie Referentinnen und Referenten 
sind mit Stand Jahresende 2022 als 
Vortragende oder Trainer von der 
Akademie beauftragt. Der Frauen- 
anteil liegt bei knapp 28 %. Die Maß-
nahmen zur Erhöhung des Anteils der 
Referentinnen werden fortgesetzt  
und intensiviert.

1 
Unterrichtseinheit dauert bei unse-
ren Fortbildungsveranstaltungen 45 
Minuten – der Standard in der Erwach-
senenbildung.

4  
Unterrichtseinheiten umfassen unsere 
gängigen Seminare und Webinare.

48 
Euro kostet aufgerundet die Unter-
richtseinheit bei unserem üblichen, aus 
4 Unterrichtseinheiten bestehenden 
Seminar und Webinar.

142 
Unterrichtseinheiten umfasst der 
ZT-Kurs, der zweimal jährlich jeweils 
im Frühjahr und Herbst von der zt: 
akademie veranstaltet wird. Im ZT-
Kurs wird der Prüfungsstoff für die 
ZT-Prüfung komprimiert von 30 Exper-
tinnen und Experten aus den Berei-
chen der vier Prüfungsfächer gelehrt 
und darüber hinaus ein umfassendes 
Basiswissen für die Selbständigkeit als 
Ziviltechnikerin oder Ziviltechniker 
vermittelt. Die Vorbereitungskurse auf 
die ZT-Prüfung hatten während der 
Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 
Priorität, um allen Anwärtern den Be-
rufszugang zu ermöglichen. Während 

der 2,5 Wochen dauernden ZT-Kurse, 
die jeweils im Februar und September 
stattfanden, waren alle personellen 
Ressourcen auf den ZT-Kurs konzent-
riert. Im Herbst 2022 hat der ZT-Kurs 
das erste Mal seit drei Jahren wieder 
regulär als Präsenzveranstaltung statt-
gefunden.

12 
Euro kostet die Unterrichtseinheit im 
ZT-Kurs derzeit, damit ist sie für die 
Teilnehmenden um 75 % billiger als der 
Preis einer Unterrichtseinheit unseres 
regulären Seminars mit 4 Unterrichts-
einheiten. Die zt: akademie unterstützt 
mit dieser Preispolitik Ziviltechnikerin-
nen und Ziviltechniker beim Einstieg in 
die Selbständigkeit.

228  
Unterrichtseinheiten umfasst der Lehr-
gang Mediation im Planungs-, Bau- und 
Umweltbereich, der in 8 Modulen der-
zeit alle zwei Jahre startet. 13 Mediati-
onslehrgänge haben bisher erfolgreich 
stattgefunden. Die zt: akademie ist ein 
vom Österreichischen Bundesverband 
für Mediation gelistetes Ausbildungs-
institut und legt jährlich einen Bericht 
beim Bundesministerium für Justiz ab.

3 
Preiskategorien kommen bei unseren 
Veranstaltungen zur Anwendung: 
Mitglieder sowie außerordentliche 
Mitglieder der Ziviltechnikerkammern 
zahlen vergünstigte Teilnahmegebüh-
ren. Der Normalpreis für alle anderen 
Kunden liegt meist um mindestens 
25 % höher als der Mitgliederpreis.

2014 
wurde die Akademie erstmals nach 
Ö-Cert zertifiziert, dem Qualitätsrah-
men für Erwachsenenbildung in Ös-
terreich, die Rezertifizierung erfolgte 
2018. Aufgrund der Pandemie fokus-
sierte die Akademie auf die Aufrecht-
erhaltung des Veranstaltungsbetriebs. 
Derzeit wird der Antrag zur Rezertifi-
zierung vorbereitet, um 2024 wieder 
nach Ö-Cert zertifiziert zu sein.

5  
Wochen haben wir nur benötigt, um 
während der Pandemie nach dem ers-
ten Lockdown im März 2020 mit viel 
Engagement in kürzester Zeit unser 
Veranstaltungsangebot in den virtuel-
len Seminarraum zu verlegen. Am 
23. April 2020 machte das für Mitglie-
der der Ziviltechnikerkammern exklusi-
ve und kostenlose Webinar „COVID-19 
und die rechtlichen Auswirkungen auf 
Ihr ZT-Büro“ den Auftakt für über zwei 
Jahre nahezu ausschließlich online 
stattfindende Veranstaltungen. Der 
Fokus in den Jahren 2020 bis 2022 
lag auf dem Aufbau und der Durch-
führung der Online-Veranstaltungen, 
der Einschulung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in neue Softwarean-
wendungen, Moderationstechniken 
und Techniksupport, gleichzeitig auch 
auf der Einschulung und technischen 
Unterstützung von Vortragenden und 
Trainern, um möglichst viele unter-
schiedliche Veranstaltungsinhalte für 
unsere Kundinnen und Kunden anbie-
ten zu können. Zusätzlich hatte die 
Akademie als gewerbliche Veranstalte-
rin gesetzliche Vorgaben einzuhalten, 
die zu einem personellen und orga-
nisatorischen Mehraufwand führten. 
Gleichzeitig konnten wir während die-
ser herausfordernden Zeit aber auch 
eine qualitative Verbesserung unserer 
Veranstaltungsangebote und -formate 
erzielen. Aufgrund der großen Nach-
frage und Beliebtheit unserer Online-
Veranstaltungen werden diese im 
Veranstaltungsportfolio bleiben. Aus 
unseren Veranstaltungsevaluierungen 

25 Zahlen 
und Fakten 
zu 25 Jahren 
zt: akademie

—

10. November 2023,

ab 14 Uhr

Jahrestagung zum 

25-jährigen Jubiläum 

der zt: akademie

Save the date
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Von 2014 bis 2020 wurde die Akademie 
ehrenamtlich geleitet. Das ermöglichte 
neue politische Weichenstellungen wie 
die Ermittlung der Selbstkosten und 
in der Folge die Reduktion der Preise, 
die Umstellung des Programms auf 
Tagesrandseminare und anlassbezo-
gen äußerst günstige Angebote. Auch 
die erste Ö-Cert-Zertifizierung wurde 
unter ehrenamtlicher Führung durchge-
führt, wodurch für den Besuch länge-
rer Lehrgänge wie z. B. des ZT-Kurses 
Förderungen in Anspruch genommen 
werden konnten. Und wer die Home-
page der Akademie kannte, als ich 
sie 2014 übernommen habe, der weiß, 
welchen Schritt der Launch der neuen 
Homepage 2017 bedeutete. Das alles 
war nur möglich mit dem brillanten 
Team der damaligen Mitarbeiterinnen. 
Die ehrenamtliche Führung hatte aber 
einen entscheidenden Nachteil: Sie war 
eben ehrenamtlich und die Zeit, die die 
Geschäftsführung aufbringen konnte, 
beschränkt. Dieses Modell lässt sich 
nicht institutionalisieren, wenn man 
die Akademie als Unternehmen führen 
will – und sie ist ein Unternehmen. Ein 
Unternehmen, dessen Unternehmensziel 
allerdings nicht die Gewinnmaxi-
mierung, sondern die Versorgung der 
Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker 
mit einem breiten und kostengünstigen, 
immer aktuellen Bildungsangebot ist. 
Mit Dr. Nicole Stöcklmayr ist uns ein 
außerordentlicher Glücksgriff gelungen. 
Sie meisterte die Corona-Krise, indem 
sie in kürzester Zeit technisch und 
didaktisch professionelle Online-Kurse 
einführte. Sie kümmert sich persön-
lich um Qualitätssicherung, indem 
sie die Seminare besucht und sich so 
mit deren Inhalten, dem Auftreten der 
Referentinnen und Referenten und der 
Verständlichkeit des Vortrags bekannt 
macht. Sie ist regelmäßig bei Fachgrup-
pen und Ausschüssen zu Gast, um zu 
erfahren, wo der Bildungsbedarf am 
höchsten ist. Leistungen, die ehrenamt-
lich nie möglich gewesen wären, die aber 
mittelfristig von zentraler Bedeutung 
sind, um die Aktualität und Qualität 
der Lehre zu sichern. Auch neue For-
mate können nun entwickelt werden. So 
wird derzeit untersucht, inwiefern eine 
Art Lehrbuch zum ZT-Kurs angeboten 
werden kann, das aktuell ist und nicht 
aus unkommentierten, zusammenko-
pierten Folien besteht. Nicht zuletzt ist 
der akademisch-technische Hintergrund 
(HTL, Architekturstudium) Garant für 
ein tiefgehendes Verständnis für die 
Verfasstheit und die „Randbedingungen“ 
der Ziviltechnikerberufe. 

So bleiben die Menschen dieses 
Unternehmens das Wichtigste: die 
Geschäftsführung, das Team, die Vor-
tragenden und nicht zuletzt die Seminar-
teilnehmerinnen und -teilnehmer. Wir 
wünschen diesem wunderbaren Unter-
nehmen alles Gute für die kommenden 
25 Jahre, Nicole Stöcklmayr, dass sie 
noch viele ihrer Vorhaben umsetzen 
kann, und unseren Mitgliedern, dass sie 
weiterhin qualitativ hochwertige, aktu-
elle und spannende Bildungsangebote 
zu fairen Preisen erhalten – von einem 
Unternehmen, das zuhört.
—
Bernhard Sommer
—
Ehrenamtlicher Geschäftsführer 
der zt: akademie von 2014 bis 2020

Die Zukunft 
ist unser Ziel

wissen wir, dass unsere Teilneh-
merinnen und Teilnehmer entweder 
reine Online-Veranstaltungen oder 
reine Präsenzveranstaltungen schät-
zen. Die schlechtesten Bewertungen 
hatten Hybridveranstaltungen (d. h.  
Vortragende in Präsenz, ein Teil der 
Teilnehmenden in Präsenz und ein 
Teil online zugeschaltet). Um die 
Veranstaltungsqualität aufrechtzuer-
halten und die Veranstaltungskosten 
nicht steigen zu lassen, sehen wir 
daher derzeit von Hybridveranstal-
tungen ab. Präsenzveranstaltungen 
zur Fortbildung von Ziviltechnikerin-
nen und Ziviltechnikern sowie deren 
Mitarbeitern sind selbstverständlich 
auch weiterhin in den Formaten Kurs, 
Lehrgang, Seminar sowie Konferenz 
im Programm. 

2021 
hat die Akademie ihr digitales 
Lernmanagementsystem (LMS) 
erweitert. In der Lernplattform der 
Akademie sehen Veranstaltungs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer 
nun alle gebuchten Veranstaltungen 
auf einen Blick, der Download von 
Lernmaterialien und Veranstaltungs-
unterlagen ist ebenso möglich wie 
die Vernetzung der Teilnehmenden 
im Forum der Lernplattform.

16  
Veranstaltungen zu Nachhaltigkeit 
sind derzeit im Programm. Photo-
voltaik, Geothermie, ESG (Environ-
mental, Social, Governance) und 
EU-Taxonomie, Schwammstadtprin-
zip, Gebäudebegrünung, Bauen im 
Bestand, Lehmbau sowie zirkuläres 
Bauen sind einige Veranstaltungs-
schwerpunkte, die laufend erweitert 
werden.

8  
Veranstaltungen zu Themen der 
Digitalisierung, hauptsächlich zu 
BIM, sind derzeit im Veranstaltungs-
angebot (zusätzlich bieten wir noch 
8 Digitalisierungsveranstaltungen 
in Kooperation mit Softwareschu-
lungsunternehmen an). Hier wird die 
Akademie zusätzliche Produkte und 
Veranstaltungen für ihr Programm 
entwickeln. Artificial Intelligence, 
Robotics, Computational Design, 
Digital Fabrication, Virtual und Aug-
mented Reality sind beispielsweise 
Themen, die die zt: akademie auch in 
ihrem regulären Semesterprogramm 
verankern möchte.

34  
neue Veranstaltungen wurden 
seit 2020 konzipiert und in das Pro-
grammangebot der Akademie aufge-
nommen. Ein besonderes Augenmerk 
wurde auf die Fortbildungsverpflich-
tung und das Themenspektrum für 
Zivilingenieurinnen und -ingenieure 
gelegt. Bei der Veranstaltungskon-
zeption steht ein ausgeglicheneres 
Verhältnis bezüglich der Zielgruppe 
im Vordergrund, damit Seminare und 
Kurse von Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechnikern mit unterschiedlichen 
Befugnissen besucht werden können. 
Von den 34 neuen Veranstaltungen 
richten sich 30 Seminare explizit 
oder auch an Zivilingenieurinnen und 
-ingenieure. Insbesondere bei den 
Seminarinhalten zu Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung ist die Anzahl 
der Teilnehmenden mit unterschied-
lichen Befugnissen ausgewogen. 
Themen wie BIM, Bauen im Bestand, 
Geothermie oder Photovoltaik er-
möglichen ein gemeinsames Mit- und 
Voneinander-Lernen von Architekten 
und Zivilingenieurinnen. Dies drückt 
sich auch in den fast ausgewogenen 
Buchungszahlen aus.

14 
Uhr ist der Startzeitpunkt für den 
Großteil unserer regulär stattfin-
denden Seminare und Webinare im 
Umfang von 4 Unterrichtseinheiten, 
die bis 17.15 Uhr dauern. Tagesrand-
seminare haben wir auf den vielfach 
geäußerten Wunsch unserer Kundin-
nen und Kunden reduziert, um eine 
bessere Vereinbarkeit von Berufs- 
und Privatleben zu ermöglichen.

9  
Uhr ist seit 2023 bei 16 Veranstaltun-
gen der Veranstaltungsbeginn, um 
die Vereinbarkeit von Betreuungs-
pflichten mit Berufs- und Fortbil-
dungstätigkeit zu gewährleisten 
und auch bei den Teilnehmenden 
den Frauenanteil zu erhöhen. In 
den vergangenen drei Jahren haben 
wir unser Veranstaltungsangebot 
sukzessive ausgebaut und bieten 
nun beispielsweise auch Seminare 
und Webinare sowohl vormittags 
wie auch nachmittags an. Derzeit 
entwickeln wir noch mehr neue Ver-
anstaltungsformate und -inhalte, um 
die Kammer darin zu unterstützen, 
für eine Verbesserung der Rahmen-
bedingungen und für Chancen-
gleichheit von Ziviltechnikerinnen 
und Ziviltechnikern mit Betreuungs-
pflichten zu sorgen.

2  
Fortbildungsveranstaltungen in Di-
daktik sind für unsere Referentinnen 
und Referenten pro Jahr eingeplant.

7  
Programmsitzungen finden jedes 
Jahr betriebsintern statt. Mit quan-
titativen und qualitativen Umfragen 
evaluiert die Akademie laufend 
ihre Veranstaltungen und Services 
und nutzt Evaluierungsergebnisse 
und Feedbacks von Kundinnen und 
Kunden auch für die Entwicklung 
neuer Produkte und die Adaptierung 
bestehender Veranstaltungen. Durch 
den Austausch mit den Gremien der 
Kammer, der Architektur- und Inge-
nieurspraxis sowie der Fachcommu-
nity in Forschung und Entwicklung 
können wir aktuelle und für Zivil-
techniker praxisrelevante Themen 
frühzeitig in unsere Produktentwick-
lung und Programmplanung aufneh-
men.

2023  
findet am 10. November ab 14 Uhr 
unter dem Veranstaltungstitel „Mit 
Digitalisierung zur Nachhaltigkeit: 
Künstliche Intelligenz und Robotik 
in Architektur und Ingenieurwesen“ 
die 1. Jahrestagung statt. Das Format 
Jahrestagung soll sich nun jedes Jahr 
als fixer Programmpunkt in unserem 
Veranstaltungsangebot etablieren. 
Dabei werden von international 
tätigen Expertinnen und Experten 
wichtige Impulse aus Forschung 
und Entwicklung präsentiert, um 
darauf aufbauend eine gemeinsame 
Diskussion über mögliche neue und 
erweiterte Tätigkeitsfelder für Zivil-
technikerinnen und Ziviltechniker zu 
initiieren. 

25  
neue Veranstaltungen, Produkte 
und Services sind derzeit in Vorbe-
reitung, eine Auswahl davon präsen-
tieren wir bei unserer Festveranstal-
tung zum 25-Jahr-Jubiläum der zt: 
akademie am 10. November 2023 ab 
19 Uhr.
—
Nicole Stöcklmayr
—
—

Tätigkeitsbericht

—
Der interdisziplinäre Ausschuss Kreislauf-
wirtschaft und nachhaltiges Bauen, der im 
Mai seine Arbeit aufgenommen, hat sich 
in den bisherigen Sitzungen mit Beispielen 
und Modellen der Umsetzung von Strate-
gien für nachhaltiges Bauen befasst. Dabei 
ging es um Materialdatenbanken und die 
Berechnung und Darstellung der material-
spezifischen Kennzahlen, um die Vermei-
dung von Abbruch generell, die Vermeidung 
der Qualifizierung von Abbruch als Müll 
und die Rückführung des Abbruchs in den 
Bauprozess sowie um die unterschiedlichen 
Definitionen des Begriffs der Dauerhaftig-
keit. In einer gesonderten Sitzung wurde der 
Material- und Produktkataster Madaster 
vorgestellt, bei dem Materialien nach Adress- 
punkten erfasst werden. Diese Plattform 
ist ein erster Schritt in Richtung zirkuläres 
Bauen, sie ist aber nicht offen zugänglich 
und aus Datenschutzgründen kann nicht auf 
beliebige Grundstücke zugegriffen werden. 
Sie dient also der Erfassung des eigenen 
Gebäudes und ist in erster Linie dann hilf-
reich, wenn das jeweils eingepflegte Gebäude 
umgebaut oder abgerissen werden soll. Eine 
Weitergabe der Daten mit Zustimmung des 
Eigentümers ist denkbar.

Zum einen ist ein einheitliches Modell 
zur ökologischen Bewertung von Gebäu-
den erforderlich, zum anderen bedürfen 
aber auch die ihm zugrundeliegenden 
Datenbanken behördlicher Aufsicht und 
Pflege – darin waren wir uns auch bei der 
Länderkammerklausur im September, bei 
der nachhaltiges Bauen eines der beiden 
Hauptthemen war (siehe auch Seite 28), 
einig. Auch die Stadt Wien beschäftigt sich 
derzeit intensiv mit Bewertungsmodellen, 
wie Bernadette Luger, Leiterin der Stabsstel-
le Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit 
im Bauwesen in der Magistratsdirektion der 
Stadt Wien, und Prof. Benjamin Kromoser, 
Leiter des Instituts für Hochbau, Holzbau 
und kreislaufgerechtes Bauen an der BOKU, 
die im September im Ausschuss zu Gast 
waren, berichteten. Derzeit werden neun 
Modelle untersucht. Es sei noch zu früh, die 
Frage nach der Qualität und Transparenz der 
dahinterliegenden Ökodaten zu stellen. Klar 
sei vorerst nur, dass diese Daten plattform-
unabhängig zur Verfügung gestellt werden. 
Aus unserer Sicht ist ein Bewertungsschema 
aber nur so gut wie seine Datenbasis. Für 
uns Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker 
ist es essentiell, dass wir auf nachvollzieh-
bare, einheitlich und transparent ermittelte, 
mit dem jeweiligen tatsächlich verbauten 
Produkt verbundene Daten zurückgreifen 
können. Nur so können wir uns der verbau-
ten Wirklichkeit annähern und auf Grund-
lage einer fundierten Einschätzung eine Ver-
besserung der Gebäudeökologie erreichen. 
Ein System generischer Datensätze hat zwar 
den Vorteil der grundsätzlichen Vergleich-
barkeit, ist aber für die Ökologisierung des 
Gebäudebestands nicht hilfreich. Ähnlich 
wie beim Heizwärmebedarf HWBRK, bei 
dem der Heizwärmebedarf österreichweit 
gegen ein einziges „Referenzklima“ gerech-
net wird, würde die tatsächliche Umweltein-
wirkung nicht mehr dargestellt werden, eine 
Optimierung nach den Regeln der Ingeni-
eur- und Baukunst wird dadurch erschwert. 
Dennoch werden immer auch generische 
Datensätze erforderlich sein. Einerseits so 
lange, bis allen Bauprodukten EPDs (Envi-
ronmental Product Declarations) nach ISO 
14025 und EN 15804 beigelegt werden, an-
dererseits für den Bestand. Wir freuen uns 
auf den weiteren Austausch mit der Stadt.
—
Malgorzata Sommer-Nawara
—
—   

zt: Nachhaltig-
keitsausschuss
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Gebäude verursachen insgesamt etwa 30 % 
bis 42 % der Emissionen Österreichs. Um 
die Emissionen bei der Errichtung von 
Gebäuden rasch zu minimieren, laden wir 
von Fridays For Future die Kammer und 
alle Ziviltechnikerinnen und Ziviltechni-
ker ein, gemeinsam auf Treibhauspotenti-
al-Obergrenzen hinzuarbeiten. 

Anlässlich des weltweiten Klimastreiks am 
15. September 2023 gingen in ganz Öster-
reich wieder etwa 27.000 Menschen auf die 
Straße, um für angemessenen Klimaschutz 
zu demonstrieren. Die Zeit drängt enorm: 
Im Jahr 2023 ist die globale Durchschnitts-
temperatur aufgrund menschenverursach-
ter Treibhausgasemissionen bereits um etwa  
1,3 °C höher als in vorindustrieller Zeit.1 Um 
das 1,5 °C-Ziel des Pariser Abkommens zu 
erreichen, dürfen noch Emissionen von etwa 
300 Gigatonnen CO2-Äquivalent (CO2-eq) 
insgesamt oder 1,1 Tonnen pro Person für 
jedes verbleibende Jahr bis 2050 ausgesto-
ßen werden und keine danach, für das 2 °C-
Ziel 900 Gigatonnen CO2-eq oder 3,4 Ton-
nen pro Person.2 Die Emissionen Österreichs 
betrugen 2020 etwa 73,6 Megatonnen CO2-
eq oder 8,3 Tonnen pro Person.3 Diese Emis-
sionen müssen daher sofort deutlich gesenkt 
werden – die aktuelle Dekade ist entschei-
dend.4

Ein hoher Anteil der Emissionen Ös-
terreichs wird von Gebäuden verursacht: 
Der Betrieb von Gebäuden bedingt durch 
Beheizung, Kühlung, Warmwasserbe-
reitstellung und Beleuchtung sowie War-
tung und Verwaltung Emissionen von etwa  
17,1 Megatonnen CO2-eq pro Jahr. Dieser 
Wert umfasst den Verbrauch von Energie, 
die in und außerhalb von Gebäuden erzeugt 
wird, und beinhaltet Gewinnung, Trans-
port und Verbrennung der entsprechenden 
Energieträger. Die Errichtung von Gebäu-
den verursacht Emissionen von etwa 4,8 bis 
13,6 Megatonnen CO2-eq pro Jahr, die durch 
die Produktion von Baumaterialien inklusi-
ve Rohstoffgewinnung, Erzeugung und Ent-
sorgung sowie durch Bau, Renovierung und 
Abriss selbst entstehen.  Die große Bandbrei-
te dieses Emissionswerts entsteht durch ver-

schiedene Berechnungsansätze – eine Bot-
tom-up-Berechnung auf Basis von Werten 
für Gebäudetypen und hochgerechnet für 
den gesamten Gebäudebestand sowie eine 
Top-down-Berechnung auf Grundlage von 
Wirtschaftsdaten.5 Insgesamt entstehen 
durch Errichtung und Betrieb von Gebäu-
den jährlich somit etwa 21,9 bis 30,7 Mega-
tonnen CO2-eq oder etwa 30 % bis 42 % der 
gesamten Emissionen Österreichs. 

Neben den Emissionen im Gebäude-
betrieb müssen daher auch jene, die bei 
der Errichtung entstehen, rasch minimiert 
werden. Hierfür muss zunächst das Treib-
hauspotential von Bauvorhaben eruiert und 
anschließend durch Obergrenzen einge-
dämmt werden. Vor diesem Hintergrund 
soll laut Grundlagendokument des Öster-
reichischen Instituts für Bautechnik (OIB) 
zur Ausarbeitung einer OIB-Richtlinie 7 das 
Treibhauspotential zukünftig ermittelt wer-
den – allerdings vermutlich erst ab 2027 und 
ohne Garantie, dieses dann auch verbindlich 
zu beschränken.6 Bis dahin zu warten, kön-
nen wir uns nicht leisten! Im Zuge der No-
vellierung der Wiener Baugesetze 2023 for-
dern wir von Fridays For Future daher, das 
Treibhauspotential bei Baubewilligungsver-
fahren zukünftig verpflichtend ausweisen zu 
lassen und sofort mit der Ausarbeitung von 
Obergrenzen zu beginnen. In ihrer Stellung-
nahme zur Novellierung der Wiener Bau-
ordnung spricht sich auch die Kammer der 
Ziviltechniker:innen für Wien, Niederöster-
reich und Burgenland für Treibhauspoten-
tial-Anforderungen aus. Wir möchten da-
her die Kammer einladen, gemeinsam mit 
Fridays For Future auf Treibhauspotential-
Obergrenzen hinzuarbeiten.

Neben zukunftsfähigen Baugesetzen 
benötigen wir dringend auch ein wirksames 
Klimaschutzgesetz, das Erneuerbare-Wär-
me-Gesetz, ein Ende von klimaschädlichen 
Subventionen und Umweltzerstörung sowie 
viele weitere Maßnahmen in den Bereichen 
Gebäude, Energie, Mobilität und Wirtschaft. 
Dafür organisieren wir bei Fridays For Fu-
ture öffentlichkeitswirksame Aktionen, un-
terstützen die Klimaklage, führen politische 

Anlässlich des weltweiten Klimastreiks am 15. September 2023 demonstrierten etwa 
27.000 Menschen in ganz Österreich für angemessenen Klimaschutz.

Bauvorhaben sind langfristige Ent-
scheidungen, sie sollten es jedenfalls 
sein. Sie greifen tief in die lokale Öko-
logie und in globale Stoffkreisläufe 
ein. Sie verändern soziale Beziehun-
gen und haben das Potential, lang-
fristige kulturelle Werte zu schaffen – 
oder schlagartig zu vernichten.

Wenn es um die Vergabe öffent-
lichen Geldes geht, sollte daher das 
beste Projekt die Entscheidungs-
grundlage sein. Wenn es um die Ge-
staltung der Umwelt und um nach-
haltige Lösungen geht, dann muss das 
beste Projekt Entscheidungsgrund-
lage sein.

Aus diesem Grund hat sich in ei-
nem 150-jährigen Diskurs in der Ar-
chitektur der offene Planungswett-
bewerb als transparentestes, fairstes 
und nachhaltigstes Verfahren heraus-
gebildet, das aufgrund seiner Eigen-
schaften auch das Verfahren mit der 
höchsten Rechtssicherheit ist.

Transparent ist ein offener Architek-
turwettbewerb, weil die auslobende 
Stelle sich zuerst selbst über Bedarf 
und Notwendigkeit der Planung klar 
werden und die Aufgabenstellung für 
alle sichtbar beschreiben muss. Und 
die Entscheidung, die zu einer Ver-
gabe führt, so die anschließende Ver-
handlung erfolgreich ist, wird von ei-
ner unabhängigen Jury von immer 
wechselnden Personen gefällt. Fair 
ist ein offenes Verfahren, da es alle 
einlädt teilzunehmen, die aufgrund 
ihrer Ausbildung und anderer Nach-
weise dazu befähigt sind. Nachhal-
tig sind die so erhaltenen Lösungen, 
weil keine „hidden agenda“ im Spiel 
ist. Weder eine besondere Nähe zu 
Entscheidungsträgern noch ein glän-
zendes Portfolio einer Firma spielen 
eine Rolle.

Dennoch blüht die Kreativität 
bei öffentlichen Vergaben leider re-
gelmäßig auf. Regelmäßig gehen die 

so entwickelten Vorgangsweisen auf 
Kosten jener Kreativität, die gefordert 
wäre. Nämlich der Kreativität, in ei-
nem transparenten Planungsprozess 
Antworten auf Fragen von Funktio-
nalität, Wirtschaftlichkeit, Nachhal-
tigkeit und Kultur zu finden. Doch 
diese entscheidenden Fragen werden 
in Ausschreibungen, die bei der Pla-
nersuche falsche Schwerpunkte set-
zen und den Bieterkreis einengen, in-
dem sie ausschließlich auf bestimmte 
Kennzahlen der Planungsbüros ab-
stellen, nicht einmal mehr formuliert. 

Weder nachhaltig noch fair noch 
transparent war auch der Versuch 
des Landes Burgenland, eine Rah-
menvereinbarung für alle Planungs-
aufgaben der nächsten vier Jahre aus-
zuschreiben. Das Auftragsvolumen 
war mit 60 Millionen Euro immer-
hin ausreichend hoch angesetzt. Es 
wäre damit die Möglichkeit geschaf-
fen worden, dass das Land Burgen-
land als öffentlicher Auftraggeber in 
den nächsten Jahren keine gesonder-
ten Ausschreibungen (wie z. B. Ar-
chitekturwettbewerbe) durchführen 
muss. Der Anbietermarkt wäre für 
diesen Zeitraum geschlossen wor-
den. Ziviltechnikerinnen und Zivil-
techniker, die ihre Befugnis erst nach 
Abschluss der Vereinbarung erlan-
gen, hätten sich somit bis 2027 kaum 
bzw. gar nicht an burgenländischen 
Vergabeverfahren beteiligen können. 
Das Vorhaben wurde von den Medi-
en dennoch als Vorzeigeprojekt dar-
gestellt.

Vorweg: Das Vorhaben ist an 
einem Nachprüfungsantrag der 

„ARGE Transparenz“, bestehend aus 

uns drei (Bernhard Sommer, Peter 
Bauer, Evelyn Rudnicki) Ziviltech-
nikerinnen und Ziviltechnikern, ge-
scheitert. Die positiven Medienbe-
richte über die Rahmenvereinbarung 
sind nun nicht mehr abrufbar. 

Im Zuge des Nachprüfungs-
verfahrens wurde eine Vielzahl von 
Rechtswidrigkeiten aufgezeigt, wo-
bei für das Landesverwaltungsgericht 
Burgenland bereits zwei schwerwie-
gende Rechtswidrigkeiten ausge-
reicht haben, um die gesamte Aus-
schreibung für nichtig zu erklären. So 
wünschte sich der Auftraggeber von 
den Anbietern vorrangig burgenlän-
dische Referenzprojekte – das sollte 
bei der Bewertung mit reichlich Zu-
satzpunkten belohnt werden. Dies 
wurde damit begründet, dass das 
Burgenländische Baugesetz quasi 
einzigartig und deshalb nur für schon 
im Bundesland tätige Planer wirklich 
fassbar sei. Die Tatsache, dass Geset-
ze für jedermann verständlich sein 
sollten und öffentlich publiziert wer-
den müssen, spricht aber deutlich 
gegen die Behauptung, dass es sich 
beim Burgenländischen Baugesetz 
um eine Geheimwissenschaft hand-
le. Bereits ab einem Auftragsvolumen 
von 215.000 Euro richtet sich ein Ver-
gabeverfahren an Bieter in ganz Euro-
pa. Die veranschlagten maximal 60 
Millionen Euro überschreiten die-
se Grenze um knapp das 280-Fache, 
womit ein überregionales Interesse 
wohl nicht ernsthaft bestritten wer-
den kann. Durch die Bevorzugung 
von Anbietern, die burgenländische 
Referenzprojekte vorweisen können, 
wären aber auch inländische Zivil-
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Treibhauspotential-
Obergrenzen jetzt!

Fo
to

: L
in

a 
R

um
m

le
r

—

Rahmenvereinbarung 
für Planungsleistungen 
im Burgenland 
vollständig nichtig!

Im Rahmen unserer Reihe „Vermessung der 
Nachhaltigkeit“ lassen wir diesmal eine Stimme von 
außen — von Fridays for Future — zu Wort kommen.

Die Vermessung der Nachhaltigkeit (Gastbeitrag) 

Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts
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Katherls Kastl

Ist Österreich 
fertig gebaut?
—
Fast täglich können wir unseren Me-
dien neue Schlagzeilen zum Thema 
Bodenverbrauch und Versiegelung 
entnehmen – mit den dazu passen-
den, immer wiederkehrenden Räson-
nements: Sind wir nun Welt- oder nur 
Europameister? Was ist Bodenver-
brauch eigentlich genau?

Genau genommen sprechen wir 
von „Flächeninanspruchnahme“, da-
runter versteht man den Verlust bio-
logisch produktiven Bodens durch 
Verbauung für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke, aber auch für intensive 
Erholungsnutzung, Deponien, Abbau-
flächen, Kraftwerksanlagen und ähn-
liche Intensivnutzungen. Ein neu ge-
schaffener Park ist also ebenso eine 
Flächeninanspruchnahme wie eine 
neue Industrieanlage. 

Wirklich entscheidend ist somit, 
was mit dem in Anspruch genomme-
nen Boden passiert. Ganz grob ge-
sagt wird rund die Hälfte davon auch 
versiegelt, also mit einer wasser- und 
luftdurchlässigen Schicht abgedeckt, 
wodurch das Bodenleben abstirbt. 

Aber wie viel Boden gibt es eigent-
lich insgesamt in unserem Land?

Unsere zur Verfügung stehende 
Fläche nennt sich „Dauersiedlungs-
raum“, das ist jener Raum, der nach 
Abzug von Wald, Bergen und Gewäs-
sern zur Verfügung steht, und zwar 
für Siedlungszwecke, Infrastruktur  
und landwirtschaftliche Nutzung. 
Aufgrund des hohen alpinen Anteils 
in unserem Land macht der Dauer-
siedlungsraum knapp weniger als  
39 % der Gesamtfläche bzw. ca. 
32.500 km2 aus, wobei der Prozent-
anteil von Bundesland zu Bundesland 
stark variiert (Tirol: 12,5 %, Wien  
77,3 %).

Bis dato wurden in Österreich 
ca. 18 % des vorhandenen Dauersied-
lungsraums in Anspruch genommen, 
fast ein Fünftel also!

Laut Umweltbundesamt werden 
derzeit im Dreijahresdurchschnitt  
41 km2 pro anno verbraucht, dies ent-
spricht 16 Fußballfeldern pro Tag,  
wovon rund 55 % versiegelt werden.

Gemäß dem aktuellen Regie-
rungsprogramm (2020–2024) soll 
der Flächenverbrauch zwar so weit 
wie möglich reduziert werden und der 
jährliche Zuwachs bis 2030 auf 9 km2 
pro Jahr sinken, allerdings gibt es bis 
dato keinerlei sichtbare Strategie da-
für und die Bodeninanspruchnahme 

Arch. DI Günter Katherl
—
Stellvertretender Vorsitzender 
der Sektion Architekt:innen
—
—

Gespräche, verfassen Stellungnahmen, dis-
kutieren, auch in den sozialen Medien, und 
gehen demonstrieren – gemeinsam mit an-
deren Gruppen wie den Scientists4Future, 
dem Verein Klimavolksbegehren, NGOs 
und vielen Menschen aller Altersgruppen. 
All das wird durch persönliches Engage-
ment möglich. Wir möchten daher alle Zivil-
technikerinnen und Ziviltechniker aufrufen, 
sich für den Klimaschutz und insbesondere 
Treibhauspotential-Obergrenzen einzuset-
zen: in der Kammer, in Fachorganisationen, 
in Projekten – und beim nächsten Klima-
streik.
—
Laurenz Berger 
—
Laurenz Berger ist Aktivist bei 
Fridays For Future im Bereich Klimapolitik 
und als Architekt in Wien tätig.

technikerinnen und Ziviltechniker 
aus anderen Bundesländern erheblich 
benachteiligt. Das Gericht erkann-
te darin eine unzulässige Gebietsbe-
schränkung. Außerdem könne es den 
befugten Anbietern zugemutet werden, 
sich über gesetzliche Bestimmungen 
zu informieren, begründete das Lan-
desverwaltungsgericht zu Recht. 

Obendrein konnte der Auftragge-
ber offenkundig selbst nicht abschät-
zen, welche Planungsleistungen in den 
nächsten vier Jahren zu erbringen sein 
werden, weshalb er in der Ausschrei-
bung eine Kategorie „sonstige Dienst-
leistungen“ erwähnt hat. Um welche 
Leistungen es sich dabei konkret han-
deln soll, blieb völlig offen. Das an-
gerufene Gericht hat dies ebenso als 
Rechtwidrigkeit aufgegriffen: Die Leis-
tungsbeschreibung war nach Ansicht 
des Landesverwaltungsgerichts zu all-
gemein gehalten und daher unklar.

Wegen der aufgezeigten inhalt-
lichen Rechtswidrigkeiten versuchte 
der Auftraggeber von Anfang an, durch 
die Aufstellung formaler Hürden eine 
inhaltliche Diskussion zu vermeiden. 
So wurde den Mitgliedern der ARGE 
Transparenz ihre ehrenamtliche Tätig-
keit als Funktionäre der Ziviltechni-
kerkammer für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland – schließlich handle 
es sich dabei um den Präsidenten, den 
Vizepräsidenten und die Vorsitzende 
der Sektion Architekt:innen der Zivil-
technikerkammer – angelastet. Nach 
Ansicht des Landes Burgenland war der 
Nachprüfungsantrag unzulässig, weil 
die ARGE Transparenz bloß für die ei-
gene Interessenvertretung vorgescho-
ben worden sei. Richtig ist, dass die In-

teressenvertretung von Gesetzes wegen 
nicht antragslegitimiert ist. Dies kann 
jedoch nicht dazu führen, dass ehren-
amtliche Funktionäre für die Dauer 
ihrer Funktion rechtlos sind. Das an-
gerufene Gericht hat diese Überlegun-
gen zu Recht gar nicht aufgegriffen. Die 
Nichtigerklärung erfolgte – aufgrund 
des klaren Sachverhalts – sogar ohne 
mündliche Verhandlung.

Im Ergebnis ist die rechtskräftige 
Nichtigerklärung der gesamten Aus-
schreibung durch das Landesverwal-
tungsgericht von großer Bedeutung. 
Geistige Dienstleistungen sollten indi-
viduell zum anstehenden Auftrag aus-
geschrieben werden, damit das beste 
Ergebnis erzielt werden kann. Wer als 
öffentlicher Auftraggeber einen kon-
kreten Planungsauftrag anstatt allen 
befugten Personen nur einem kleinen, 
erlauchten Kreis offeriert, verliert die 
nötige Vielfalt, übersieht die Chancen 
und das Potential eines Projekts. Ge-
rade im Umgang mit öffentlichen Res-
sourcen (Geld und Raum) sollte dies 
zum No-Go werden. Ausschreibun-
gen, die den Anbieterkreis auf Jahre hin 
beschränken und auf gewünschte Ver-
tragspartner reduzieren, sollten verga-
berechtlich keinen Platz finden.
—
ARGE Transparenz 
(Bernhard Sommer, 
Peter Bauer, Evelyn Rudnicki)
Sandro Huber
—
—

ist in den bisherigen drei Regierungs-
jahren mitnichten gesunken! 

Aber was ist nun eigentlich das 
Problem?

Das größte Problem am Boden-
verbrauch ist, dass dieser meist land-
wirtschaftlich genutzte Flächen be-
trifft, was sowohl ökologische als auch 
wirtschaftliche Auswirkungen hat. 
Die negativen ökologischen Effekte 
dabei sind zahlreich:

• Werden Böden versiegelt, gehen 
sämtliche biologischen Funktionen 
verloren. 

• Historisch bedingt liegen die meis-
ten Siedlungen in Regionen mit 
fruchtbarem Ackerland. Siedlungs-
erweiterungen bedingen somit auto-
matisch einen weiteren Verlust von 
produktiven Böden.

• Auch unsere Biodiversität geht  
verloren!

• Hohe Versiegelungsdichten erhöhen 
die Gefahr von Hochwasser und  
Überschwemmungen.

• Außerdem kommt es zu einer  
Veränderung des Mikroklimas. 

Das alles hört sich nicht gut an, schon 
gar nicht bei der Geschwindigkeit, mit 
der wir uns nach wie vor unsere Um-
welt einverleiben.

Trotzdem sollten wir bei den Fak-
ten bleiben, wenn wir vom Thema 
sprechen: Derzeit verbrauchen wir 16 
Fußballfelder pro Tag, und, was noch 
viel schlimmer ist, 9 Fußballfelder 
davon versiegeln und zerstören wir 
täglich nachhaltig!

Bitte helft mit, das zu ändern!

Auf die Zukunft unserer Kinder …

Euer 
—
Günter Katherl
—
—
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Leider müssen wir aus gegebenem Anlass* 
darauf hinweisen, dass das Existenzrecht Israels 
anzuerkennen ist. Wir bedauern, dass die 
„Fridays for Future“-Initiatorin Greta Thunberg 
die durch die Terrororganisation Hamas mit 
Absicht herbeigeführten Grausamkeiten nicht 
verurteilt hat und sich einseitig positioniert hat. 
Israel ist im zur Stunde laufenden Konflikt in 
Gaza sich verteidigendes Opfer. Was geschehen 
ist, lässt sich durch nichts rechtfertigen. 
Die zt: kammer distanziert sich von jeder Form 
und jedem Ansatz von Antisemitismus.

* Siehe etwa Michael Schlegel: Thunberg 
solidarisiert sich mit Palästinensern, 
Süddeutsche Zeitung, 20. Oktober 2023, 
www.sueddeutsche.de/politik/greta-thunberg-
palaestina-fridays-for-future-1.6291303. 

!

Fridays For Future Austria hat am 
22. Oktober 2023 auf X ebenfalls ein 
Statement zu diesem Thema veröffentlicht, 
das auch auf fridaysforfuture.at und auf 
Instagram abrufbar ist.

https://www.sueddeutsche.de/politik/greta-thunberg-palaestina-fridays-for-future-1.6291303
https://twitter.com/FFF_Austria/status/1716138537647571247?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://fridaysforfuture.at/
https://www.instagram.com/p/CytaeC7sN2X/
https://berkeleyearth.org/
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2023/03/D_FINAL_WIL_RIM_RAPPORT_2303.pdf
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0816.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/resources/spm-headline-statements/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1078/1/012024/pdf
https://www.oib.or.at/sites/default/files/oib-rl_7_grundlagendokument_ausgabe_mai_2023.pdf
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Wenn wir von alten Bäumen sprechen, denken 
wir zuerst an große, stattliche Bäume – mächti-
ge Platanen und Linden, die schon seit hunder-
ten Jahren in Schlossparks stehen. Tatsächlich 
finden wir im Wald selten wirklich alte Bäume, 
denn der meiste Wald wird nach wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten betrieben. Ein Baum im 
Wirtschaftswald wird dann gefällt, wenn er den 
gewünschten Durchmesser erreicht hat und da-
mit erntereif ist oder wenn die Gefahr besteht, 
dass das Holz an Festigkeit verliert oder wegen 
Verfärbungen an Wert einbüßt. Das Nutzungsal-
ter der Bäume beträgt etwa 60 bis 150 Jahre. Der 
natürliche Lebenszyklus von Bäumen ist uns 
deshalb nicht mehr bewusst. Mit alten Bäumen 
hat sich der deutsche Dendrologe Andreas Roloff 
intensiv befasst. Auf sein Wissen, das er in zahl-
reichen Publikationen und Vorträgen verbreitet, 
beziehe ich mich in diesem Beitrag. 

Bäume altern anders als Tiere und Men-
schen. Bäume erneuern sich ständig. Ihre Blät-
ter und Feinwurzeln werden nicht alt und bilden 
sich stetig nach, ihre Stämme und Äste wachsen 
mit lebenden Zellschichten nach außen. Das 
Kernholz im Stamm ist totes Holz, das durch 
Einlagerungen dauerhaft wurde. Im Zuge der Al-
terung vermorscht es dennoch und führt zu hoh-
len Stämmen. Das Dickenwachstum des Baums 
erfolgt mittels einer dünnen Schicht teilungsfä-
higer Zellen, die sich unter der Rinde befinden. 
Die Lage dieses Teilungsgewebes, des Kambi-
ums, zwischen Rinde und Holzkörper bedingt, 
dass Bäume nicht von innen nach außen wach-
sen, sondern dass am äußeren Rand des Holzes 
jedes Jahr ein neuer Jahrring dazukommt. Nach 
außen wächst das Bastgewebe, stirbt ganz au-
ßen ab und bildet die Borke als Schutzschicht um 
Stamm und Äste. Ein Baum vermag daher theo-
retisch stets nach außen weiterzuwachsen, wobei 
abgestorbene Schichten innen als Holz und au-
ßen als Borke den Baum stützen und schützen. 
Aufgrund dieser Art des Wachstums können ei-
nige Baumarten tatsächlich sehr alt werden: vie-
le Jahrhunderte bis über 1.000 Jahre. 

Bäume haben eine andere Abfolge von Le-
bensphasen, als wir sie von den meisten Lebewe-
sen gewohnt sind. Die Jugendphase mit starkem 
Wachstum und die Reifephase mit Abschluss 
des Höhenwachstums und reichlicher Samen-
produktion können zusammen deutlich kürzer 
sein als die nachfolgenden Alters- und Zerfalls-
phasen. Schnell wachsende Bäume, z. B. Pap-
pel, Weide, Birke, altern viel früher als langsam 
wachsende, z. B. Eiche, Eibe, Lärche und Lin-
de. In der Altersphase nehmen das Wachstum 
und die Vitalität deutlich ab. Einzelne Äste ster-
ben ab, die Krone lichtet sich langsam. Für viele 
Tierarten und für holzabbauende Pilze wird der 
Baum immer interessanter, denn die weit ausla-
dende Krone und der grobborkige, dicke Baum-
stamm mit seinen Rissen und Höhlen und der 
Mulmbildung bieten ihnen Lebensraum. Bäu-
me erreichen in ihrer Reifephase die größte Per-
formanz hinsichtlich Ökosystemleistungen zur 
Verbesserung von Mikroklima und Wasserhaus-
halt. Dabei sind die Größe der Krone und das 
Ausmaß der Blattfläche entscheidend für das 
Ausmaß von Verdunstung und Beschattung. In 
der langen Altersphase nimmt dann der Wert 
des Baums für die Biodiversität zu. Im Zuge der 
natürlichen Kroneneinkürzung übernimmt der 
untere Kronenteil die Versorgung des Baums. 
Absterbende und bereits abgestorbene Berei-
che werden zunehmend von Pilzen und holzbe-
wohnenden Insekten besiedelt, Baumhöhlen von 
Vögeln, Fledermäusen und Säugetieren. Es folgt 
aber eben nicht der rasche Baumtod. Wenn der 
Baum ein neues Gleichgewicht zwischen Blatt-
masse und zu versorgendem Stamm und Wur-
zelholz erreicht hat, kann er über lange Zeit so 
weiterexistieren. Dieses Stadium kann das ins-
gesamt längste im Leben des Baums sein. Sol-
che Bäume finden sich nicht im Wirtschaftswald. 
Sie können in unberührten oder wenig bewirt-
schafteten Wäldern überlebt haben, die heu-
te oft als Schutzgebiete ausgewiesen sind. Oder 
sie stehen in alten Parkanlagen und parkähn-
lichen Wäldern. Weil diese uralten Bäume sel-
ten sind, sind die auf diese Bäume als Lebens-
raum spezialisierten Insekten besonders selten. 
Dazu zählen auffällige Arten wie Hirschkäfer 
und verschiedene große Bockkäferarten, sehr 
seltene Arten mit skurrilem Namen und Ausse-
hen wie der Plattnasen-Holzrüssler, aber auch 
Arten, die man kaum jemals sieht, wie der ere-
mitische Juchtenkäfer aus der Familie der Blatt-

Ein Plädoyer für die Erhaltung des schwer Ersetzbaren.

Grüne Infrastruktur

Vom Wert 
alter Bäume

175-jährige Platane mit 5 Meter Stammumfang in der Venediger Au, Wien
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hornkäfer. Sein charakteristischer Geruch nach 
altem Leder oder Marillen ermöglicht eine Su-
che mittels Spürhunden. 

Es sind nur einige wenige Baumarten, die 
sehr alt werden können. In Deutschland hat 
Andreas Roloff das Projekt der „Nationalerbe-
Bäume“ initiiert. Die Idee ist, einzelne potenti-
elle Uraltbäume, die über 1.000 Jahre alt werden 
können, zu schützen und, wenn nötig, zu pflegen, 
um ihnen damit ein Altern über viele Menschen-
generationen hinweg zu ermöglichen. Infrage 
kommen dafür Bäume, die möglichst schon über 
400 Jahre alt sind. Sie müssen zu Baumarten ge-
hören, die in Europa deutlich über 500 Jahre alt 
werden können. Das sind Eibe, Stieleiche und 
Traubeneiche, Ginkgo, Esskastanie, Sommerlin-
de und Winterlinde, Platane, Riesenmammut-
baum, Flatterulme und im Gebirge auch Berg-
ahorn, Zirbe und Lärche. In Österreich gab es 
vor mehr als 20 Jahren die Aktion „Baumpen-
sion“ des Naturschutzbunds, die sich an Wald-
besitzer wandte und u. a. das Ziel verfolgte, alte 
Bäume zu erhalten.

Außerhalb des Wirtschaftswalds ist die 
größte Bedrohung für Bäume, die alt werden 
könnten, die Verkehrssicherungspflicht. Bäume 
haben immer einen Eigentümer. Dieser ist dafür 
verantwortlich, dass von seinen Bäumen keine 
Schäden ausgehen und Verkehrsteilnehmer nicht 
gefährdet werden. An Straßen und anderen Ver-
kehrswegen ist das klar und logisch. Das Scha-
denspotential durch umstürzende Stämme oder 
herabfallende Äste ist groß. Aber ein Baum ist 
als Naturgebilde unberechenbarer als ein Haus. 
Eine Abwägung zwischen der Gefährdung durch 
den Baum und der Sicherung der Biodiversität 
wäre wünschenswert – insbesondere abseits öf-
fentlich zugänglicher Bereiche. Bemühungen 
dazu wurden ab 2015 zu einer breit angelegten 
Initiative, der Österreichischen Baumkonventi-
on, zusammengeführt. Ein Ziel ist eine Anpas-
sung der von der Judikatur angelegten Haftungs-
regeln. Justizministerin Zadić erklärte 2021: 

„Als Justizministerin ist es mir ein besonderes 
Anliegen, hier die Fragen der Haftung zu klä-
ren. Einerseits muss Unfällen vorgebeugt werden. 
Andererseits sollen Bäume und damit die Natur 
nicht unnötig beschnitten werden. Es braucht 
eine Balance der Interessen und eine sorgfältige 
Weiterentwicklung des Gesetzesrechts.“

Zum Schutze besonderer natürlicher Er-
scheinungen kennt der Naturschutz ein recht-
liches Instrument – das Naturdenkmal. Na-
turgebilde, die wegen ihrer wissenschaftlichen 
oder kulturellen Bedeutung oder wegen ihrer 
Eigenart, Seltenheit oder ihres besonderen Ge-
präges, das sie der Landschaftsgestalt verleihen, 
oder wegen ihrer besonderen Funktion für den 
Landschaftshaushalt erhaltungswürdig sind, 
können zum Naturdenkmal erklärt werden. In 
der Vergangenheit wurde dieser Schutz häufig 
für Bäume und Baumgruppen herangezogen, in 
den letzten Jahrzehnten jedoch zunehmend sel-
tener. Etwa 400 Naturdenkmäler gibt es derzeit 
in Wien. Die überwiegende Anzahl davon sind 
Bäume. Die sorgfältige Erhaltung und Erweite-
rung dieses Pools erscheint geboten. 

Zum Tag des Baumes Ende April hat And-
reas Roloff auf Grundlage seiner Forschungser-
gebnisse eine neue Erkenntnis zu den Ökosys-
temleistungen von Bäumen formuliert: Um die 
Wirkungen eines Altbaums mit einem Kronen-
durchmesser von etwa 20 Metern hinsichtlich 
seiner Umweltleistungen wie Luftfilterung, Be-
schattung, Kühlung und CO2-Speicherung zu er-
setzen, braucht man knapp 400 Jungbäume mit 
einem Meter Kronendurchmesser. Bei der Pla-
nung von Projekten sollten Bäume und ganz be-
sonders alte Bäume möglichst früh berücksich-
tigt und möglichst weitgehend erhalten werden.

Parallel zu den Kreislaufstrategien in der 
Architektur, die dem Grundsatz „Nie abreißen, 
immer transformieren“ folgen, sollte sich auch 
der Umgang mit Bäumen auf Bauplätzen und 
Grundstücken entwickeln. Das bedarf viel Auf-
klärungsarbeit bei Grundbesitzern und Verant-
wortlichen. Und diese Argumentation im Sinne 
der Nachhaltigkeit sollten Ziviltechniker führen 
und in ihre Planungen einbringen.
—
Karl Grimm
—   
—

Alte Kopfweiden in Immendorf, Niederösterreich

Alte Esche im Stromovka-Park in Prag, Tschechien

Alte Linden in der Schlossallee in Ladendorf, 
Niederösterreich

DI Karl Grimm
—
Stellvertretender Vorsitzender 
der Sektion Zivilingenieur:innen
—
—
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Musterwettbewerb

Die Marktgemeinde Pyhra in Niederösterreich erhält 
ein neues Gemeindezentrum mit angeschlossenem 
fünfgruppigem Kindergarten. Ein wichtiges Vorha-
ben für die Menschen in Pyhra, eine bedeutende In-
vestition für die Gemeinde, die mit Unterstützung der 
Kammer auf Basis eines offenen Architekturwettbe-
werbs umgesetzt wird.  

Bereits das erste beratende Gespräch, das der Autor die-
ses Beitrags mit Bürgermeister Günter Schaubach und 
seinem Bauleiter führte, brachte zutage, dass der Neu-
bau des Kinder- und Gemeindezentrums für die Ent-
scheidungsträger in Pyhra nicht zum Alltagsgeschäft 
zählen würde. Und auch die 8 Millionen Euro, die man 
als Budget für das Bauvorhaben bereitstellen konnte, 
übertreffen alle bisherigen Investitionen in die öffentli-
che Infrastruktur, wie beispielsweise die ambitionierte 
Naturbadeanlage, die man erst vor zwei Jahren eröffnet 
hat. Zum einen galt es, für die weitläufige Gemeinde, die 
mit mehr als zwei Dutzend Katastralgemeinden als ru-
higer, qualitätsvoller Wohnort nahe der Landeshaupt-
stadt St. Pölten zunehmend an Attraktivität gewinnt, ein 
funktionierendes Zentrum mit dem Potential zur Iden-
tifikation für alle Bevölkerungsschichten zu schaffen. 
Zum anderen erforderte die stetig wachsende Bevölke-
rung Pyhras weitere Betreuungsplätze für Vorschul-
kinder. Nicht zuletzt musste auch das Budget mit Sorg-
falt und Verantwortungsbewusstsein eingesetzt werden. 
Und Wirtschaftlichkeit lässt sich nicht anhand von Pla-
nungskosten, nur in Ausnahmefällen anhand von Er-
richtungskosten, aber in der längerfristigen Perspektive 
immer anhand der Betriebs- und Folgekosten ermitteln, 
die nur dann eine dauerhafte wirtschaftliche Gebarung 
sicherstellen, wenn dem Bauwerk ein intelligenter Ent-
wurf und eine professionelle Umsetzung der Planung 
zugrunde liegen. 

In diesem Sinne entschied sich die Gemeinde für ei-
nen offenen, einstufigen Architekturwettbewerb in Ko-
operation mit der Ziviltechnikerkammer für Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland. Die Kammer entsandte 
drei Fachleute in das fünfköpfige Preisgericht und un-
terstützte das Verfahren mit einer durchgängigen bera-
tenden Begleitung sowie mit Ausschreibungsunterla-
gen und einer verfahrensrechtlichen Prüfung im Zuge 
der Wettbewerbsvorbereitung. Das Preisgericht leite-
te Architektin Gisela Mayr, die Wettbewerbsorganisa-
tion übernahm Architektin Patricie Taftová, die bereits 
als Verfahrensbegleiterin für Bildungseinrichtungen im 
niederösterreichischen Moosbrunn Erfahrung gesam-
melt hatte. 

Die Ausschreibung wurde mithilfe der neuen Mus-
terausschreibung der Kammer und supervidiert durch 
Mitglieder des Wettbewerbsausschusses erarbeitet, wo-
bei die Gemeinde Pyhra selbst schon wesentliche Vorar-
beiten geleistet und Inhalte des Projekts definiert hatte. 
Nach kritischer Prüfung des Raum- und Funktionspro-
gramms konnte der Wettbewerb mit einer Flächenan-
forderung gestartet werden, die ca. ein Drittel unter den 
primär festgelegten Werten lag. Die bewusste Ausein-
andersetzung mit Größenordnungen und Kompaktheit, 

mit der Verknüpfung der unterschiedlichen Funktio-
nen – vom Gemeindeamt bis zur Bäckerei, vom Veran-
staltungssaal bis zum Kindergarten – und einer funk-
tionellen Anordnung und Erschließung der Gebäude 
und Freiflächen in einer Hanglage waren letzten Endes 
und wie immer bei qualitätsvoll durchgeführten Wett-
bewerben für die Ermittlung des besten Projekts aus-
schlaggebend. 

Bemerkenswert und beispielgebend ist die Tatsa-
che, dass das Preisgericht trotz vereinzelt divergieren-
der Ansichten sämtliche Preisränge einstimmig zuer-
kannte. Dafür ausschlaggebend war im Allgemeinen die 
überaus positive und konstruktive Haltung, die sich bei 
allen Beteiligten im Verlauf der Vorbereitung und Ab-
wicklung des Wettbewerbs eingestellt hatte. Dies präg-
te die Diskussionskultur in der entscheidenden Sitzung 
nachhaltig, wobei das Vertrauen in die Argumentation 
des Preisgerichts auch durch eine profunde, detailreiche 
Vorprüfung gestützt wurde. 

Das Projekt, das das siegreiche Team des Wiener 
Büros Megatabs in Pyhra realisieren wird,1 zeichnet sich 
durch hohe bauplastische und räumliche Qualitäten aus. 
Die kluge Verschränkung der kompakt geschichteten 
Bauteile sowie der unterschiedlichen Freiräume, vom 
großen Markt- und Festplatz über teils öffentlich zu-
gängliche Terrassen bis hin zum Spielplatz des Kinder-
gartens, werden in Zukunft jedenfalls für die junge Ge-
neration von Pyhra identitätsstiftend wirken. 

Der Wettbewerbsgegenstand mit der gemeinsa-
men Ausschreibung so unterschiedlicher Funktionen 
wie Kindergarten, Gemeindezentrum, Café und Markt-
platz erzielte entsprechende Aufmerksamkeit in der Ar-
chitektenschaft. Und somit nahmen 47 Planungsteams 
am Wettbewerb teil, deutlich mehr als vorweg angenom-
men. Einerseits konnte damit die gesamte Bandbreite an 
Lösungsmöglichkeiten für die Planungsaufgabe darge-
stellt und eine entsprechende Planungsqualität erzielt 
werden, andererseits erhöhte die Teilnehmerquote auch 
die Kosten für den Wettbewerb selbst. In einer länger-
fristigen Perspektive sind jedoch die 122.000 Euro und 
damit 1,5 % des Baubudgets, die das Verfahren gekos-
tet hat, bereits durch die seriöse, kostenbewusste Vorbe-
reitung der Ausschreibung mehrfach kompensiert sowie 
im Sinne der nachhaltigen Qualitäten, die das Kinder- 
und Gemeindezentrum in Pyhra für die Menschen eta-
blieren wird, das Geld wert. 

Ein gut gemachter Architekturwettbewerb ist im-
mer auch ein spannender kommunikativer Prozess, der 
viel an Erkenntnis und Erfahrungszuwachs bereithält. 
In Pyhra konnte man den Eindruck gewinnen, dass der 
wertschätzende Austausch zwischen Fachleuten und 
Laien über die sachliche Projektentscheidung hinaus be-
wusstseinsbildend im Hinblick auf die Beurteilung und 
Einordnung von Gestaltungsqualität wirkte. So kann 
Baukultur entstehen. Es möge beispielgebend wirken. 
—
Nikolaus Hellmayr
—
1 Siehe auch www.architekturwettbewerb.at/competition/ 

neubau-kinder-und-gemeindezentrum-pyhra/6761.

—

Kinder- und Gemeinde-
zentrum Pyhra 
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Das Projekt von 
Megatabs zeigt 
neben einer kom-
pakten Anordnung 
der Funktionen eine 
spannende Anordnung 
und Verschränkung 
öffentlicher und 
privater Freiflächen.

Mag. Gerald Fuchs 
— 
Referatsleiter bei der MA 37 (Baupolizei), 
Stabsstelle Recht, Experte für Legistik und 
Rechtsfragen im Wiener Baurecht
—
—

Fenstertausch an der Straßenschaufläche 
bei gründerzeitlichem Erscheinungsbild 
mit Bauanzeige
(§ 62 Abs. 1 Bauordnung für Wien — 
BO für Wien i. d. F. LGBl. Nr. 69/2018)

Gegenstand ist ein Gebäude außerhalb einer Schutz-
zone mit einem gründerzeitlichen Ursprung. Es lässt, 
u. a. aufgrund der Fensteranordnung und des erhal-
tenen Putzdekors, nach wie vor ein gründerzeitliches 
Erscheinungsbild erkennen. Im Oktober 2022 wurde 
der Behörde gemäß § 62 BO für Wien der Austausch 
der straßenseitigen Holzkastenfenster und Balkon-
türen im ersten und zweiten Stock sowie von vier 
Fenstern im Erdgeschoß gegen Kunststofffenster mit 
bloß einer Ebene angezeigt. Während die bestehen-
den Holzkastenfenster eine Profilstärke von 
4 cm aufweisen, verfügen die beantragten Kunst-
stofffenster über eine Profilstärke von 6 cm. Im Übri-
gen sollten die neuen Fenster bzw. Fenstertüren die-
selbe Farbe (weiß) und dieselbe Teilung aufweisen 
wie die bisher vorhandenen Fenster. Die Behörde 
untersagte gemäß § 62 Abs. 4 BO die angezeigte 
Bauführung. Begründend verwies sie darauf, dass 
das angezeigte Vorhaben nach den Ausführungen 
des Amtssachverständigen das örtliche Stadtbild 
i. S. d. § 85 BO störe und beeinträchtige.

Das Verwaltungsgericht Wien (VGW) verwies 
im Beschwerdeverfahren darauf, dass es sich bei ei-
nem Bauanzeigeverfahren um ein Projektgenehmi-
gungsverfahren handelt. Gemäß § 85 Abs. 2 BO ist 
die Errichtung von Bauwerken sowie deren Ände-
rung nur zulässig, wenn das mit dem Bebauungs-
plan beabsichtigte örtliche Stadtbild weder gestört 
noch beeinträchtigt wird. Gemäß § 85 Abs. 7 BO ha-
ben Fenster und Fenstertüren eines Gebäudes hin-
sichtlich Konstruktion, Teilung, Profilstärke, Farbe 
und dergleichen ein einheitliches Erscheinungsbild 
aufzuweisen, es sei denn, die Unterschiede sind in 
der besonderen Gestaltung des Gebäudes begrün-
det. Das (schützenswerte) Ortsbild ist anhand des 
konsentierten vorhandenen Bestands zu beurtei-
len, insoweit ihm ein Mindestmaß an gemeinsamer 
Charakteristik (wenn auch nicht vollständige Ein-
heitlichkeit) eigen ist, welche den Maßstab dafür bil-
det, ob ein Bauvorhaben dieses Ortsbild erheblich be-
einträchtigt. Ein Ortsbild (oder Ortsbildteil), dem ein 
solcher Zusammenhang fehlt, sodass ein Bauvorha-
ben geradezu beliebig in einem Belang als störend, in 
anderen Belangen jedoch als sich einfügend empfun-
den werden kann, ist mangels eines geeigneten Beur-
teilungsmaßstabs kein schützenswertes Ortsbild.

Hinsichtlich der Frage, ob im relevanten Be-
zugsbereich noch ein relevantes (gründerzeitlich ge-
prägtes) örtliches Stadtbild erkennbar ist und ob das 
verfahrensgegenständliche Vorhaben zu einer Beein-
trächtigung dieses Stadtbilds führen kann, folgte das 
Gericht dem von der Beschwerdeführerin beigezoge-
nen Privatsachverständigen. 

Nach Ansicht des VGW führt das beantragte 
Vorhaben zu keiner Störung eines (noch als solchen 
erkennbaren) Stadtbilds und lagen auch sonst keine 
Untersagungsgründe vor. Der angefochtene Bescheid 
wurde behoben.
(VGW 18.4.2023, VGW-111/055/15125/2022)
—
Gerald Fuchs
—
—

Entscheidung des VGW zum 
Austausch von Fenstern.
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Die Behebung des Wohnungsmangels in 
Wien in den Nachkriegsjahren erforderte 
erhebliche politische und wirtschaftliche 
Anstrengungen. Die öffentliche Hand war 
nicht in der Lage, den Wohnbedarf zu decken, 
Anreize für private Investoren wurden aber 
auch nicht eingeräumt. Die Situation in der 
Wohnungswirtschaft war verfahren. Den-
noch nahm die Neubautätigkeit im Laufe der 
Jahre zu, wobei sich die Herangehensweise 
an das Bauen verglichen mit der Gründer-
zeit grundsätzlich änderte.   

Zwischen den Jahren 1934 und 1951 ging die 
Bevölkerungszahl von Wien um rund 250.000 
Menschen zurück, im selben Zeitraum wuchs 
die Anzahl der Haushalte um rund 40.000. 
Somit sank die Haushaltsgröße und die in-
nere Zusammensetzung der Haushalte ver-
änderte sich. So nahm etwa der Anteil der fa-
milienfremden Personen (Hauspersonal und 
Untermieter) ab. Auch die Zahl der Jugendli-
chen und Erwachsenen, die noch bei ihren El-
tern wohnten, schrumpfte, wodurch die Zahl 
der Wohnungssuchenden stieg.

Bereits im Jahr 1941 wurde für Wien ein 
Wohnungsfehlbestand1 von 60.000 Wohnun-
gen für Familien, die noch nicht im eigenen 
Wohnungsverband lebten, festgestellt. Darü-
ber hinaus wurde ein Bedarf an 50.000 Woh-
nungen wegen Überfüllung genannt, weite-
re 52.000 Wohnungen sollten ersetzt werden, 
weil sie mangelhaft und gesundheitsschädlich 
(feucht, dunkel usw.) waren.2 Dazu kam der 
Verlust an Wohnungen aufgrund der Kriegs-
einwirkungen, insbesondere durch die ameri-
kanischen Bombardements. Als Notmaßnah-
me wurden die sogenannten „Ausgebombten“ 
bei anderen Familien einquartiert. Zahlrei-
che Bewohner Wiens bekamen so ihnen völ-
lig unbekannte Mitbewohner zugewiesen. Im 
Jahr 1951 wurde der Wohnungsfehlbestand in 
Wien mit 58.159 beziffert. 

In vielen europäischen Ländern wurde in 
den Nachkriegsjahren erkannt, dass die staatli-
chen Mittel zur Befriedigung des Wohnbedarfs 
nicht ausreichten, öffentliche Hilfsmaßnah-
men sich daher auf eine elementare Wohnungs-
fürsorge beschränken mussten und indirekte 
Maßnahmen erforderlich waren, um privates 
Kapital in den Wohnungsbau fließen zu las-
sen. Während es aber beispielsweise Deutsch-
land nach der Währungsreform im Jahr 1948 
gelang, den Anteil an Privatkapital im Woh-
nungsbau von 56 % auf 70 % im Jahr 1958 zu er-
höhen, wurde in Österreich wegen der nach wie 
vor aufrechterhaltenen Zwangsbewirtschaf-
tung des Wohnungsmarkts der Wohnungsbau 
hauptsächlich aus öffentlichen Mitteln finan-
ziert, besonders in Wien fehlte private Neubau-
tätigkeit praktisch völlig.

So machten 1961 vor 1917 errichtete Alt-
wohnungen 62 % des Wiener Wohnungsbe-
stands aus (mit großteils reguliertem, nied-
rigem Mietzins und dem als Kompensation 
dafür entstandenen System hoher Ablösen), 
gefolgt von den Gemeindewohnungen mit  
19 % (hier war der Mietzins im Schnitt am 
günstigsten). Die Eigentumswohnungen, eine 
nach dem Krieg neu geschaffene Rechtsform, 
machten 3,7 % des Bestandes aus, wobei hier 
recht hohe Eigenmittel aufzubringen waren, 
die sich nur eine kleine Personengruppe leis-
ten konnte. Bei den Genossenschaftswohnun-
gen (3 %) war wiederum der Baukostenanteil 
etwas niedriger, dafür die Miete höher als bei 
den Eigentumswohnungen. 

Daraus ergab sich in der Wohnungswirt-
schaft eine völlig verfahrene Situation, die nicht 
nur für die Bevölkerung selbst, Wohnungspo-
litiker oder Nationalökonomen spürbar, son-
dern auch in der Stadtgeografie sichtbar war. 
Die Verhältnisse des Wohnungsmarkts und 
die daraus resultierende geringe Mobilität der 
Menschen in der Stadt führten dazu, dass sich 
die städtische Gesellschaft nicht dynamisch 

Teil 2: Wohnungsmangel in den Jahren des Wiederaufbaus

Wiener Wohnbau

Junge historische Bausubstanz

Privates Kapital war notwendig, weil der Wiederaufbau die finanzielle 
Leistungsfähigkeit des Staates überstieg. 

Begrünung erlaubten, errichtet. In Zusammen-
hang mit dieser Entwicklung kam es im Jahr 
1956 zu einer Novelle der Bauordnung für Wien, 
die auch auf diesem Gebiet neue Regelungen 
auswies. 

Zu regeln war aber nicht nur die Rechts-
ordnung, vor allem galt es, ein Planungskon-
zept als Grundlage für neue Bauvorhaben 
und die weitere Entwicklung der Stadt insge-
samt, wofür auch Infrastruktur und Verkehr 
eine wichtige Rolle spielten, zu erstellen. Diese 
Aufgabe wurde dem Architekten Roland Rai-
ner (1910–2004) überantwortet.

Roland Rainer hatte an der Technischen 
Hochschule Wien studiert und im Jahr 1935 zur 
Gestaltung des Karlsplatzes dissertiert. Er setz-
te sich in theoretischen Schriften mit dem Städ-
tebau auseinander und lehrte ab 1947 zu Woh-
nungswesen, Städtebau und Landesplanung an 
verschiedenen Universitäten im deutschspra-
chigen Raum. Ab 1956 leitete er die Meister-
klasse für Architektur an der Akademie der 
bildenden Künste in Wien. Als einer von zwei 
Preisträgern des Wettbewerbs für die Errich-
tung der Wiener Stadthalle wurde er mit deren 
Planung beauftragt. Nach der Eröffnung der 
Stadthalle im Jahr 1958 wurde Rainer nach ei-
ner internationalen Ausschreibung zum „Stadt-
planer der Gemeinde Wien“ berufen. In dieser 
Funktion arbeitete er eng mit dem Baustadtrat 
Kurt Heller (1919–1990) zusammen. 

„In Wien wird es Heller und Rainer“ wurde 
zum inoffiziellen PR-Slogan für das von Rainer 
entwickelte „Planungskonzept Wien“. Im Jahr 
1961 wurde dieses vom Wiener Gemeinderat 
einstimmig beschlossen. Doch in Angriff ge-
nommen wurde es nicht. Zwei Jahre später leg-
te Rainer sein Amt nieder. Politischer Wider-
stand hatte sich gegen sein Planungskonzept 
aufgebaut, denn Rainer stand großvolumigen 
Wohnbauten kritisch und privatem Wohnhaus-
eigentum positiv gegenüber. Er verfolgte Ansät-
ze einer modernen, offenen und durchgrünten 
Stadt und war mit politischen Interventionen 
wenig vertraut.

Dennoch nahm in dieser Zeit die Bautätig-
keit zu, wobei der Schwerpunkt auf dem Wie-
deraufbau des geschlossenen Stadtkerns und 
damit auch gründerzeitlicher Wohnviertel lag. 
Bei der Verbauung von Baulücken entstanden 
Brüche im Stadtbild – zum Teil grenzten nun 
Gebäude aneinander, die sich in Konzeption 
und Konstruktion, in Materialien, Formen und 
Farben stark unterschieden. Etwa zur Hälfte 
wurde dieser innerstädtische Wiederaufbau 
von privater Seite getragen. Dabei entstanden 
nahezu ausschließlich Häuser im Wohnungs-
eigentum. Mithilfe des Wohnhaus-Wieder-
aufbaufonds konnten sich daneben auch Ge-
nossenschaften stärker in den Wiederaufbau 
einschalten. Die Stadt Wien konzentrierte sich 
in diesem Bereich auf die Wiederherstellung 
bombenbeschädigter Gemeindebauten und 
den Abbruch und den Neubau einzelner sa-
nierungsreifer Gebäude. 

Bei der Neuverbauung am Rande und au-
ßerhalb des Stadtkerns war hingegen die Ge-
meinde der bei weitem bedeutendste Bauträger. 
Das lag auch daran, dass die Preise für Lie-
genschaften infolge des wirtschaftlichen Auf-
schwungs stark stiegen, wodurch Privaten der 
Bau von Eigentumswohnungen zusätzlich er-
schwert wurde.
—
Markus P. Swittalek
—   
—

Statt der für die Gründerzeit typischen Blockrandbebauung strebte man 
offene Bauweisen an, die eine Durchgrünung zwischen den Gebäuden zuließen.

Roland Rainer 
vor der Wiener 
Stadthalle 
(1958)
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entwickeln konnte. Während jüngeren, auf-
strebenden Bevölkerungsgruppen der Zugang 
zum Wohnungsmarkt erschwert wurde, ver-
harrten sozial absteigende Bevölkerungsgrup-
pen in Wohnungen, die der gesellschaftlichen 
Stellung ihrer Eltern oder Großeltern entspra-
chen. Die bauliche Struktur der Stadt entsprach 
immer weniger der sozialräumlichen Struktur. 
Das betraf vor allem gründerzeitliche Stadt-
teile, wo einerseits großbürgerliche Großwoh-
nungen geteilt und andererseits Klein- und 
Kleinstwohnungen in Arbeiterwohnhäusern 
zusammengelegt wurden, sodass die Anzahl 
der Mittelwohnungen stieg.

Was die Schaffung von neuem Wohnraum 
betrifft, der auch den zeitgemäßen Ansprü-
chen zu genügen hatte, hatte sich die Herange-
hensweise im Vergleich zum gründerzeitlichen 
Bauen ganz grundsätzlich geändert. Durch den 
Verzicht auf große Raumhöhen konnte man bei 
gleicher Gebäudehöhe mehr Geschoße unter-
bringen. Umgekehrt sollte aber durch einen ge-
ringen Bebauungsgrad der Lichteinfall insge-
samt verbessert werden. In Verbindung damit 
wurde auch das städtebauliche Prinzip der ge-
schlossenen Blockrandbebauung aufgegeben. 
Dort, wo dies möglich war, wurden Wohnge-
bäude in Zeilenform oder einer anderen offe-
nen Bauform, die eine gute Durchlüftung und 

1 Differenz zwischen der Zahl der 
Wohnungen und der der Haushalte.

2 Die Zahlen aus dem Jahr 1941 
beziehen sich auf das 1938 nach 
dem Anschluss Österreichs an das 
Deutsche Reich geschaffene soge-
nannte „Groß-Wien“. Dabei wurden 
die Wiener Landesgrenzen Richtung 
Niederösterreich verschoben, als 
zusätzliche Bezirke kamen der 22. 
(Groß-Enzersdorf), 23. (Schwechat), 
24. (Liesing), 25. (Mödling) und 
26. Bezirk (Klosterneuburg) hinzu. 
Dadurch stieg die Einwohnerzahl um 
etwa 200.000 Personen. 1954 wur-
den die Eingemeindungen großteils 
wieder rückgängig gemacht.  

Quellen:

Hans Bobek, Elisabeth Lichtenberger: 
Wien. Bauliche Gestalt und Entwicklung 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, 
Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, 
Wien/Köln 1978

August Sarnitz (Hrsg.): Drei Wiener 
Architekten. Wilhelm Holzbauer. 
Gustav Peichl. Roland Rainer, Katalog 
zur Ausstellung „Three Viennese 
architects“, 2., korrigierte Auflage, 
Edition Tusch, Wien 1984
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Die Diskussion um den großflächigen Abriss 
und die geplante überdimensionierte Neube-
bauung in Mattersburg lenkt wieder einmal 
den Blick auf die Fehlstellen der Baukultur im 
Burgenland. Diese haben vor allem mit De-
mokratie und Transparenz zu tun — und ei-
nem schwierigen Verhältnis zur Vergangen-
heit.

Der Skandal um die Commerzialbank Matters-
burg, den drittgrößten Insolvenzfall der öster-
reichischen Wirtschaftsgeschichte, machte im 
Jahr 2020 Schlagzeilen. Das burgenländische 
Beben erschütterte auch einige Wohnbauträger 
wie die Gesiba und die Sozialbau AG, die infolge 
des Bilanzbetrugs hohe Millionenbeträge verlo-
ren. Während sich derzeit die Gerichte mit den 
Folgen beschäftigen, werden in Mattersburg die 
städtebaulichen und baukulturellen Nebenwir-
kungen der Bankgeschäfte diskutiert. Denn die 
1995 gegründete und mittlerweile liquidierte 
Bank hatte sukzessive Grundstücke im Nord-
westen des Stadtzentrums aufgekauft, in einem 
Gebiet, das damals noch Teil der gewachsenen 
Stadtstruktur mit niedriger Bebauung und ge-
mischter Nutzung auf schmalen Parzellen, die 
noch an den Ursprung Mattersburgs als Breitan-
gerdorf erinnerten, war. 

Heute sind rund zwei Drittel dieses Areals 
durch Abrisse leergeräumt, eine erhebliche Lü-
cke in der Substanz. 2022 wurde ein (von der 
Kammer der Ziviltechniker:innen für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland nicht unter-
stützter) Wettbewerb für eine Neubebauung aus-
geschrieben, der auch den Abriss der noch übrig 
gebliebenen, teils in Privatbesitz befindlichen 
Häuser erlaubte. Während das Siegerprojekt 
noch eine vergleichsweise schonende Baukör-
peranordnung vorsah, tauchten bei der öffent-
lichen Auflage des Teilbebauungsplanentwurfs 
im Frühjahr 2023 plötzlich bis zu siebengescho-
ßige Volumen sowie ein neues Rathaus, das Be-
zirkspolizeikommando und ein Hotel auf. Die 
Objekte sprengen aufgrund ihres überdimensi-
onierten Maßstabs die Textur der noch immer 
in großen Teilen ländlich geprägten Kleinstadt 
und ignorieren das direkte Umfeld.

Problematisch ist das Prozedere in mehrfa-
cher Hinsicht: erstens, was die Qualität der noch 
verbliebenen Substanz betrifft. So befindet sich 
etwa in der Michael-Koch-Straße 7 das bereits 
1983 von Friedrich Achleitner in seinem Archi-
tekturführer positiv bewertete Wohnhaus See-
doch der Architekten Julius Kappel und Rudolf 
Hutter aus den Jahren 1935/36. Zudem stellt der 
noch erhaltene Bestand auch einen unschätzba-
ren ökologischen Wert dar, da in ihm eine große 
Menge an grauer Energie gespeichert ist, die mit 
dem Abbruch verlorengeht. Äußerst kritisch an-
zumerken ist insbesondere, dass der „Ideenwett-
bewerb“ nicht nur sehr schwammige und teil-
weise fachlich fragwürdige Vorgaben enthielt, 
sondern dass das siegreiche Wettbewerbspro-
jekt durch die Verdoppelung der Bruttogeschoß-
fläche komplett verändert wurde. Eine kritische 
Bürgerinitiative bemüht sich vor Ort um mehr 
Transparenz, die Österreichische Gesellschaft 
für Architektur (ÖGFA) und Docomomo Aus-
tria wandten sich in einem gemeinsamen offe-
nen Brief im August an die Öffentlichkeit und 
an die Bürgermeisterin. Inzwischen wurde das 
Bebauungskonzept in einem Planungsworkshop 
der Gemeinde Mattersburg in Kooperation mit 
Erich Raith (emeritierter Professor für Städte-
bau an der TU Wien) überarbeitet, Anfang Ok-
tober wurde eine neue Version präsentiert.

Der Fall Mattersburg ist leider kein Einzel-
fall. Zwar ist in allen Bundesländern immer wie-
der ein fehlendes baukulturelles Bewusstsein zu 
konstatieren – Stichwort Zersiedelung und Bo-
denverbrauch –, doch stellt sich das Burgenland 
schon seit längerem als „Problemkind“ dar. Es 
beginnt bei der Wettbewerbskultur. Zum einen 
entsprechen die Wettbewerbsausschreibungen 
oft nicht den erwarteten Standards, zum ande-
ren fehlt es an der Transparenz, wenn die Ergeb-
nisse nicht veröffentlicht und ausgestellt werden. 
So geschehen 2015 beim umstrittenen Verfah-
ren zum Umbau und Neubau des Kulturzent-
rums Mattersburg, wo der damalige Landesrat 

„die Diskussion nicht noch befeuern“ wollte und 
bekundete, er wisse selbst gar nicht, welche Bü-
ros am Wettbewerb teilgenommen hatten. Beim 
Wettbewerb zum Neubau des Krankenhauses 
Oberwart 2016 wussten selbst die Gewinner 
nicht, welche weiteren Büros am Wettbewerb 

und am Verhandlungsverfahren teilgenommen 
hatten. Auch beim von der Landesimmobili-
en Burgenland GmbH ausgeschriebenen Wett-
bewerb zur Erweiterung des Kulturzentrums 
Güssing 2022/23 (ohne Kooperation mit der 
Ziviltechnikerkammer) wurde außer dem Sie-
gerprojekt nichts vermeldet. Von Juryprotokol-
len ganz zu schweigen.

Dabei war es um die Transparenz nicht im-
mer so schlecht bestellt, in den 1970er Jahren for-
mulierte die Landesregierung ihren Wunsch an 
auslobende Gemeinden folgendermaßen: „Fer-
ner wurde der Bürgermeister ersucht, die einge-
langten Projekte 1 Woche, wobei mindestens ein 
Samstag und ein Sonntag dazwischenliegen soll, 
in einem geeigneten Raum der Gemeinde öffent-
lich auszustellen. Ort und Dauer der Ausstellung 
sind den Wettbewerbsteilnehmern rechtzeitig 
bekanntzugeben.“ Davon ist das Burgenland 
heute weit entfernt. Dazu kommt, dass es au-
ßer beim Sonderfall Weltkulturerbe Neusiedler 
See praktisch keine Gestaltungsbeiräte im Bun-
desland gibt.

Eine weitere Parallele des aktuellen Falls 
Mattersburg mit dem baukulturellen Zustand 
der letzten Jahrzehnte ist das Desinteresse an 
der eigenen Baugeschichte, das bisweilen in pure 
Abneigung kippt. Hatte Roland Rainer 1961 in 
seiner Untersuchung der vernakulären Archi-
tektur des Burgenlands die Aufmerksamkeit 
auf die Streckhöfe gerichtet, leidet diese regio-
naltypische Bauart bis heute an der Stigmati-
sierung als bäuerlich-arme Architektur. Lieber 
wohnt man im leuchtend gelb vollwärmeschutz-
verputzten freistehenden Einfamilienhaus mit 
palladianischen Versatzstücken als im gekalk-
ten Gemäuer des früheren Leibeigentums. Ein 
Symptom, das man nicht nur im Burgenland fin-
det und das kennzeichnend ist für Regionen mit 
jahrhundertelanger Erfahrung feudalen oder 
klerikalen Landbesitzes: Das Land, der Boden, 
der Wald gehören „denen da oben“, also identi-
fiziert man sich nicht mit ihnen. 

Dieses Mindset des „Alt ist schlecht, neu 
ist gut“ inkludiert den gesamten Baubestand 
bis hin zum Brutalismus der 1970er Jahre, der 
das Burgenland mit teils großartigen Einzel-
bauten bedacht hat. Als das Bundesdenkmal-
amt das hervorragend erhaltene Hallenbad in 
Neusiedl am See (Architekten: Stelzer & Hutter, 
1975–1977) im Oktober 2018 als schutzwürdig 
deklarierte, wehrte sich die Gemeinde mit Hän-
den und Füßen dagegen und stellte infrage, ob 
der Brutalismus überhaupt ein schützenswer-
ter Baustil sei. Das Seerestaurant Breitenbrunn 
von Herwig Udo Graf, eine einfache, rustikal-
elegante, sensibel in die Schilflandschaft gesetz-
te Holzkonstruktion, ein „Dach als Haus“, wur-
de von den Eigentümern Esterhazy Immobilien 
aufgrund angeblicher Einsturzgefährdung im 
Frühjahr 2019 abgebrochen. Ein Gegengutach-
ten der Gemeinde und die Tatsache, dass kaum 
eine Geometrie einsturzsicherer ist als ein auf 
dem Boden stehendes Dreieck, änderten nichts 
daran. 

Leider hält auch der Neubau oft nicht, was 
er der Sehnsucht nach Neuem verspricht. All-
zu oft wird hier eine grobschlächtige Optik und 
eine proportionslose Kollision von Farbe und 
Form, die ohne Rücksicht auf das Umfeld in die 
Orte appliziert wird, stolz als „moderne Archi-
tektur“ verkauft. Das groteske Pannonia Tower 
Hotel in einem Acker bei Parndorf war der auf-
fälligste, aber nicht der einzige Proponent dieser 
Entwicklung. Dabei gibt es durchaus baukultu-
relle Highlights im Burgenland, und nicht we-
nige: die sensible Sanierung der Kirche Bad Sau-
erbrunn (Josef Patzelt, 1967–1970) durch freistil 
Architektur oder des in jeder Hinsicht singulä-
ren Hauses Dellacher in Oberwart (Raimund 
Abraham, 1965–1969); und auch unter den No-
minierten des Bauherr:innenpreises der Zent-
ralvereinigung der Architekt:innen Österreichs 
finden sich in den letzten Jahren viele aus dem 
Burgenland. Es ist ja nicht so, dass es hier an 
baukultureller Begabung mangelt. Dort, wo es 
an Baukultur gravierend mangelt, besteht weni-
ger ein architektonisches Problem als ein Man-
gel an demokratischer Transparenz und Verant-
wortung gegenüber der Öffentlichkeit – und ein 
schwieriges Verhältnis zur eigenen Geschichte.
—
Maik Novotny
—   
—

Baukultur im Burgenland

Gegen die 
eigene 
Geschichte

Sensibles Bauen im Schilf: das inzwischen abgerissene Seerestaurant 
Breitenbrunn von Herwig Udo Graf während des Baus

—
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Konstruktiv intelligent: das Seerestaurant Breitenbrunn von Herwig Udo Graf
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Tabula rasa: der großflächige Abbruch des nordwestlichen Stadtzentrums in 
Mattersburg, 2023
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Schützenswerter Beton: das inzwischen denkmalgeschützte Hallenbad 
Neusiedl am See (Stelzer & Hutter, 1975–1977)

Fo
to

: M
ai

k 
N

ov
ot

ny



derPlan Nº 60 November 2023
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Vermessungswesen
—
Es wird vielfach von Grundstückseigentü-
mern, von Käufern, aber auch von Archi-
tekten und planenden Ingenieuren die Fra-
ge gestellt, ob man sich auf die Angaben der 
Digitalen Katastralmappe verlassen darf. 
Die Antwort lautet ja, solange man die Ka-
tastralmappe zur Orientierung und für eine 
grobe Auskunft braucht, aber nein, wenn 
man sie für Planungszwecke und zur genau-
en Angabe von Grundstücksgrenzen benüt-
zen will. Auch wenn man im digitalen Ge-
brauch meint, dass man das tun könnte, so 
muss man wissen, dass die Digitale Katast-
ralmappe nicht genauer sein kann, als es da-
vor die analoge Mappe in Papierform war.

Glücklich kann man jene Grundbesit-
zer nennen, die über gut gekennzeichnete 
Grenzpunkte verfügen, die von allen Nach-
barn anerkannt sind und die auch planlich 
(urkundlich) in der Digitalen Katastralmap-
pe dokumentiert sind. Im Regelfall handelt 
es sich bei solchen Grundstücken um jene, 
die im Grenzkataster eingetragen sind. In al-
len anderen Fällen sollte man Vorsicht wal-
ten lassen, denn bereits von Peter Angst weiß 
man: 

„Als Ergebnis ist daher festzuhal-
ten, dass immer dann, wenn Grenzen von 
Grundstücken, die im Grundsteuerkataster 
enthalten sind, von den betroffenen Eigentü-
mern einvernehmlich festgelegt worden sind, 
sowohl die Vermessungsbehörden als auch 
die Vermessungsbefugten als Planverfasser 
an den festgelegten Grenzverlauf gebunden 
sind, und zwar auch, wenn dieser vom Na-
turstand oder einem aus den Behelfen [Anm.: 
im Bundesamt für Eich- und Vermessungs-
wesen aufliegende, ältere Planurkunden] ab-
leitbaren Grenzverlauf abweicht, weil dies 
nichts daran ändert, dass die Parteien wirk-
sam über einen anderen Grenzverlauf einen 
Vergleich geschlossen haben.

Damit ist allerdings noch nichts zur Fra-
ge gesagt, wer Eigentümer der von der Fest-
legung betroffenen Grundfläche ist. In die-
sem Zusammenhang ist von Bedeutung, 
dass nach dem Eintragungsgrundsatz, von 
Ausnahmen abgesehen, erst durch die Ein-
tragung im Grundbuch Eigentum erworben 
wird. Mit anderen Worten: Die Festlegung 
der Grenze führt für sich allein nicht zum 
Erwerb des Eigentums. Es geht dabei nicht 
um die Festlegung der Eigentumsverhältnis-
se, sondern es wird damit bestimmt, wo nach 
dem Willen der betroffenen Eigentümer die 
Grenze zwischen den in ihrem Eigentum ste-
henden Grundstücken verlaufen soll.“1 

Weiters erläutert Christoph Twaroch: 
„Es ist also von dem nach dem Grenz- oder 
dem Grundsteuerkataster maßgebenden 
Grenzverlauf auszugehen.“ Weicht die Fest-
legung durch die Eigentümer davon ab und 
liegen die Voraussetzungen für eine Mappen-
berichtigung nicht vor, ist von einer Teilung 
auszugehen, und zwar auch dann, „wenn der 
von den Eigentümern einvernehmlich festge-
legte Grenzverlauf zwar mit dem in der Na-
tur vorhandenen übereinstimmt, dieser aber 
seit der letzten Grenzvermessung verändert 
wurde“.2 

Da die Bewertung der sogenannten Be-
helfe und deren Berücksichtigung nur mit 
entsprechender Erfahrung möglich sind, 
sich einzelne Behelfe sogar widerspre-
chen können, soll im Folgenden ein Über-
blick über diese Grundlagen gegeben wer-
den. Begonnen wird mit der Katastralmappe 
und deren Entwicklung, anschließend wird 
auf weitere relevante Behelfe eingegangen.

Die amtliche Katastralmappe
Entstehung der Katastralmappe

In den Jahren 1817 bis 1861 wurden alle 
Grundstücke der damaligen Monarchie 
vermessen und grafisch in der Katastral-
mappe dokumentiert. Diese war und ist we-
sentlicher Bestandteil des Grundsteuerka-
tasters, der ursprünglich ausschließlich zu 
dem Zwecke geschaffen wurde, Grundlagen 
für die gerechte Besteuerung von (landwirt-
schaftlich genutztem) Grund und Boden zu 
liefern. In den folgenden Jahrzehnten wur-
de diese „Erstaufnahme“ mehrmals nach-
gebessert und ab 1883 aufgrund des Evi-
denzhaltungsgesetzes laufend aktualisiert. 

Grundstücks-
grenzen 
und deren 
Genauigkeit

Katastralmappe um 1822

Aktuelle Katastralmappe mit Orthofoto

Fo
to

: h
tt

ps
://

ka
ta

st
er

.b
ev

.g
v.

at
/

Fo
to

: h
tt

ps
://

m
ap

s.
ar

ca
nu

m
.c

om
/d

e/
m

ap
/c

ad
as

tr
al

/

licher Verfahren wird ein Grundstück in 
den Grenzkataster eingetragen. Für diese 
Grundstücke sind die Grenzen im Kataster 
verbindlich festgelegt. Hand in Hand damit 
geht auch die Qualitätsverbesserung der Ka-
tastralmappe. Die ursprünglich im Maßstab 
1:2880 angelegte Katastralmappe wird ab 
diesem Zeitpunkt mithilfe verschiedenster 
technischer Methoden in metrische Maß-
stäbe (1:1000, 1:2000, 1:5000) umgezeich-
net. Seit 1989 erfolgt diese Umzeichnung 
nur mehr in digitaler Form, wobei zuneh-
mend qualitätsverbessernde Maßnahmen 
gesetzt wurden. Diese Qualitätsverbesse-
rung erfolgte durch Transformation von al-
ten Plänen und Handrissen ins System der 
Landesvermessung und durch Aktualisie-
rung der Katastralmappe hinsichtlich der 
Nutzungen mittels Photogrammetrie. Da-
mit wird sowohl der Inhalt der Katastral-
mappe als auch die lagerichtige Darstellung 
der Grundstücke verbessert.

Seit kurzem ist die tagesaktuelle Digita-
le Katastralmappe im Internet unter der Ad-
resse https://kataster.bev.gv.at abrufbar. Zur 
besseren Orientierung kann entweder ein 
Orthofoto oder eine eingefärbte GIS-Dar-
stellung hinterlegt werden. Das Detail reicht 
vom Grundstück und von dessen Nutzung 
bis zum amtlichen Grenzpunkt, zu dessen 
Vermarkungsart und der letztmaligen Do-
kumentation in einer Urkunde. Außerdem 
ermöglicht eine ausführliche Suchfunkti-
on ein schnelles Auffinden des gewünsch-
ten Grundstücks. Die Flächenangaben ent-
stammen dem Grundbuch, sie dienen der 
reinen Ersichtlichmachung, ein Rechtsan-
spruch auf die Fläche im Grundbuch be-
steht nicht.
 
Teilungspläne vor 1932

Es wurde erkannt, dass ohne normierte Ak-
tualisierung und Fortführung der Katastral-
mappe deren Wert verlorenging. Aus diesem 
Grund wurde am 23. Mai 1883 das Evidenz-
haltungsgesetz erlassen. Damit wurde eine 
klare Richtlinie zur Weiterführung der Ka-
tastralmappe durch Pläne von Befugten ge-
geben. Die technischen Vorschriften haben 
eine Planausführung im Maßstab der Ka-
tastralmappe und/oder in einem größeren 
Maßstab vorgesehen. Weiters sind in die-
sen Plänen Identpunkte für die Einpassung 
in das Lineament der Katastralmappe dar-
gestellt. Die Anzahl ist mengenmäßig und 
qualitativ sehr unterschiedlich. Die Tei-
lungslinien bzw. die Einbindepunkte in die 
bestehende Grenzlinie sowie diese Grenz-
linie selbst sind mit numerischen Anga-
ben versehen (Sperrmaße, Orthogonalma-
ße). Die Kennzeichnung der Grenzpunkte 
ist nicht immer aus den Plänen ablesbar. 
Grundsätzlich muss aber angenommen wer-
den, dass gemäß § 845 des Allgemeinen Bür-
gerlichen Gesetzbuchs (ABGB) die Grenz-
punkte in der Natur gekennzeichnet worden 
sind. Die Pläne zur grundbücherlichen Tei-
lung von Grundstücken vor dem Jahr 1932 
sind im Bereich numerischer Angaben zur 
Grenze für die Grenzverhandlung relevant. 
Aufgrund der Tatsache, dass kaum Anga-
ben zur Kennzeichnung der Grenzpunkte 
vorhanden sind und oft nur wenige Ident-
punkte vorliegen, ist es nicht immer mög-
lich, die Pläne im Landessystem und daher 
auch in der Natur abzubilden. Der Stand vor 
der Teilung bzw. Grenzänderung wurde in 
der Regel nicht mit den Grundstücksanrai-
nern verhandelt.

Pläne aus dem Zeitraum 1932–1969

Diese Pläne sind unter Beachtung der tech-
nischen Vorschriften der Grundteilungsver-
ordnung aus dem Jahr 1932 (Vermessungs-
instruktion) entstanden. Der Planverfasser 
hatte bei der Planerstellung auf Folgendes 
zu achten:
• Polygonisierung und Detailpunktaufnah-
me bestehender Grenzpunkte und Ident-
punkte (Passpunkte für die grafische Ein-
passung in die Katastralmappe);
• Dokumentation der Messwerte bzw. ko-
ordinative Angaben im Plan und detaillier-
te Darstellung des Naturstandes;
• Angaben über die Kennzeichnung von 
Grenzpunkten, die gemäß § 845 ABGB 

Grundlage für die Führung waren Pläne 
und Handrisse, deren Qualität vom jewei-
ligen Stand der Technik abhängig war. Die 
Genauigkeit bzw. die Qualität der Katastral-
mappe ist also stark davon abhängig, ob und 
wann ein Plan in die Katastralmappe ein-
gearbeitet wurde – die Bandbreite erstreckt 
sich vom Dezimeter- bis in den Meterbereich.

„Im Idealfall liegt die Genauigkeit der 
graphischen Mappe im Rahmen der Zeichen-
genauigkeit, also bei 0,1 bis 0,2 mm im Map-
penmaßstab; für den überwiegend verwen-
deten Maßstab 1:2880 daher bei etwa 50 bis  
60 cm. Verschiedene, in den 50er und 60er 
Jahren durchgeführte Untersuchungen erga-
ben folgende Ergebnisse: Für die Original-
mappe ein mittlerer Fehler von 80 cm, für die 
reproduzierte Mappe ein solcher von 120 cm. 

Schon die Urmappe, also die Messtisch-
aufnahme auf Grund des Grundsteuerpa-
tentes des Jahres 1817, litt an verschiedenen 
Unzukömmlichkeiten: Die Erfassung steu-
erfreier Grundflächen erfolgte nicht mit der 
gleichen Sorgfalt wie die Erfassung der steu-
erpflichtigen Grundflächen. Darunter litten 
insbesonders die Ortsgebiete und die Wald-
gebiete. Bei letzteren kam noch die sche-
matisierte Darstellung gekrümmter Lini-
en hinzu, woraus das bekannte Phänomen 
resultierte, dass besonders bei Riemenpar-
zellen in Wäldern nur die Grenzen an den 
Waldrändern erfasst wurden, innerhalb des 
Waldgebietes jedoch geradlinige Verbindun-
gen gezogen worden sind. Weg-, Straßen- 
und Gewässergrenzen wurden nicht ver-
markt, ja meist nicht einmal verpflockt und 
oftmals sehr großzügig aufgenommen.“3 

„Beim dafür zuständigen VA liegen bezüg-
lich der hier strittigen Grundstücke 334/1 
und 328 keine Urkunden über Grenzver-
messungen auf. Beide Grundstücke sind 
aber in der Katastralmappe des Grundsteu-
erkatasters eingetragen. Die Mappe gibt 
insbesondere in den steuertechnisch unin-
teressanten Alm- und Gebirgsregionen den 
Verlauf der Eigentumsgrenzen nur sehr ge-
neralisiert und teilweise sogar falsch wie-
der. Dies ist insbesondere auf den Umstand 
zurückzuführen, dass die bei Anlegung des 
Grundsteuerkatasters um das Jahr 1830 üb-
liche Aufnahmetechnik der Messtischauf-
nahme die schwierigen alpinen Verhältnisse 
nicht bewältigen konnte. Exakte Grenzver-
messungen wären in gebirgigen Regionen 
nur mit großem Aufwand realisierbar gewe-
sen. Um den Aufwand zu minimieren, wur-
den die in wirtschaftlich uninteressanten 
Gebieten aufgenommenen Punkte geradli-
nig verbunden, wodurch es zu Abweichun-
gen vom tatsächlichen Grenzverlauf in der 
Natur kam.“4 

Für die Darstellung der Grundstücke 
des Grundsteuerkatasters dient die Katas-
tralmappe lediglich zur Veranschaulichung 
der Lage der Grundstücke zueinander.

Weiterentwicklung der Katastralmappe 
ab 1969

Das Vermessungsgesetz 1968 führte in Ös-
terreich den Grenzkataster ein, der neben 
einer technischen Qualitätsverbesserung 
vor allem eine rechtliche Besserstellung der 
Grenzkatastergrundstücke darstellt. Auf-
grund festgelegter technischer und recht-

https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1809990.6112789905%2C6135611.548375949%2C1830800.5922296296%2C6145385.933367915
https://kataster.bev.gv.at/
https://kataster.bev.gv.at/
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Dauer von Baugenehmigungsverfahren

Erste Maßnahmen nach der Mitgliederbefragung 
Vor einigen Monaten ist unsere Umfrage 
zum Thema „Verfahrensdauer im Zuge der 
Ansuchen um Baugenehmigung“ in Ihrem 
Postfach gelandet.

Vielen Dank für Ihre zahlreiche  
Teilnahme! Wir haben bereits im „Plan“  
Nr. 58 über die ersten Ergebnisse der Um-
frage berichtet und freuen uns sehr, Ihnen 
nun die ersten konkreten Maßnahmen mit-
teilen zu können, die nach der persönli-
chen Besprechung der Umfrageergebnisse 
mit Stadtbaudirektor DI Bernhard Jarolim, 
DI Beatrix Rauscher, Leiterin des Kompe-
tenzzentrums Bahninfrastruktur, Regula-
tive Bau, Ingenieurservices, Normen (KBI) 
in der Stadtbaudirektion, und DI Ernst 
Schlossnickel, Sachbearbeiter des KBI,  
getroffen wurden.

Besonders freut uns, dass die Verant-
wortlichen, nachdem sie von uns über die 
Umfrageergebnisse in Kenntnis gesetzt 
worden waren, umgehend an einer Weiter-
entwicklung der behördlichen Praxis gear-
beitet und die Kammer zu einem intensiven 

Austausch darüber eingeladen haben. Die 
Zusammenarbeit mit der Behörde war aus 
unserer Sicht vorbildlich, der Austausch 
wird weitergeführt werden. 

Schon aus diesem Grund ersuchen wir 
Sie, sich weiterhin bei uns zu melden, sollte 
Ihnen Verbesserungspotential bei den Ge-
nehmigungsverfahren auffallen. Wir kön-
nen aber feststellen, dass die Zahl der an 
die Kammer gemeldeten Schwierigkeiten 
oder Problemfälle bereits deutlich zurück-
gegangen ist, die untenstehenden Maßnah-
men dürften also Wirkung zeigen.

Zur Beschleunigung der Prozesse im 
Bereich Energieausweise und Bauphysik  
wurden von der MA 37 bisher folgende 
Maßnahmen gesetzt:

• Das Referat Bauphysik wurde um zwei 
Mitarbeiter aufgestockt, wodurch es u. a. 
bei Rückfragen besser erreichbar ist.

• Festlegung von fixen Zeiten für telefo-
nische Anfragen: Das Referat Bauphy-
sik stellt sicher, dass Montag und Freitag 

zwischen 8 und 11 Uhr Mitarbeiter für 
telefonische Auskünfte erreichbar sind.1 

• Derzeit wird eine elektronische Termin-
vergabe programmiert und getestet, die 
die Kontaktaufnahme mit der Baupolizei 
weiter vereinfachen wird.

• In den Gebietsgruppen und der Grup-
pe BB (Besondere Bauvorhaben) wur-
den Kompetenzentwickler für Bauphysik 
namhaft gemacht. Diese Personen kön-
nen Routinefragen innerhalb ihrer Orga-
nisationseinheiten klären und machen so 
zahlreiche Anfragen an das Referat Bau-
physik überflüssig.

• Ein Leitfaden zur einheitlichen Vorge-
hensweise bei Neu-, Zu- und Umbauten 
wurde erarbeitet. Dabei waren Vertreter 
der Baubehörde, der zt: Kammer, der Im-
mobilientreuhänder sowie Bauphysiker 
eingebunden.

• Eine interne Arbeitsgruppe hat zahl-
reiche Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Prozesse identifiziert und umgesetzt. 
Das betrifft z. B. die einheitliche Proto-

kollierung, die Beschleunigung des Stel-
lungnahmeprozesses innerhalb der MA 
37 und eine neue Vorgangsweise bei ver-
einfachten Bauverfahren.

• In einem IT-Projekt wird an Verbesse-
rungen an WUKSEA gearbeitet. Dabei 
werden die Änderungen der OIB-Richtli-
nie 6, Ausgabe 2023 berücksichtigt, aber 
auch Vereinfachungen bei den Prüfvor-
gängen implementiert. Ziel ist die Be-
schleunigung der Abläufe, indem mehr 
Energieausweise automatisch registriert 
werden können und weniger manuelle 
Prüfungen durchgeführt werden müssen.

—
Bernhard Sommer
Peter Bauer 
—
1 Siehe unter www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/

planen/richtlinien/rl-bauphysik.html.

durchgeführt wurde, und allenfalls die Ver-
markung der Polygonpunkte;
• die Grenzverhandlungen sind nur teilwei-
se dokumentiert (z. B. Mappenberichtigung, 
Altbestandsaufnahme).

Bei Vorliegen ausreichender Passpunkte 
sind diese Pläne zumeist gut im Landessys-
tem und in der Natur abbildbar. Aufgrund 
ihrer Aussagekraft bilden sie eine gute Un-
terlage für Grenzverhandlungen. Bei do-
kumentierten Grenzverhandlungen ergibt 
sich eine erhöhte Beweiskraft für die einver-
nehmlich festgelegten Grundstücksgrenzen.

Pläne seit 1969

Diese Pläne sind aufgrund des Vermes-
sungsgesetzes 1968 und der entsprechen-
den Vermessungsverordnung in der jeweils 
geltenden Fassung entstanden. Zusätzlich zu 
den technischen Aspekten ist in diesen Plä-
nen die rechtliche Relevanz in Bezug auf das 
geltende Vermessungsgesetz gegeben (be-
reits verhandelte Grenzen, Grenzkataster). 
Diese Pläne sind für Grenzverhandlungen in 
hohem Maße relevant; der verhandelte Teil 
ist verbindlich; im Bereich von Grenzkatas-
tergrundstücken ist eine Grenzverhandlung 
obsolet (allenfalls erforderlich: Grenzwie-

derherstellung im Zuge der Grenzverhand-
lung).

In einem Protokoll ist das Ergebnis der 
Verhandlung mit den Zustimmungserklä-
rungen der von der Grenzverhandlung be-
troffenen Eigentümer festgehalten. Dieses 
Protokoll ist dem Vermessungsamt gemein-
sam mit dem Plan digital signiert zu über-
mitteln. 

Pläne, die bescheinigt, aber 
nicht verbüchert wurden

Wird ein Plan beim Vermessungsamt ent-
sprechend den erforderlichen Bestimmun-
gen eingereicht und vom Vermessungsamt 
mittels Bescheid bescheinigt, aber aus an-
deren Gründen nie im Grundbuch verbü-
chert und durchgeführt, so spricht man von 
abgelaufenen Plänen. Diese sind technisch 
und hinsichtlich des katastralen Altstandes 
gleichwertig zu verbücherten Plänen, kön-
nen als Behelf dienen und sind für Grenz-
verhandlungen relevant.

Pläne zur Aktualisierung von 
Benützungs- und Nutzungsarten

Seit der katastralen Erstaufnahme sind in 
vielen Fällen Abgrenzungen der Kulturgat-
tungen sowie Benützungs- bzw. Nutzungs-

arten durch Rechtsgeschäfte zu Eigentums-
grenzen geworden. Dementsprechend sind 
diese Unterlagen zu werten. Nachfolgend 
sind die wichtigsten Operatsteile aufgelistet:
• Pläne für Bauflächenerhebungen bis 1969
• Pläne für Feldvergleichsoperate
• Pläne für Bauflächen und Bauwerksaus-
wertungen ab 1969

Fazit

Auch wenn bereits mehr als 50 Jahre vergan-
gen sind, seit der Grenzkataster eingeführt 
wurde, so sind laut Katharina Schmid bisher 
erst etwa 15 % aller Grundstücke in Öster-
reich im rechtsverbindlichen Grenzkataster 
einverleibt. Bei den restlichen Grundstü-
cken „kommt es immer wieder zu Grenz-
streitigkeiten, denn die Katastermappe gibt 
die Grenzen nicht verbindlich wieder. Ge-
klärt werden soll vor allem, welche Rolle bei 
diesen Grundstücken die Plan- oder Map-
pengrenzen (dennoch) spielen und inwieweit 
(abweichende bzw. veränderte) Naturgren-
zen diesen vorgehen.“5 

Um also die eigenen Grundstücksgren-
zen rechtsverbindlich zu sichern, ist jeder gut 
beraten, die Hilfe eines Zivilingenieurs oder 
einer Zivilingenieurin für Vermessungswe-
sen einzuholen. Nur wenn die Grundstücks-

grenzen gesichert sind, kann im Zuge einer 
Bauplanung das Grundstück optimal ausge-
nutzt und die gesetzlichen Bauabstände ein-
gehalten werden. 
—
Dietrich Kollenprat
Martin Loschnigg
—
Einige Passagen dieses Beitrags wurden aus dem 

„Leitfaden zur Grenzverhandlung“ der Bundesfach-
gruppe Vermessungswesen übernommen.

1 Angst, Die zivil- und vermessungsrechtliche  
Bedeutung der Festlegung der Grundstücks-
grenzen im Zuge von Grundstücksvermessungen, 
Österreichische Notariatszeitung, 2010/49.

2 Twaroch, Nochmals: Zur Festlegung der Grund-
stücksgrenzen im Zuge von Grundstücksvermes-
sungen, in: Österreichische Notariatszeitung, 
2011/2.

3 Twaroch, Der Kataster als Beweismittel bei Grenz-
streitigkeiten, in: Österreichische Zeitschrift für 
Vermessungswesen und Photogrammetrie, Heft 
3/1986.

4 OGH, 6 Ob 230/98f, 20.5.1999.
5 Schmid, Zum Verhältnis von Natur- und Mappen-

grenzen, in: Zak – Zivilrecht aktuell, 2017/294.
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Ausschnitt eines Teilungsplans vor 1932 Ausschnitt eines Teilungsplans aus dem Zeitraum 1932–1969

https://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/planen/richtlinien/rl-bauphysik.html
https://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/planen/richtlinien/rl-bauphysik.html
https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/A_Aktuelles/News_2017_2018_2019/News_2023/derPlan_58_Umfrage.pdf
https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/A_Aktuelles/News_2017_2018_2019/News_2023/derPlan_58_Umfrage.pdf
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Es ist kein Geheimnis, dass die Bedrohung 
durch Cyber-Kriminalität in den letzten Jah-
ren dramatisch zugenommen hat. Von E-Mail-
Phishing-Attacken über Datenlecks bis hin zu 
gezielten Angriffen auf Unternehmen – keine 
Branche oder Einzelperson scheint sicher vor 
dem Risiko eines digitalen Überfalls zu sein.

Und obwohl wir uns alle der Gefahr be-
wusst sind, gibt es doch nichts, was mit dem 
Erleben eines echten Ransomware-Angriffs aus 
erster Hand vergleichbar ist. Kürzlich wurde 
ein mittelständisches Ziviltechnikerbüro Op-
fer einer solchen Attacke, und die Auswirkun-
gen waren dramatisch. Innerhalb von Sekun-
den nachdem der Schadcode aktiviert worden 
war, wurden sämtliche Zugangsdaten des Un-
ternehmens verschlüsselt und somit unzugäng-
lich gemacht. Die Systeme brachen zusammen; 
Kommunikation sowie Geschäftsprozesse ka-
men zum Erliegen. Das Chaos war perfekt! Die 
Angreifer forderten eine hohe Lösegeldsumme 
(mehr als 150.000 Euro) im Austausch für den 
Schlüssel zur Entschlüsselung aller Daten.

Zudem ist noch eine Meldung an die Da-
tenschutzbehörde und eine Anzeige bei der Po-
lizei erforderlich. Dabei drohen bei fahrlässi-
gem Umgang mit dem Datenschutz und der 
IT-Sicherheit auch hohe Strafen durch die Be-
hörde – ein Super-GAU für jedes Unternehmen.

Was ist Ransomware?

Bei Ransomware, auch Verschlüsselungstroja-
ner oder Erpressungstrojaner genannt, handelt 
es sich um ein Schadprogramm für Compu-
ter. Es gibt verschiedene Arten von Ransom- 
ware, aber die meisten funktionieren auf die 
gleiche Weise: Der Virus infiltriert den Com-
puter und verschlüsselt alle Dateien. Dann wird 
eine Nachricht angezeigt, die besagt, dass ein 
Lösegeld gezahlt werden muss, damit die Da-
ten wiederhergestellt werden.

Wie gehen Cyber-Kriminelle bei 
einem Ransomware Angriff vor?

Ransomware ist aktuell eine der gefährlichsten 
Bedrohungen für Unternehmen weltweit. Im-
mer mehr Organisationen werden Opfer solcher 
Angriffe. Der Angriff läuft typischerweise so ab:
•  Phishing-E-Mails: Die meisten Ransom-
ware-Angriffe beginnen mit einem scheinbar 

harmlosen E-Mail, das einen bösartigen Link 
oder ein infiziertes Dokument enthält. Mitar-
beiter sollten daher stets vorsichtig sein und 
verdächtige Nachrichten nicht öffnen.
•  Infektion des Netzwerks: Sobald ein Nutzer 
auf den schädlichen Link klickt oder das ver-
seuchte Dokument öffnet, wird Malware her-
untergeladen – meist unbemerkt vom Benut-
zer selbst.
•  Ausbreitung im System: Einmal im Netz-
werk angekommen, versucht sich die Ransom-
ware auszubreiten und weitere Geräte zu infi-
zieren – einschließlich der Server und anderer 
wichtiger Systemressourcen.
•  Verschlüsselung der Daten: Durch gezielten 
Zugriff auf sensible Unternehmensdaten startet 
nun der eigentliche Verschlüsselungsprozess – 
die Informationen werden dadurch unzugäng-
lich gemacht.
• Lösegeldforderung: Nach erfolgreicher Ver-
schlüsselung aller relevanten Firmendaten 
wird das betroffene Unternehmen aufgefordert, 
einen hohen Geldbetrag zu zahlen, um wieder 
an seine gestohlenen Daten zu gelangen.

Was leistet dabei der IT-Ziviltechniker? 

Bei dem Praxisbeispiel hat sich das Ziviltechni-
kerbüro über eine Empfehlung direkt an einen 
IT-Ziviltechniker als Experten für IT-Sicher-
heit gewandt. Dieser hat das Problem umge-
hend analysiert, geprüft und bewertet und so-
fort Gegenmaßnahmen eingeleitet. Zunächst 
wurden alle infizierten Geräte isoliert und 
vom Netzwerk getrennt. Anschließend wur-
de mit Spezial-Tools eine umfangreiche Ana-
lyse des Schadens mit forensischer Beweis-
sicherung durchgeführt und eine Strategie 
erarbeitet, um den Krypto-Trojaner zu elimi-
nieren und die Daten wiederherzustellen. Nach 
der Identifizierung der Schadsoftware konnte 
diese schließlich mithilfe des ausführenden 
IT-Dienstleisters des Unternehmens gelöscht 
werden. Das Unternehmen konnte somit seine 
wichtigen Daten wiederherstellen und musste 
kein Lösegeld an die Cyber-Kriminellen zahlen.

Fazit 

Die Bekämpfung von Ransomware-Angriffen 
erfordert eine ganzheitliche Vorgehensweise 
nach dem „Zero Trust“-Ansatz mittels eines 

Sicherheitskonzepts, das sowohl technische 
Schutzmechanismen als auch eine umfassende 
Mitarbeitersensibilisierung beinhaltet. Unter-
nehmen sollten dafür sorgen, dass ihre Syste-
me und ihre Software immer auf dem neues-
ten Stand sind, und regelmäßige Backups ihrer 
Daten implementieren („Kein Backup – kein 
Mitleid“ ist eine gängige Redewendung in der 
IT-Welt). Und vor allem sollten sie die Exper-
tise professioneller IT-Ziviltechniker nützen, 
denn in ihr liegt der Schlüssel zur Vorbeugung, 
Identifikation und Abwehr von Ransomware-
Attacken.

Zu bedenken ist auch, dass immer mehr 
Unternehmen, auch Ziviltechnikerbüros, dem 
Datenschutzgesetz (DSG) und dem Netz- und 
Informationssystemsicherheitsgesetz (NISG) 
unterliegen. Nicht alle Unternehmen haben 
diese Gesetze zur Kenntnis genommen und 
sind deshalb umso schockierter, wenn sie im 
Zusammenhang mit einer Cyber-Attacke mit 
ihren diesbezüglichen Verpflichtungen kon-
frontiert werden.

Das Fachwissen und das Know-how der IT-
Ziviltechniker sind unerlässlich, um die neues-
ten Entwicklungen im Bereich Cyber-Security 
zu verstehen und entsprechende Maßnahmen 
einzuleiten. Durch ihre innovativen Ansätze 
werden potentielle Sicherheitslücken in Unter-
nehmen und Behörden identifiziert und eine 
Hilfestellung zu ihrer Schließung geleistet, so-
dass sich selbst hochentwickelte Ransomware 
keinen Zugang zum Firmennetzwerk verschaf-
fen kann. 
—
Wolfgang Prentner
—   
Aktuell gibt es in der Sektion Zivilingenieur:innen 
der Kammer der Ziviltechniker:innen für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland die Bestrebung, 
über die zt: akademie Seminare und Workshops 
zum Thema Cyber-Sicherheit für Mitarbeiter und 
Führungskräfte anzubieten.

 

Cyber-Sicherheit

Was IT-Ziviltechniker leisten — 
ein Praxisbeispiel
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Wie kann ich mein
Unternehmen schützen?

—

• Vorbeugende Maßnahmen 
können nie vernachlässigt werden! 
Ein regelmäßiges Backup Ihrer 
wichtigsten Daten kann Ihr größter 
Trumpf gegenüber einem möglichen 
Angriff sein.

• Sensibilisieren Sie Ihr Team! 
Der Mensch ist bei Cyber-Attacken 
immer ein kritischer Faktor. 
Schulungen zur Erkennung von 
Phishing-Mails und verdächtigen 
Links können dazu beitragen, dass 
Ihre Mitarbeiter nicht unabsichtlich 
die Tür zu einem Angriff öffnen.

• Holen Sie sich professionelle 
Unterstützung! Die Zusammenarbeit 
mit einer erfahrenen IT-Sicherheits-
firma kann den Unterschied machen 
zwischen sofortiger Wiederherstel-
lung und dem Verlust wertvoller 
Daten.

Beispiel für die Dienstleistung
eines IT-Ziviltechnikers zur
Abwehr von Cyber-Angriffen

Planen: mit Hacking-
Methoden potentielle Schwach-
stellen verifizieren
—
Als Grundlage für eine E-Spionage 
genügt eine Visitenkarte, ein E-Mail 
oder ein Unternehmensname. Davon 
ausgehend werden auf Knopfdruck 
im Internet und in den Social Media 
allgemein zugängliche Daten gesam-
melt, die einem Angreifer sensible 
Informationen über das Unterneh-
men und dessen Mitarbeiter liefern. 
Die E-Spionage zeigt dabei auf, 
welche Informationen auffindbar 
sind und wie diese verschleiert wer-
den können, um das Angriffsrisiko zu 
vermindern.

Prüfen (Hacking)
—
Von außen: offene Internetverbin-
dungen finden, Schwachstellen 
analysieren und versuchen, ins 
Firmensystem einzudringen. Von 
innen: sensible Anwendungen und 
Serversysteme im Intranet prüfen 
und nach Schwachstellen suchen, die 
für Online-Angriffe und Datenklau 
ausgenutzt werden könnten.

Überwachen
—
Es werden regelmäßige Scans 
durchgeführt, die Reports und 
Schwachstellenberichte sowie eine 
Anleitung zur Behebung der gefun-
denen Schwachstellen werden dem 
Auftraggeber zur Verfügung gestellt. 
Bei positivem Befund wird ein 
staatlich anerkanntes Zertifikat 
ausgestellt, das als Nachweis bei 
Rechtsstreitigkeiten oder als Compli-
ance-Vorlage für den Jahresab-
schlussbericht des Wirtschaftstreu-
händers verwendet werden kann.
—
—

—

Nach Cyber-Attacke mittels Ransomware-Viren dank der Dienstleistung 
des IT-Ziviltechnikers zurück zum Normalbetrieb.
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Bildgenerierende künstliche Intelligenz

In der Welt der Architektur vollzieht sich gerade eine 
faszinierende Transformation, angetrieben durch die 
rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI), dank 
derer die Welt der Bildgenerierung einen erstaunlichen 
Fortschritt erlebt. Dieser Wandel wirft allerdings auch 
grundlegende Fragen auf. Wir werfen einen Blick da-
rauf, wohin die Reise gehen könnte.

KI-Systeme wie z. B. Midjourney, Undetectable AI, 
Imagen, Bard und ChatGPT werden immer intelligen-
ter und lernen unaufhörlich dazu. Sie werden mit riesigen 
Datenmengen gefüttert und entwickeln sich so zu mäch-
tigen Werkzeugen für die Architektur – siehe etwa die 
Abbildungen oben, die Beispiele für mit Midjourney ge-
nerierte Entwürfe zeigen. Die Idee, die Handschrift eines 
Architekten in einen KI-Datensatz zu übertragen, könn-
te die Grenzen des Machbaren erweitern. Eine der span-
nendsten Entwicklungen ist die Personalisierung von KI 

– also KI, die sich kontinuierlich an den Anwender an-
passt. In einer Welt, in der KI-Plattformen auf Abo-Basis 
verfügbar sind, ist die Perspektive, eine KI auf dem eige-
nen Rechner zu haben, die sich mit den eigenen Vorstel-
lungen weiterentwickelt, äußerst faszinierend.

Was bedeutet diese revolutionäre Entwicklung für 
die Praxis der Architekten? Wird die Zukunft der Archi-
tektur in erster Linie von KI geprägt sein und werden Ar-
chitekten eher als Dienstleister für die KI fungieren, wer-
den sie zu Kuratoren von KI-Generierungen? Einerseits 
hätten sie dadurch mehr Zeit für konzeptionelle Arbeit, 
andererseits stellt die KI, sobald sie auf Grundstücks-

pläne, Bebauungsvorschriften und Geodaten zugreifen 
kann, um Entwürfe zu generieren, auch die Rolle des 
Architekten infrage. Bauherren wird es ermöglicht, ihre 
eigenen KI-gestützten Architekturentwürfe zu erstellen, 
das birgt jedoch auch die Gefahr, dass die Gestaltung 
an visuell ungeschulte Personen ausgelagert wird. Und 
wer besitzt die Urheberrechte an den von der KI gene-
rierten Werken? Hier müssen Architektenkammern und 
Rechtsabteilungen einbezogen werden, um klare Rege-
lungen zu treffen.

Die Architekturbranche befindet sich jedenfalls im 
Wandel, und die Möglichkeiten scheinen grenzenlos. Die 
KI wird die Art und Weise, wie wir über Architektur den-
ken und sie gestalten, für immer verändern. Die Zukunft 
verspricht eine aufregende Symbiose zwischen Kreativi-
tät und Technologie, und es liegt an uns, diese Möglich-
keiten zu gestalten und zu nutzen. 
—
Mahsuni Söylemez
—
Die zt: Kammer wird dieses wichtige Themengebiet 
im interdisziplinären Rahmen weiter vertiefen und in 
einer der nächsten „Plan“-Ausgaben wieder aufgreifen.

Midjourney und Co — 
die Zukunft der Architektur?

Prompt: 
An apartment building with balconies, 
6 floors, with two flats each floor. 
Standing tall and proud, this futuristic 
apartment building exudes a sense of 
minimalist zen. Its symmetrical design 
and color harmony are immediately 
striking, with contrasting colors adding 
an industrial edge. Inspiration from the 
Bauhaus movement is evident in the 
clean lines and geometry of the struc-
ture, while biomimetics is incorporated 
through the inclusion of a large tree at 
its base. The building perfectly balances 
form and function, creating a harmoni-
ous and visually stunning space.

Fachgruppe IT

TOMs und 
der „Stand 
der Technik“
Technische und organisatorische Maßnahmen

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
verlangt in Artikel 32 zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Datenverarbeitung technische und 
organisatorische Maßnahmen (TOMs), die dem 
Stand der Technik entsprechen. Die Auswahl und 
Implementierung der technischen und organisato-
rischen Schutzmaßnahmen, die Überprüfung ihrer 
Wirksamkeit und Aktualität sowie gegebenenfalls 
durchgeführte Verbesserungen und Korrekturen 
sind vom Verantwortlichen anhand geeigneter 
Dokumentationen nachzuweisen. Dazu können 
Aufzeichnungen aus dem Auswahlprozess, Imple-
mentierungsdokumentationen, interne Bewertun-
gen der eingesetzten Maßnahmen und Berichte aus 
unabhängigen Prüfungen herangezogen werden.

Technische Maßnahmen sind z. B.:
• Schutz von Daten durch Zutrittskontrolle. Damit 

erhalten nur Personen Zutritt zu schützenswer-
ten Räumen, die dazu berechtigt sind. Einen 
zeitgemäßen Schutz bieten beispielsweise elekt-
ronische Zutrittskarten.

• Authentifizierungsmaßnahmen

Organisatorische Maßnahmen sind z. B.:
• Mitarbeitervereinbarungen
• Notfallorganisation
• Schulungsmaßnahmen

Stand der Technik

Was versteht man eigentlich unter dem „Stand der 
Technik“? In der EN 45020 – Normung und damit 
zusammenhängende Tätigkeiten – Allgemeine 
Begriffe (ISO/IEC Guide 2:2004) wird unter Punkt 
1.4 der Stand der Technik wie folgt definiert:

„Stand der Technik: entwickeltes Stadium der techni-
schen Möglichkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
soweit Produkte, Prozesse und Dienstleistungen 
betroffen sind, basierend auf entsprechenden gesi-
cherten Erkenntnissen von Wissenschaft, Technik und 
Erfahrung.“
Das ist zwar eine nette Definition, aber sie ist in 
der Praxis schwierig umzusetzen, da sie keine 
konkreten Vorgaben enthält. Noch dazu ändern 
sich insbesondere technische Maßnahmen laufend. 
Ein Beispiel dafür ist der Zutritt zu geschützten IT-
Bereichen: Noch vor einigen Jahren war der Zugang 
nur mit Username und Passwort abgesichert. Heute 
verwendet man im Minimum eine Zwei-Faktor-
Authentifizierung, wie das Beispiel Telebanking 
zeigt. Besonders sensible Zugänge werden mit einer 
Multi-Faktor-Authentifizierung (also mit mehr als 
zwei Faktoren) abgesichert.
Da sich zumindest die technischen Maßnahmen 
permanent weiterentwickeln, sind also die Maß-
nahmen zum Schutz von Daten periodisch nachzu-
schärfen.

Fachgruppe IT arbeitet an Standard-TOMs

Wir haben im Rahmen der Fachgruppe Informati-
onstechnologie einen Entwurf für Standard-TOMs 
entwickelt, der aktuell in der Version 1.07 von der 
Fachgruppe diskutiert wird. Sobald die Diskussion 
beendet ist, planen wir folgende weitere Schritte:
• Veröffentlichung der Standard-TOMs als Open-

Source-Lizenz (ähnlich wie BIM)
• Abhaltung einer Pressekonferenz
• Vereinbarung eines Termins mit der Daten-

schutzbehörde – die sicherlich froh ist, wenn sie 
bei der Überprüfung, ob die TOMs eines Unter-
nehmens dem Stand der Technik entsprechen, 
unsere Standards als Benchmark verwenden 
kann

Die Standard-TOMs werden voraussichtlich im 
4. Quartal 2023 publiziert werden. Rückfragen 
richten Sie bitte an peter.gelber@dsgvo-zt.at 
oder wolfgang.fiala@dsgvo-zt.at.
—
Peter Gelber
Wolfgang Fiala
—
—   

—

Prompt: 
A stunning building that stands out 
in the heart of Vienna. Its design is 
a harmonious blend of the Centre 
Georges Pompidou’s innovative 
functionality and the Lloyd’s Building’s 
sleek sophistication. The exterior 
features a striking combination of 
brightly colored pipes and ducts, 
reminiscent of the Pompidou’s iconic 
design, alongside the Lloyd’s Building’s 
edgy and modern use of stainless steel. 

mailto: peter.gelber@dsgvo-zt.at
mailto: wolfgang.fiala@dsgvo-zt.at
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Bau-Regelwerke

Normen und 
Regelwerke 
der Architektur 
in der Praxis 
der Sachverständigen 
und Ziviltechniker

Bereits 1931, zehn Jahre nach der Veröffent-
lichung der ersten ÖNORM, diagnostizier-
te Josef Frank: „Dieses vollkommen mißver-
standene Prinzip einer Gleichmacherei ist 
der Ausfluß der Normungswut, die natür-
lich die Schrift erfinden will.“1 90 Jahre spä-
ter manipulieren zigtausende Normen und 
Regelwerke das Entwerfen, Konstruieren 
und Bauen. Die verschriftlichten Regelwer-
ke suggerieren Sicherheit beim Planen und 
Bauen, aufgrund ihres Umfangs sind sie je-
doch Teil der „babylonischen Sprachverwir-
rung“2 in der Architektur, die die schöpfe-
risch-kreative und ingeniöse Feinformung3 

und handwerkliches Können behindert. 
Nach dem Gesetz ist das Anwenden der „all-
gemein anerkannten Regeln der Technik“ 
freiwillig.4 Die Rechtspraxis lehrt uns aber, 
dass die Freiwilligkeit der Anwendung von 
Normen eine Chimäre ist, wenn anstelle der 
präzisen Ausführungs- und Detailplanung 
und konstruktiven Leistungsbeschreibung 
in Bauverträgen Normen und Regelwerke 
zitiert werden, um den Willen der Vertrags-
parteien Werkbesteller und Werkunterneh-
mer festzumachen.5 In der Praxis ist ein Ab-
weichen von Normen und Regelwerken oft 
notwendig, z. B. beim Abdichten von Tür-
schwellen, zur Einhaltung der zulässigen 
Gebäudehöhe, bei intensiv begrünten Dä-
chern mit Anstaubewässerung oder bei neu-
artigen Baukonstruktionen.

Bestimmt wird die Werthaltigkeit eines 
Bauwerks vom Sorgfaltsmaßstab, den Ar-
chitekten, Ingenieure und Fachfirmen beim 
Entwerfen, Konstruieren und Bauen anwen-
den. Die Technikklauseln, 
• die allgemein anerkannten Regeln der 

Technik, wie sie z. B. die ÖNORM B 2110 
für die Ausführung von Bauleistungen 
empfiehlt,6 

• der Stand der Technik, der nach juristi-
schen Definitionen eine höhere Qualität 

– die beste zur Verfügung stehende Tech-
nik – behauptet,

• der Stand von Wissenschaft und Technik: 
wissenschaftliche Theorien, Hypothe-
sen und Erkenntnisse von Universitäten, 
Fachhochschulen und Forschungseinrich-
tungen,

sind Empfehlungen, die die Ausführungs- 
und Detailplanung und das Bauen beglei-
ten. In der Planungs- und Baupraxis werden 
der „Stand der Technik“ und die „allgemein 
anerkannten Regeln der Technik“ oft syno-
nym verwendet.7 

Normen und Regelwerke sind nicht frei 
von Fehlern und Widersprüchen. Betrach-
ten wir dazu die OIB-Richtlinie 48 und die 
ÖNORM B 53719 zum Thema „Hauptstie-
gen“:

OIB-Richtlinie 4:

• Stufenhöhe h maximal 18 cm, Stufenauf-
tritt a mindestens 27 cm

• Bei gekrümmter Lauflinie (Wendeltrep-
pen): Stufenauftritt ai von mindestens  
15 cm im Abstand von 20 cm von der seit-
lichen Begrenzung (von der Innenwange)

• Steigungsverhältnis nach der Schrittmaß-
regel 2 × h + a = 62 cm ± 3 cm

Mit dem Verweis der ÖNORM B 5371 auf 
die Bequemlichkeitsregel a – h = 12 cm und 
auf die Sicherheitsregel a + h = 46 cm entste-
hen folgende Widersprüche:
• Bei der Anwendung der drei Stiegenstei-

gungsregeln verbleibt nur ein zulässiges 
Stufenprofil mit den Maßen a = 29 cm 
und h = 17 cm.

• Die Stufenhöhe h von 14 cm z. B., wie sie 
Otto Wagner bei vielen Stiegen verwendet 
hat, ergibt Auftrittsmaße nach der Schritt-
maßregel von 34 cm (62 cm – 2 × 14 cm)  
± 3 cm, nach der Sicherheitsregel von  
32 cm (46 cm – 14 cm), nach der Bequem-
lichkeitsregel von 26 cm (12 cm + 14 cm).

• Die Bequemlichkeitsregel, die beim Stei-
gungsverhältnis h / a = 17 cm / 29 cm eine 
Stufenhöhe von – zufällig – 12 cm ergibt, 
führt bei Stufenhöhen < 17 cm zu einem 
schmäleren, bei Stufenhöhen > 17 cm zu 
einem breiteren Auftritt.10 

ÖNORM B 5371:

• Haupttreppen, ausgenommen Wohnungs-
treppen: Stufenhöhe h maximal 18 cm, 
Stufenauftritt a mindestens 27 cm

• Das Steigungsverhältnis sollte der Schritt-
maßregel 2 × h + a = 62 cm ± 3 cm ent-
sprechen.

• Auf die Bequemlichkeitsregel a – h = 12 cm  
und auf die Sicherheitsregel a + h = 46 cm  
wird hingewiesen, es handle sich dabei 
um Idealmaße. 

Rechnen wir nach: 2 × 18 cm + 27 cm =  
63 cm (statt 62 cm ± 3 cm); 27 cm – 18 cm = 
9 cm (nicht 12 cm); 27 cm + 18 cm = 45 cm 
(nicht 46 cm).

Für Stiegen mit besonders hohen Be-
quemlichkeitsanforderungen empfiehlt die 
ÖNORM B 5371 eine Stufenhöhe ≤ 16 cm 
und einen Stufenauftritt ≥ 30 cm.11  

Die lineare Gleichung 2 × h + a = 62 cm  
± 3 cm von Blondel, die Blondels Epigonen, 
die OIB-Richtlinie 4, die ÖNORM B 5371 
und die Fachliteratur übernehmen, ist wi-
dersinnig: Menschen schreiten von einer 
Stufe zur nächsten, also über einen Stufen-
auftritt und eine Stufenhöhe; nur sehr eilige 
und trainierte Menschen gehen mit einem 
Schritt über zwei Höhen und zwei Auftrit-

—

Grafischer Vergleich von in der Fachliteratur verzeichneten 
Stiegensteigungsformeln (eigene Darstellung)

te, z. B. 2 × 13 cm + 2 × 35,5 cm = 97 cm 
auf der Stiege der U-Bahn-Station Währin-
ger Straße.

Bequem zu begehende Stufen sind nicht 
höher als 14 cm; die Summe aus Höhe und 
Auftritt sollte 48 cm bis 50 cm bei Innenstie-
gen und 50 cm bis 55 cm bei Außenstiegen 
betragen. Trittsichere und bequem begeh-
bare historische Innen- und Außenstiegen 
haben einen Meißel zu den Trittkanten von  
1 Grad (ca. 2,2 %).12 

Fazit zu den Technikklauseln 
für Ziviltechniker und Baufirmen

• Normen und Regelwerke sind Arbeitshil-
fen. Sie stellen Empfehlungen dar, die nicht 
immer kompatibel mit nutzungserprobten 
und formschönen Architekturdetails sind 
und deren Anwendung keine Garantie für 
das Gelingen eines Bauwerks ist.

• Architekten und Ingenieure müssen Ab-
weichungen zu Normen und Regelwer-
ken präzise planen. Alternative bautech-
nische Lösungen und Stoffe müssen in den 
Bauplänen und Leistungsbeschreibungen 
benannt werden. Legen Sie das Bausoll – 
die vom Werkunternehmer geschuldete 
Leistung – in Ausführungs- und Detail-
plänen und konstruktiven Leistungsbe-
schreibungen präzise und widerspruchs-
frei fest, wie es auch der Rechnungshof 
empfiehlt.13 

• Aus einer Abweichung von den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik (z. B. 
der Mindestdachneigung laut ÖNORM 
B 3691) darf kein Mangel oder Schaden 
konstruiert werden.14 

• Die Arbeitsvorbereitung der Werkunter-
nehmer beinhaltet das Klären der pro-
jektspezifischen Gegebenheiten und der 
bautechnischen, bauphysikalischen und 
baukünstlerischen Anforderungen und 
nicht die Ausführungs- und Detailpla-
nung bzw. Werkplanung.

• Warnen Sie die Bauherren, wenn diese die 
Planung „verkürzen“ oder an Baufirmen 
übertragen wollen, vor den erhöhten Ri-
siken: Leistungsabweichungen und de-
ren Folgen (Bauzeitverlängerung, höhere 
Herstellkosten, Streitpotential).

Fazit zu den Technikklauseln 
für Sachverständige

• Ein Abweichen von Normen und Regel-
werken ist nicht a priori ein Planungs- 
oder Baumangel oder -fehler. Grundla-
ge für die Beurteilung von Mängeln und 
Schäden an Bauwerken bzw. des Bausolls 
ist der geschuldete Erfolg – „ob dieser Er-
folg mit dem Stand der Technik erzielbar 
ist, spielt keine Rolle“15. 

• Für das Erforschen funktionaler, techni-
scher, wirtschaftlicher, physikalischer, 
chemischer oder künstlerischer Aspek-
te der Architektur sind die allgemein an-
erkannten Regeln der Technik oder der 
Stand der Technik Empfehlungen zur Be-
stimmung des Bausolls.

• Streitgegenständliche Abweichungen vom 
geschuldeten Erfolg müssen Sachverstän-
dige in einem umfassenden Befund (Art 
und Ausmaß der Mängel, Schäden und 
Mängelfolgeschäden und deren Ursachen) 
erkunden. Dabei bieten die Empfehlun-
gen der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik den Sachverständigen Hilfe zur 
umfassenden Erkundung von Mängeln 
und Schäden.16 Sachverständigengutach-
ten müssen auf objektiv ermittelten Sach-
verhalten (Tatsachen) aufbauen.17 

• Die Vertragsauslegung der geschuldeten 
Leistung (einschließlich der Gültigkeit 
vereinbarter Regelwerke) ist Sache des 
Gerichts.

• Der geschuldete Erfolg einer Bauleistung 
kann – ex ante betrachtet – auch mit an-
deren Mitteln und Verfahren als jenen, 
die die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik oder der Stand der Technik be-
schreiben, erreicht werden. 

—
Heinz Priebernig
—   

Veranstaltungshinweis 
—
Symposium „Stand der Technik. 
Von den Regeln der Technik bis zum 
Stand der Wissenschaft“
Zur rechtlichen und technischen Bedeutung des 
Begriffs „Stand der Technik“ veranstaltet der 
Hauptverband der Gerichtssachverständigen am 
17. November 2023 im Palais Auersperg in Wien 
ein Symposium unter dem Titel „Stand der Technik. 
Von den Regeln der Technik bis zum Stand der 
Wissenschaft“, auf dem auch zwei Mitglieder 
des Ausschusses Sachverständige der zt: Kammer 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
Univ.-Prof. Arch. DI Dr. Heinz Priebernig und 
DI Dr. Rudolf Mörk-Mörkenstein, einen Vortrag 
halten werden. 
Nähere Informationen zur Veranstaltung unter:
https://symposium.gerichts-sv.at 
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Ausschuss Städtebau

Eine der Kernaufgaben von Architektinnen 
und Architekten ist der planerische Umgang 
mit Raum in jeglichem Maßstab. Besitz im 
Grundbuch bestimmt sich primär durch die 
Angabe der Fläche am Ort. In diesem Span-
nungsfeld von Raumkunst und Grund-
stücksbesitz ist unser Lebensraum als ge-
baute Welt eingebettet. Raumordnung und 
Flächennutzungsregeln als Instrumente des 
Ausgleichs von Gemeinwohl- und individu-
ellen Interessen regeln die Nutzung dieses 
Raums und der damit verbundenen Flächen.

Auf bundespolitischer Ebene gibt es ak-
tuell Anstöße aus den fachspezifisch ver-
antwortlichen Ressorts, den Anforderun-
gen an Raum und Boden am Eingang in 
ein neues Jahrhundert gerecht zu werden. 
Der Ausschuss Städtebau der Ziviltechni-
kerkammer für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland klinkt sich in diesen Findungs-
prozess ein und nimmt zu zwei wichtigen 
Arbeitspapieren aus der Planungsexperti-
se heraus Stellung.

Merkblatt Fördermaßnahme „Reaktivie-
rung des Leerstands durch Bewusstseins-
bildung & Beratung, Entwicklungskonzepte 
& Management zur Orts- und Stadtkernstär-
kung“ (77-04) des GAP-Strategieplan Öster-
reich 2023–2027 (Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 
Wasserwirtschaft)

Der GAP1-Strategieplan Österreich 
2023–2027 enthält Maßnahmen und För-
derungen zur Stärkung der zivilen, gebiets-
bezogenen räumlichen Planung, die mit 
dem vorliegenden Merkblatt konkretisiert 
werden. Wir schlagen vor, hier einige Punk-
te zu ergänzen, die über ein hohes Optimie-
rungspotential verfügen und sich einfach 
umsetzen lassen. 

Das gesamte Paket der informellen 
qualitätssichernden Planung, d. h. alle stadt- 
und ortsplanerischen sowie städtebaulichen 
Maßstäbe, die zwischen der generalistischen 
Gemeindeentwicklung und der Objektent-
wicklung zu liegen kommen, muss zusätz-
lich gestärkt werden, um qualitätssichernde 
Grundlagen zu schaffen und damit der be-
reits gesicherten formellen Planung und Ord-
nung im Alltag Bodenhaftung zu geben.

Es sind damit jenseits der integrierten 
Entwicklungskonzepte, die im Merkblatt 
explizit erwähnt werden, auch die weiter-
führenden, teilgebietsbezogenen Planungs-
aufgaben zu inkludieren, da diese für eine 
durchgängige integrierte Fassung der Sied-
lungsqualität fundamentale baukulturelle 
Bedeutung haben. Dies stärkt die Qualitäts-
sicherung und die Raumgestalt und vor al-
lem auch die vitalen Interessen von Gemein-
den und deren Bewohnerschaft gegenüber 
einer sonst zu stark von Investoren und Bau-
trägern dominierten, einseitigen Entwick-
lungsaktivität.

Zusätzlich zu den im Merkblatt ange-
führten Maßnahmen sind folgende Aspek-
te von Bedeutung:

Zum Fördergegenstand 26.2.1
„Maßnahmen zur Sensibilisierung und
Bewusstseinsbildung“:
Neben klassischen Formaten der Weiter-
bildung und Vermittlung wie Symposien, 
Ausstellungen etc. wäre es wichtig, im Sin-
ne der Erkenntnisse von „New Governance“ 
die Maßnahmen zur Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung auch auf die Ent-
wicklung und Ausführung von konkreten 
Modellvorhaben – sei es die Entwicklung 
von Plattformen oder die Entwicklung und 
Durchführung kleiner Pilotverfahren und 
Pilotprojekte – auszuweiten.

Zum Fördergegenstand 26.2.2 „Ausarbei-
tung und Aktualisierung von Plänen“: 
Mit einer gezielten Erweiterung der Förde-
rungsmaßnahmen über das im Merkblatt 
angesprochene, auf das Gesamtgebiet be-
zogene Instrument des „Integrierten Städ-
tebaulichen Entwicklungskonzepts“ hi-
naus um zusätzliche, auch raumbildende 
und gestalterisch wirksame Maßstäbe der 
gebietsbezogenen Planung kann hier ziel-
orientiert optimiert und unterstützt wer-
den. Schließlich übernehmen die betroffe-
nen Gemeinden auch bei der Entwicklung 
des öffentlichen Raums, der teilgebietsbe-
zogenen Ortsplanung, bei Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und dem Städte(um)
bau etc. eine umfassende, die nächsten Ge-
nerationen betreffende Verantwortung. Mit 
der Entwicklung von Verfahren, mit Studi-
en und Direktbeauftragungen kann die Ex-
pertise der Fachwelt in den Prozess der Lö-
sungsfindung eingebunden werden.

Zu den einzelnen Punkten: 
Punkt 1 „Integriertes Städtebauliches 

Entwicklungskonzept oder vergleichbare 
Konzepte“: 

Bei der Entwicklung und Aktualisie-
rung integrierter städtebaulicher Entwick-
lungskonzepte ist zu deren inhaltlicher Stär-
kung auch die Vertiefung und Detaillierung 
im Maßstab der Teilgebiete einzuschließen. 

Punkt 3 „Leerstands- und Brachflä-
chenerhebung“: 

Nach der Erhebung ist die Evaluie-
rung und Konzeptfindung für Umstruktu-
rierungsprozesse, Nachnutzungskonzepte, 
Strategien der Baulandaktivierung sowie 
die für die Gemeinden künftig so wichtige 
Erstellung von Baulandverträgen vor Um-
widmungen zu unterstützen. Ein großer 
Gewinn wäre es auch, die Leerstands- und 
Brachflächenerhebung um das so wichtige 
Themenfeld der Baulandaktivierung zu er-
gänzen.

Zum Fördergegenstand 26.2.4 „Bera-
tungs- und Planungsleistungen zu Revita-
lisierungs-, Sanierungs- oder Um- und 
Weiterbaumaßnahmen von leerstehen-
den, fehl- oder mindergenutzten Bestands-
gebäuden innerhalb der Orts- und Stadt-
kernabgrenzung“:
Hier bedarf es der Ergänzung der Beratungs- 

—

Stadt und Land brauchen 
gemeinwohlorientierte 
Planung wie noch nie!

1 Frank, Architektur als Symbol, 2. Auflage, 
Löcker, Wien 2005 (Nachdruck aus 1931),  
S. 169.

2 Karasek, ÖNORM B 2110, 3. Auflage, Manz, 
Wien 2016, S. 288.

3 Den Begriff „Feinformung“ hat Franz Schus-
ter geprägt (zitiert in: Kemp, Architektur 
analysieren, Schirmer/Mosel, München 
2009, S. 44). 

4 Siehe z. B. Erwägungsgrund 11 der Verord-
nung (EU) Nr. 1025/2012 und § 5 Abs. 1 Z 6 
Normengesetz 2016. 

5 Siehe z. B. OLG Düsseldorf, 9.2.2023, 5 U 
227/21: Die „Unterschreitung der Mindest-
vorgaben der DIN 18015-2“ ist ein Verstoß 
gegen die anerkannten Regeln der Technik. 

 Siehe dazu auch Priebernig, Das Konstruie-
ren der Bauwerke bis ins kleinste Detail, in: 
derPlan, Nr. 57, Dezember 2022, S. 10 f.

6 ÖNORM B 2110:2023-05-01, Kapitel 6.2.1, 
S. 17: „Der AN [Auftragnehmer] hat […] die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
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7 In der Bauordnung für Wien z. B. ist nur 
vom „Stand der Technik“ die Rede (§ 88 
Abs. 1 und 4, § 89 Abs. 1, § 118 Abs. 1 und 2,  
§ 129 Abs. 4 Bauordnung für Wien). 

 Saria hält fest, „dass im Gesetz selbst weder 
vom Stand der Technik noch von ähnlichen 
Technikklauseln explizit die Rede ist“ (Saria, 
Zur Gleichsetzung der Technikklauseln mit 
ÖNORMEN, in: Baurechtliche Blätter, 12 (5), 
2009, S. 172).

 Karasek nennt die „allgemein anerkannten 
Regeln der Technik“ einen „unbestimmten 
Rechtsbegriff“ (Karasek, ÖNORM B 2110,  
3. Auflage, Manz, Wien 2016, S. 288). 
Pflaum et al. ergänzen: „In der Praxis 
wird oft die Wendung ‚Stand der Technik‘ 
fälschlich gebraucht, wenn inhaltlich die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
gemeint sind“ (Pflaum/Karlberger/Wiener/
Opetnik/Rindler/Henseler, Handbuch des 
Ziviltechnikerrechts, 2. Auflage, LexisNexis, 
Wien 2015, S. 95). 

8 OIB-Richtlinie 4 – Nutzungssicherheit und 
Barrierefreiheit, April 2019.

9 ÖNORM B 5371:2021-03-01 – Treppen, 
Geländer und Brüstungen in Gebäuden  
und von Außenanlagen.

10 Die fehlerhafte Stiegensteigungsgleichung 
a – h = 12 cm wurde in der zweiten  
Hälfte des 17. Jahrhunderts von Blondel 
beschrieben; siehe Priebernig, Qualität  
und Standards architektonischer Fein- 
formung, Vortrag auf dem Dialogforum  
Bau Österreich am 16. Mai 2017, S. 08, 
www.austrian-standards.at/dokumente/
Themengebiete/Bau%20%26% 
20Immobilien/dialogforumbau/2017-05-16_ 
ASI_Dialogforum_BAU_architektonische-
Feinformung_Priebernig.pdf.

11 Siehe ÖNORM B 5371:2021-03-01, S. 16.
12 Vgl. die „Baumeister-Academie“ von 1700, 

die auf S. 57 festhält, dass Stufen „vorwerts 
abhängicht seyn“ müssen (zitiert in: Mielke, 
Handbuch der Treppenkunde, Th. Schäfer, 
Hannover 1993, S. 253).

13 Siehe Rechnungshof Österreich, Manage-
ment von öffentlichen Bauprojekten,  
Wien 2018, S. 69: „Eine qualitativ hochwer-
tige Planung soll auf folgenden Kriterien 
aufbauen: 
• fächerübergreifende gesamtheitliche  
   Planung, 
• rechtzeitige und ausreichende Einbindung 
   des Bauherrn und der Nutzer, 
• frühzeitige Fixierung der Anforderungen 
   an das Bauwerk und 
• angemessene Honorierung.“

14 Vgl. OGH 16.4.2009, 2 Ob 221/08a: „Mag 
es nach den Feststellungen auch zutreffen, 
dass ein Bauen entsprechend den einschlä-
gigen ÖNORMEN dem Stand der Technik 
entspricht, so kann daraus doch nicht der 
Umkehrschluss gezogen werden, dass  
jegliches Bauen, das gewissen ÖNORMEN 
nicht entspricht, schon dadurch allein  
dem Stand der Technik nicht genügt.“  
Vgl. auch Wenusch, Stand der Technik, in: 
ZRB – Zeitschrift für Recht des Bauwesens, 
April 2014 mit Verweis auf OGH 22.2.1983,  
5 Ob 510/83, S. II: „[…] dass etwas aber nicht 
alleine deshalb zum Stand der Technik zählt,  
nur weil es in einer ÖNORM u. dgl. steht.“ 

15 Wenusch, ebenda mit Verweis auf OGH 
22.2.1983, 5 Ob 510/83, S. I.

16 Vgl. dazu Saria, Zur Gleichsetzung der  
Technikklauseln mit ÖNORMEN, in:  
Baurechtliche Blätter, 12 (5), 2009, S. 176 f.

17 Vgl. die Sachverständigenhaftung auf 
Grundlage der §§ 1295 und 1299 f. ABGB.

und Planungsleistungen mit reinem Ob-
jektbezug um weitere Definitionen zur 
Kategorisierung von differenzierten Bera-
tungs- und Planungsleistungen (z. B. für 
Sanierungsgebiete, Nachnutzungsverfah-
ren etc.) mit konkretem Gebietsbezug. 

Integrierter nationaler Energie- und Klima-
plan für Österreich – Periode 2021–2030.  
Aktualisierung gemäß Artikel 14 der Ver-
ordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Gover-
nance-System für die Energieunion und für 
den Klimaschutz. Entwurf zur öffentlichen 
Konsultation (Bundesministerium für Kli-
maschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, In-
novation und Technologie)

Die Rolle der räumlich strukturieren-
den und gestaltenden zivilen Planung, be-
zogen auf den Energie- und Klimaplan, ist 
neu zu überdenken und zu stärken, im Be-
sonderen aber das immense Potential ih-
rer informellen und formellen Instrumen-
te mit weitreichender Steuerungsfunktion 
für die auf uns zukommenden Umstruk-
turierungsprozesse für eine zukünftig 
nachhaltig gestaltete Umwelt. 

Der Innovation bei Material und Tech-
nik durch konzentrierte Forschung und 
Entwicklung kommt beim mittelfristigen 
Ziel der Klimaneutralität eine Schlüssel-
rolle zu. Dies gilt auch für den Umgang mit 
der Bestandsstadt, wo neue Wege zu gehen 
sind. Zum gegenständlichen Entwurf ist 
folgende Stellungnahme angebracht:

Im Kapitel 2.2 „Zieldimension 2: 
Energieeffizienz“ werden die beabsichtig-
ten Meilensteine und Größenordnungen 
der Energieeinsparung definiert. Dazu 
wird unter Punkt ii „Indikative Meilen-
steine (2030, 2040, 2050) im Rahmen der 
langfristigen Renovierungsstrategie samt 
Einsparungen und zu renovierender Flä-
che“ die Gebäudesanierung als wichtige 
Stellschraube für den Energie- und Kli-
maplan beschrieben.

Diese Definition greift für nationale 
Zielvorgaben nach dem heutigen Stand der 
Fachwelt zu kurz. Neben objektbezogenen 
Renovierungsmaßnahmen sind für eine 
strukturelle Verbesserung der Energiepla-
nung auch der Umgang mit der Ressource 
Boden sowie siedlungs- und städtebaulich 
relevante Ordnungsmaßnahmen von ähn-
lich tiefgreifender Relevanz.

Es braucht ein Umdenken und daraus 
abgeleitet ein gestärktes Handlungskon-
zept in der Raumordnung, dem Städtebau 
und der Infrastrukturplanung. Es bedarf 
einer Entlastung der Ressource Boden so-
wie der Transformation unseres Lebens-
raums durch sparsameren Umgang mit 
Raum und Fläche, qualitätsvolle, sanf-
te Nachverdichtung von Siedlungsgebie-
ten, die Durchgrünung unserer täglichen 
Umgebung und die Förderung von kurzen 
Wegen im Alltag. Dies trägt auch enorm 
zur Reduktion des nationalen Energie-
konsums bei.

In diesem Sinne schlagen wir vor, fol-
gende Punkte in den integrierten nationa-
len Energie- und Klimaplan nachzutragen: 
• Grundlagenforschung zur Rolle der 
räumlichen und örtlichen Planung und 
zum Städte(um)bau für den nationalen 
Energie- und Klimaplan
• Förderung und Stärkung der gemein-
wohlbasierten Planung und des Stadtum-
baus gegenüber einseitigen Investorenin-
teressen im Sinne einer gebietsbezogenen 
(Um-)Planungs- und Baukultur
• Installation von Modellvorhaben: Eta-
blierung der 5 + 1 R der Nachhaltigkeit – 
Refuse, Reuse, Reduce, Rethink, Recycle 
und Repair – in der Planungskultur und 
der Baubranche
—
Susan Kraupp
Johannes Zeininger 
—
1 Gemeinsame Agrarpolitik.

Fo
to

: L
is

i Z
ei

ni
ng

er

… Versuch einer Annäherung

https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/A_Aktuelles/derPlan_Jahresberichte/221214_derPlan_57_Dezember_2022_V2.pdf
https://www.austrian-standards.at/dokumente/Themengebiete/Bau%20%26%20Immobilien/dialogforum-bau/2017-05-16_ASI_Dialogforum_BAU_architektonische-Feinformung_Priebernig.pdf


 

derPlan Nº 60 November 2023

SERVICE —— 24

Sanierungsförderungen

Mit dem Instrument der Förderungen sollen 
gerade in Zeiten der steigenden Investitions-
kosten und der Klimakrise finanzielle Anrei-
ze geschaffen werden, um die Sanierungsrate 
anzukurbeln, den Gebäudesektor energieeffi-
zienter zu machen und den Ausstieg aus fossi-
len Brennstoffen zu forcieren.

Standen früher in Wien Kategorieanhe-
bungen von Substandardwohnungen1, die Er-
richtung von Aufzügen, Maßnahmen zur 
Beseitigung von erheblichen Gefahren und 
dergleichen im Fokus, so sind es heute Ener-
gieeffizienz und die Nutzung lokaler Energi-
en, bessere Heiz- und Kühlsysteme, geringerer 
Flächenverbrauch, Entsiegelung, grüne Infra-
struktur, soziale Einrichtungen und die Be-
lebung der Geschäftszonen. Im Vordergrund 
steht dabei die Leistbarkeit von qualitätsvol-
lem Wohnraum, nämlich für den Wohnraum-
bereitsteller und den Bewohner.

Im Förderdschungel finden wir EU-Förde-
rungen, Bundes- und Landesförderungen, und 
diese können ganz unterschiedlich aufgebaut 
sein, unterliegen unterschiedlichen Vorausset-
zungen, Kriterien und Prozedere – die Orien-
tierung darin wird zu einem zusätzlichen Auf-
gabenfeld für Architekten.

EU- und Bundesförderungen

Vom Klima- und Energiefonds werden über 
Ausschreibungen Musterprojekte ausgewählt, 
wie innovative Energiegemeinschaften (bis 
September 2024) oder Planungsdienstleistun-
gen für thermische Bauteilaktivierung (TBA) 
(bis Dezember 2023).

Mit der Aufbau- und Resilienzfazilität 
(ARF) sollen die EU-Mitgliedstaaten dabei un-
terstützt werden, die wirtschaftlichen und sozi-
alen Auswirkungen der Corona-Pandemie ab-
zufedern und ihre Volkswirtschaften im Sinne 
eines grünen und digitalen Wandels umzuge-
stalten. Dabei sollen auch nicht rückzahlbare 
Zuschüsse gewährt werden, deren sachgemäße 
Verwendung im nationalen Aufbau- und Resi-
lienzplan verankert ist. Gefördert werden auf 
diese Weise z. B. unter dem Titel „Flächenre-
cycling“ Projekte für klimafitte Ortskerne, mit 
denen Brachflächen oder Leerstand wieder ei-
ner Nutzung zugeführt werden.

Mehrgeschoßiger Wohnbau

In der Kategorie mehrgeschoßiger Wohnbau 
werden bis Ende 2024 die Heizungsoptimie-
rung sowie der Kesseltausch gefördert und ein 
Sanierungsbonus in Aussicht gestellt. Zu den 
vorerst ausgelaufenen Förderprogrammen 
zählt der im Rahmen der Österreichischen 
Holzinitiative vergebene CO2-Bonus für Holz-
bauweise mit einem hohen Anteil an nach-
wachsenden Rohstoffen aus nachhaltiger Be-
wirtschaftung. 

Im Zuge des Programms „Raus aus Öl 
und Gas“ soll mit der Aktion „Kesseltausch“ 
der Umstieg auf zentralisierte klimafreundli-
che Technologien schmackhaft gemacht wer-
den, eine Kofinanzierung aus EU-Mitteln wird 
im Zuge der Beurteilung geprüft. Die Förde-
rung wird als einmaliger, nicht rückzahlbarer 
Investitionskostenzuschuss in Form einer De-
minimis-Beihilfe2 vergeben und ist mit maxi-
mal 50 % der förderungsfähigen Investitions-
kosten begrenzt. Förderungsfähig sind Nah-/
Fernwärme, Holzzentralheizungen oder Wär-
mepumpen abhängig von ihrer Leistung und 
der Zahl der angeschlossenen Wohnungen. 
Darüber hinaus kann entweder ein Ortskern-
zuschlag oder ein „Raus aus Gas“-Zuschlag 
und bei gleichzeitiger Umsetzung einer ther-
mischen Solaranlage zusätzlich ein Solarbo-
nus lukriert werden.

Auch Wohnungseigentümer oder Mie-
ter, die ihre Wohnung nachträglich an die kli-
mafreundliche zentrale Heizungsanlage an-
schließen wollen, werden finanziell unterstützt 

(der Ortskernzuschlag oder der „Raus aus Gas“-
Zuschlag kann hier ebenfalls gewährt werden).

Mit dem Sanierungsbonus, einem einma-
ligen, nicht rückzahlbaren Investitionskosten-
zuschuss,3 werden umfassende thermische Sa-
nierungen nach dem klimaaktiv Standard4 bis 
zu € 100 / m2 Wohnnutzfläche gefördert, bei 
Verwendung von Dämmstoffen aus nachwach-
senden Rohstoffen („Nawaro“) für mindestens  
25 % der Dämmflächen wird die Förderung auf 
bis zu € 175 / m2 erhöht. Bei einer Einzelbau-
teilsanierung der Fenster beträgt die Förderung 
bis zu € 3.000.

Zusätzlich können im mehrgeschoßi-
gen Wohnbau Fassaden- und Dachbegrünun-
gen und die Entsiegelung von Kfz-Stellplätzen 
mit einem Mindestinvestitionsvolumen von  
€ 50.000 mit bis zu 30 % in Ortskernen ge-
meinsam mit einer umfassenden thermischen 
Sanierung nach dem klimaaktiv Standard oder 
als Einzelmaßnahme an bereits thermisch sa-
nierten Gebäuden gefördert werden.

Förderungen in Wien

Vor drei Jahren wurde im Rahmen des Projekts 
RenoBooster zur Ankurbelung der Sanierungs-
rate die „Hauskunft“ als One-Stop-Shop und 
Servicestelle des wohnfonds_wien eingerichtet.

Förderungsfähig sind Sanierungen mit ei-
nem möglichst hohen Anteil an Verbesserungs-
arbeiten in mindestens 20 Jahre alten Wohn-
gebäuden mit vorgegebenen Mindest- und 
Maximalgrößen der Wohnungen. Die förder-
baren Gesamtkosten sind nach Art der Maß-
nahme pro Nutzfläche gedeckelt, Balkon- und 
Terrassenflächen werden mit maximal 6 % der 
zugehörigen Wohnnutzfläche zu einem Drittel 
hinzugezählt. So werden z. B. Kategorieanhe-
bungen mit € 700 / m2 gefördert, Adaptierun-
gen von Erdgeschoß- und Souterrainräumen 
zu Geschäftsräumen mit € 370 / m2, ein Dach-
ausbau oder -zubau bzw. eine Totalsanierung 
mit € 1.760 / m2.

Für außergewöhnliche Erschwernisse und 
ökologische Maßnahmen können zusätzlich  
€ 320 / m2, für umfangreiche Verbesserungs-
maßnahmen, das Beseitigen von erheblichen 
Gefahren und das Herstellen von Sicherheits-
einrichtungen sowie für Kleinbaustellen bis 
2.000 m2 zusätzlich € 160 / m2 gewährt werden.

Außerdem können auch Erhaltungsarbei-
ten, liegenschaftsübergreifende städtebauli-
che Strukturverbesserungen, die Errichtung 
oder Nachrüstung einer Zentralheizungsan-
lage mit oder ohne Fernwärmeanschluss so-
wie Maßnahmen für Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen und die Aufzugserrichtung 
gefördert werden.

Für eine Sockelsanierung (SOS) wird ein 
Landesdarlehen im Ausmaß von 25 % und ein 
Bankdarlehen in Höhe von 75 % der förderbaren 
Gesamtkosten mit einer Laufzeit von 15 Jahren 
gewährt. Zuzüglich der Annuitätenzuschüsse 
des Landes (maximal 6 % des Bankdarlehens 
bzw. der Eigenmittel) kann sich insbesonde-
re in Sanierungszielgebieten bei Inanspruch-
nahme der möglichen Förderungen eine erheb-
liche Reduktion der Gesamtbelastung für den 
Förderwerber ergeben. Mit dem „Huckepack-
verfahren“ können bewohnte Wohnungen ver-
bessert und die geförderten Sanierungskosten 
zum Teil auf die Miete umgewälzt werden. Im 
Falle einer Wohnungseigentumsübertragung 
wird die entsprechende auf die Förderungsdau-
er entfallende Förderungsleistung gemäß Pau-
schalierungsverordnung gekürzt. 

Fazit und Ausblick

Die Bundesförderungen erweisen sich als weni-
ger bürokratisch, sie sind an weniger Bedingun-
gen geknüpft, sind aber zeitlich und budgetmä-
ßig limitiert. Die Wiener Förderungen machen 
mit den gedeckelten Förderkosten, der Grund-
buchbelastung durch die Förderkrediteintra-

—

Auf einen Blick

Orientierungsbox

Förderdschungel 
Österreich — Teil 1: Wien

KLIMA- UND UMWELT-
SCHUTZFÖRDERUNGEN 
DES BUNDES UND DER EU
www.umweltfoerderung.at

Förderungen für Private
in der Kategorie Gebäude

—
Kategorie mehrgeschoßiger Wohnbau
Heizungsoptimierung
www.umweltfoerderung.at/privatperso
nen/heizungsoptimierung-mgw/unter
kategorie-mehrgeschossiger-wohnbau

Kesseltausch 2023/24
www.umweltfoerderung.at/privatperso
nen/kesseltausch-mehrgeschossiger-
wohnbau-2023/2024/unterkategorie-
mehrgeschossiger-wohnbau

Sanierungsbonus 2023/24
www.umweltfoerderung.at/privatperso
nen/sanierungsscheck-mehrgeschossiger-
wohnbau-2023/2024/unterkategorie-
mehrgeschossiger-wohnbau

Kategorie Altanträge 
Thermische Bauteilaktivierung
(Anträge bis 15. Dezember 2023, 12 Uhr)
www.umweltfoerderung.at/
privatpersonen/bauteilaktivierung/
unterkategorie-altantraege

Gebäude in Holzbauweise – 
Österreichische Holzinitiative
(vorerst ausgelaufen)
www.umweltfoerderung.at/
privatpersonen/gebaeude-in-
holzbauweise-oesterreichische-
holzinitiative/unterkategorie-altantraege

Energiegemeinschaften

Erneuerbare-Energie- und Bürgerener-
giegemeinschaften, gemeinschaftliche 
Erzeugungsanlagen mit innovativem 
Charakter
www.umweltfoerderung.at/
privatpersonen/energiegemeinschaften/
energiegemeinschaften

Flächenrecycling

Reaktivierung von Brachflächen oder 
Leerstand (für Gemeinden, aber auch 
für Eigentümer von betroffenen 
Grundstücken und Objekten)
www.umweltfoerderung.at/gemeinden/
flaechenrecycling

FÖRDERUNGEN IN WIEN
— 
Anlaufstellen 
Hauskunft (One-Stop-Shop und 
Servicestelle des wohnfonds_wien)
www.hauskunft-wien.at

Wohnservice Wien 
wohnservice-wien.at

wohnfonds_wien
www.wohnfonds.wien.at

Geförderte Sanierungsarten
im Überblick

Sockelsanierung
Durchgreifende Sanierung eines 
bewohnten Objekts
www.wohnfonds.wien.at/
erstinfo_sockelsanierung

Thewosan
Thermisch-energetische Wohnhaus-
sanierung – umfassend oder 
Detailförderung
www.wohnfonds.wien.at/
erstinfo_thewosan

Erhaltungsarbeiten
Maßnahmen an allgemeinen Bauteilen, 
die nicht der thermischen Gebäudehülle 
zuzuordnen sind
www.wohnfonds.wien.at/
erstinfo_erhaltungsarbeiten

Totalsanierung
Durchgreifende Sanierung eines be-
standsfreien Objekts 
www.wohnfonds.wien.at/
erstinfo_totalsanierung

Totalsanierung Abbruch und Neubau
Abbruch eines bestandsfreien Objekts 
und Neubau eines Wohnhauses 
www.wohnfonds.wien.at/
erstinfo_totalsanierung_abbruch-neubau

Dachbodenausbau und -zubau
Schaffung eigenständiger Wohnungen 
(z. B. durch Aufstockung)  
www.wohnfonds.wien.at/
erstinfo_dachbodenausbau_und_zubau

Wohnheime
Sanierungsmaßnahmen an und in 
Wohnheimen 
www.wohnfonds.wien.at/
erstinfo_wohnheime

Maßnahmen für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen
Einbau einer Rampe, eines 
Treppenlifts etc. 
www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_
massnahmen_fuer_menschen_mit_
besonderen_beduerfnissen

Personenaufzüge
Neuerrichtung von Personenaufzügen 
www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_
personenaufzuege

Wohnkomfort
Schaffung von Gemeinschaftsräumen, 
Zubau von Balkonen, barrierefreie 
Umgestaltung etc. 
www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_
wohnkomfort

Zentralheizung
Errichtung oder Nachrüstung einer 
Zentralheizungsanlage mit oder ohne 
Anschluss an Fernwärme 
www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_
zentralheizung

(Kleine) Blocksanierung
Liegenschaftsübergreifende, städte-
bauliche Strukturverbesserung 
www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_
wieneu_projekt

Finanzierungsarten1

Gefördert wird durch Darlehen und 
nicht rückzahlbare Zuschüsse und 
Beiträge:
• Dekursives Darlehen des Landes Wien 
mit einem jährlichen Zinssatz von derzeit 
1 % und halbjähriger Rückzahlung
• Laufende nicht rückzahlbare Zuschüsse 
zu Bankdarlehen mit variablem Zinssatz 
von maximal 2 % über dem 6-Monats-Eu-
ribor bzw. mit Fixzinssatz von maximal 4 %
• Laufende nicht rückzahlbare Zuschüsse 
zum Einsatz von Eigenmitteln 
• Einmalige nicht rückzahlbare Beiträge 
(z. B. für thermische Sanierungsmaß-
nahmen, die den Heizwärmebedarf um 
mindestens 40 % reduzieren, Zentralhei-
zung, Aufzugserrichtung, Maßnahmen für 
Menschen mit Behinderung u. v. m.)

Förderungsablauf

Nach der Erstberatung durch den wohn-
fonds_wien wird mit einem vereinfachten 
Sanierungskonzept ein Förderansuchen 
eingereicht. Im Zuge der Vorprüfung der 
Förderungsvoraussetzungen und nach 
dem Behördencheck (Flächenwidmung, 
Baurecht) durch die WWFSG-MA21-
Kommission und die MA 37 – Baupolizei 
wird das Projekt bewertet, gegebenenfalls 
werden Bewohnerversammlungen organi-
siert, und es werden Kostenvoranschläge, 
die öffentliche Ausschreibung und der 
Vergabevorschlag erstellt.
Die Zusicherung der Förderung erfolgt im 
Prüfbericht, nach erfolgter Baubewilligung 
kann der Baubeginn gesetzt werden. Der 
Wohnfonds kontrolliert den Projekt-
verlauf mit Baustellenbegehungen, der 
Rechnungsprüfung, der förderrechtlichen 
Schlussabnahme, dem Schlussbericht und 
der Endabrechnung.

1 Laut Sanierungsverordnung 2008, 
LGBl. Nr. 2/2009 i. d. F. LGBl. Nr. 
24/2021, Stand: 6. April 2023.
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http://www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_wohnheime
http://www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_massnahmen_fuer_menschen_mit_besonderen_beduerfnissen
http://www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_personenaufzuege
http://www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_wohnkomfort
http://www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_zentralheizung
http://www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_wieneu_projekt
http://www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_dachbodenausbau_und_zubau
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zt: in den Medien

Zur Problematik von 
PPP-Modellen

Vizepräsident Peter Bauer und 
Präsident Bernhard Sommer
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Für den Artikel „PPP — Dauerthema 
oder Daueraufreger?“, der im „Archi-
tekturjournal Wettbewerbe“, Heft 370, 
5/2023 publiziert wurde, haben Kam-
merpräsident Bernhard Sommer und 
Vizepräsident Peter Bauer schriftlich 
Fragen zum Thema „Public-private-
Partnership“(PPP)-Modelle beantwortet. 
Da die Antworten im Artikel nur sehr ver-
kürzt wiedergegeben wurden, werden sie 
hier in voller Länge abgedruckt.  

Architekturjournal Wettbewerbe: 
Zuerst kurz gefragt: Was sind die Vortei-
le von PPP – vor allem im Schul- und Bil-
dungsbau – für die öffentliche Hand wie für 
die Privaten? Was macht dieses Modell at-
traktiv?

Bernhard Sommer / Peter Bauer: 
Wir sind nicht der Meinung, dass PPP für 
die öffentliche Hand Vorteile hat, vor allem 
nicht im Schul- und Bildungsbau. Das Mo-
dell ist dafür überhaupt nicht geeignet. In-
sofern können wir Ihre Frage so beantwor-
ten: Attraktiv ist das Modell allenfalls für 
den privaten Partner, der langfristig risi-
kolose Einnahmen generieren kann. Ur-
sprünglich erfunden wurden PPP-Modelle 
für Projekte, in denen die Funktion im Vor-
dergrund stand, diese eindeutig und klar 
durch verhältnismäßig geringe Vorplanun-
gen beschreibbar war und die Investitions-
summen gewaltig waren.

Architekturjournal Wettbewerbe: 
Kritiker des PPP-Modells bemängeln etwa, 
dass der öffentlichen Hand entstehende 
Kosten ausgelagert und damit versteckt 
werden, dass manche Projekte mitunter 
sogar teurer als „gewöhnliche“ Schul- bzw. 
Bildungsbauten sind, rechtliche Schwierig-
keiten, lange Laufzeiten usw. usf. Welche 
Kritik formulieren Sie an diesem Modell?

Sommer/Bauer: 
Der Kritik schließen wir uns vollinhaltlich 
an. Es ist eine Methode, öffentliche Schul-
den zu verschleiern. Denn die PPP-Miete, 
die ja das Projekt finanzieren muss, muss 
wundersamerweise nicht in die Schulden 
eingerechnet werden. 

Das geht tief in die 1990er Jahre zurück, 
als unter dem Einfluss Margaret Thatchers 
die Maastricht-Kriterien formuliert wur-
den. Seit der Wirtschaftskrise 2008 wurden 
dann PPP-Konstruktionen wieder gezielt 
propagiert. Mit der Neufassung des Eu-
ropäischen Systems Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen (ESVG) im Jahr 2010 
wurde festgelegt, dass ein Projekt dann 
nicht in den Staatshaushalt zu rechnen ist, 
wenn drei Risiken vom privaten Partner ge-
tragen werden: Baurisiko, Verfügbarkeits-
risiko und Nachfragerisiko.

Es ist aber schon klar, dass Bildungs-
bauten langfristig benötigt werden, und 
die privaten Betreiber werden keine Ver-
träge abschließen, bei denen sie nicht gu-
tes Geld verdienen. Das müssen sie sogar. 
Damit also auch gutes Geld verdient wer-
den kann, gibt es eine Zusatzregel, Sie fin-
den diese im „Manual on Government De-
ficit and Debt“: Das Verfügbarkeitsrisiko 
oder das Nachfragerisiko kann auch ent-
fallen.

Da es sich bei PPP-Verträgen um pri-
vate Verträge handelt, sind sie natürlich 
nicht öffentlich einsehbar, man kann nur 
vermuten, dass man so eine Schule auch 
dann bezahlen muss, wenn man sie nicht 
mehr braucht. Und so „verschwindet“ mit 
dem Risiko für den privaten Partner die Fi-
nanzierung ganzer Gebäude, also in Sum-
me dreistellige Millionenbeträge, aus der 
öffentlichen Wahrnehmung.

Architekturjournal Wettbewerbe: 
Aus Architektensicht: Wie wirkt sich die-
ses Modell auf die Qualität der Bauten aus?

—

zt: Zuwachs

Neue Ziviltechniker 
vereidigt
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zt: Auszeichnung

Zwei Ziviltechniker geehrt 

Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler überreichte am 10. Oktober 2023 
im Rahmen eines Festakts im Wirtschaftsministerium Ehrenzeichen und Dekrete an 
Persönlichkeiten der österreichischen Wirtschaft. Unter den Geehrten waren auch 
zwei Ziviltechniker: Baurat h. c. DI Rudolf Kolbe, ehemaliger Präsident der Bundes-
kammer der Ziviltechniker:innen, wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik Österreich ausgezeichnet (linkes Bild) und DI Peter Stix, Ingenieur-
konsulent für Vermessungswesen, wurde der Berufstitel Baurat h. c. verliehen 
(Bild rechts). Wir gratulieren herzlich!
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Am 28. September 2023 fand im Wappensaal des Wiener Rathauses im Auftrag des 
Wiener Landeshauptmanns wieder eine feierliche Vereidigung von Ziviltechnikerin-
nen und Ziviltechnikern statt. Wir gratulieren den neuen Mitgliedern zum erfolg-
reichen Abschluss ihrer Ausbildung, heißen sie herzlich willkommen und freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit!

gung, der Begrenzung der Zuschläge zum 
Richtwertzins im Altbau und den langen 
Vorlaufzeiten viele Sanierungsprojekte 
nicht realisierbar. 

Die gründerzeitliche Bausubstanz in 
Wien in Verbindung mit Wohnungspoli-
tik, privatem Investment und Stadtent-
wicklung sowie die wirtschaftspolitischen 
und ökologischen Fragen in Zusammen-
hang mit den Wohnungen der Zukunft 
sind heute wichtiger denn je. Um die Zie-
le leistbares Wohnen sowie technische und 
ökologische Sanierungsqualität mit sozia-
lem Mehrwert zu erreichen, muss deshalb 
die Förderpolitik weiterentwickelt werden. 

DI Nicole Büchl, Leiterin der Haus-
kunft, sieht Potential in der Zusammen-
arbeit mit den Ziviltechnikern und wird 
in der nächsten Ausgabe von „derPlan“ 
die neue Sanierungs- und Dekarbonisie-
rungsverordnung 2024 vorstellen, die vor-
aussichtlich im nächsten Frühjahr in Kraft 
treten wird und eine Vereinfachung der 
Förderabwicklung, die Erweiterung des 

Bezieherkreises und weitere Förderungen, 
wie z. B. eine zusätzliche Dekarbonisie-
rungsprämie, vorsieht.
—
Andreas Aichberger
Sophie Ronaghi-Bolldorf
—
1 Der Anteil an Substandardwohnungen konnte 

von 42 % Anfang der 1970er Jahre auf heute 
unter 3 % gesenkt werden.

2 De-minimis-Förderungen unterliegen einer ver-
einfachten Förderungsberechnung und können 
im Gesamtausmaß von € 200.000 innerhalb 
von drei Steuerjahren in Anspruch genommen 
werden, sofern keine gesonderten beihilfen-
rechtlichen Grundlagen (z. B. sozialer  
Wohnbau usw.) bestehen.

3 Basis dafür sind die Allgemeine Gruppen-
freistellungsverordnung (Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014) und die Dienstleistungs- und 
Investitionsförderungsrichtlinien 2022 für die 
Umweltförderung im Inland.

4 Dabei darf ein bestimmter Heizwärmebedarf 
nicht überschritten werden. Für die Sanierung 
von denkmalgeschützten Gebäuden ist der 
spezifische Heizwärmebedarf HWBRef,RK um 
mindestens 25 % zu reduzieren.

Sommer/Bauer: 
Die Geschichte von PPP ist von Pannen ge-
säumt: Kostenexplosionen wie bei der Elb-
philharmonie bis hin zur Übernahme von 
Projekten durch die öffentliche Hand, weil 
der private Partner leider insolvent wurde. 

Die Qualtitässicherung ist deutlich er-
schwert, weil sie als Einschränkung des 
Spielraums des privaten Partners gelten 
würde und damit die „Maastricht-Neutra-
lität“ nicht gewährleistet wäre. Es ist jeden-
falls offensichtlich, dass die Finanzregeln 
weder ein baukulturelles Risiko noch ein 
Risiko für die Nachhaltigkeit der gebauten 
Umwelt kennen.

Die Wiener PPP-Projekte sind archi-
tektonisch bisher gut ausgegangen. Das 
hängt aber auch mit der Selbstausbeutung 
der beteiligten Architekturbüros zusam-
men und mit einer Verwaltung, die noch 
imstande wäre, solche Projekte selbst abzu-
wickeln. Diese Fähigkeit wird aber mit dem 
Praktizieren dieser Modelle verlorengehen.

Architekturjournal Wettbewerbe: 
Die Themen Lebenszyklus und ESG (Envi-
ronmental, Social and Governance) gehö-
ren bestimmt auch behandelt?

Sommer/Bauer: 
Es wäre jedenfalls das Risiko des nachhalti-
gen Betreibens, Errichtens und Entsorgens 
an den PPP-Nehmer zu überbinden. Wel-
che Sicherstellungen braucht es, um zu ga-
rantieren, dass am Ende der Lebenszeit des 
Gebäudes dieses sinnvoll als Ganzes oder 
in Teilen weiterverwendet wird? Welche 
Rechtspersonen werden in 50 Jahren noch 
existieren und Verantwortung tragen?

Architekturjournal Wettbewerbe: 
Die „Zukunftsfrage“: Wie wird sich PPP in 
Österreich weiterentwickeln – gibt es (po-
litische) Stellschrauben, die gedreht gehör-
ten?

Sommer/Bauer: 
Man sollte PPP tunlichst nur dort einset-
zen, wo es sinnvoll ist, das ist sicher nicht 
der Schul- und Bildungsbau. Derzeit wer-
den diese Modelle verwendet, um büro-
kratische Kriterien zu erfüllen und Ein-
stufungssysteme von Ratingagenturen zu 
bedienen, damit die öffentliche Hand nicht 
in Zinsprobleme getrieben wird. Im Ge-
genzug verliert diese die Kontrolle über die 
bauliche und baukulturelle Qualität, die 
Nachhaltigkeit und die Wirtschaftlichkeit 
der von ihr finanzierten Projekte. Und das 
alles wird durch intransparente Verträge 
geregelt, die für die Öffentlichkeit gar nicht 
und für die verantwortlichen Politiker nur 
sehr erschwert einsehbar sind.
—
Die Fragen wurden von Rudolf Preyer 
formuliert.
—
—
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Ressort Digitalisierung

Bewegung im zt: archiv 
Im Jahr 2008 eingeführt, fristete das zt: 
archiv sein Dasein lange, wenn auch etwas 
zu Unrecht, unter dem „Pseudonym“ des 

„Vermesser-Archivs“. Das Team, das sich 
seit der letzten Funktionsperiode im Res-
sort Digitalisierung gefunden hat, arbeitet 

– nun unter der Leitung von Thomas Hoppe 
– mit großem persönlichem Einsatz daran, 
das zt: archiv noch mehr zu einem Archiv 
für alle Ziviltechnikerinnen und Zivil-
techniker zu machen.

In den letzten vier Jahren haben wir 
von unserem Dienstleister Manz Solutions 
neben der Überführung auf eine moder-
ne Web-Oberfläche auch eine komplette 
Überarbeitung und Modernisierung der 
Systemarchitektur sowie der Sicherheits-
aspekte gefordert.

Ganz oben auf der Prioritätenliste 
steht derzeit die Ablöse der Signatur über 
Signaturkarten durch eine reine „Online-
Signatur“. Diese wird gewährleisten, dass 
wir unsere digitalen Urkunden plattform-
unabhängig errichten und im zt: archiv 

signieren können. In diesem Zuge soll 
auch der digitale Berufsausweis umgesetzt 
werden. Dazu sind viele Komponenten 
nötig, bei denen nicht nur die Kammern, 
sondern auch Vertrauensdiensteanbieter 
und zwei Ministerien involviert sind. Wir 
betreiben so viel wie möglich parallel, um 
diesen großen Schritt so rasch wie mög-
lich machen zu können – technisch wie 
rechtlich.

Wir arbeiten daran, die bereits moder-
nisierten Bildmarken in einem weiteren 
Format anbieten zu können, um sowohl 
der Individualität unserer Mitglieder als 
auch dem unterschiedlichen Aussehen der 
Dokumente gerecht zu werden.

Das zt: archiv soll die Plattform 
werden, die uns Ziviltechnikerinnen und 
Ziviltechniker dabei unterstützt, unsere 
Dienstleistungen inklusive digitaler Ein-
reichungen bei Behörden von einem Platz 
aus zu erbringen. Viele Varianten, Anbin-
dungen, Schnittstellen werden durchdacht, 
besprochen, verhandelt. Das Ziel ist eine 

einfache, komfortable und benutzer-
freundliche Handhabung auf allen Seiten. 
Manchmal müssen wir unser Gegenüber 
erst in die digitale Welt einführen. Das 
gelingt unterschiedlich schnell und erfor-
dert von den beteiligten Kolleginnen und 
Kollegen viel Zeit.

In manchen Befugnissen müssen am 
Ende eines Prozesses mehrere hundert 
Dokumente signiert werden. Eines unserer 
Ziele ist es, eine Möglichkeit zu schaffen, 
in einem Vorgang eine beliebige Zahl von 
Dokumenten gleichzeitig zu signieren. 
Erste Lösungsansätze gibt es bereits.

Da die digitale Entwicklung in 
rasantem Tempo voranschreitet, denken 
wir schon darüber nach, nicht nur PDF-
Dokumente, sondern auch andere For-
mate digital zu signieren, beispielsweise 
Vektordaten, CSV-Dateien oder Daten für 
BIM-Einreichungen.

Im Ressort Digitalisierung legen 
wir Wert darauf, das zt: archiv und die 
zt:archiv GmbH als integrierten Be-

standteil unseres Berufsstandes zu sehen. 
Deshalb sind die vier im Ressort einge-
richteten Ausschüsse (zt: archiv, Innova-
tion, Digitale Services und BIM) intensiv 
untereinander vernetzt und arbeiten bei 
der Behandlung der anstehenden Themen 
eng zusammen. Es ist ein kollegiales Mit-
einander, dank dem wir digitale Lösungen 
bauen können, die uns Ziviltechnikerin-
nen und Ziviltechnikern den Arbeitsalltag 
erleichtern.
—
Cora Stöger
—
DI Cora Stöger ist Präsidentin der Kammer der 
ZiviltechnikerInnen für Oberösterreich und 
Salzburg und Vorsitzende des Ausschusses 
zt: Archiv im Ressort Digitalisierung der 
Bundeskammer der Ziviltechniker:innen.

—

zt: Netzwerk

Jeder kennt sie, jeder braucht sie, 
und (fast) jeder macht sie: Social- 
Media-Arbeit. Auch wir als  
zt: Länderkammer für Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland in-
formieren Sie via Social Media 
über aktuelle Geschehnisse, Ver-
anstaltungen und anderes für Zi-
viltechnikerinnen und Ziviltech-
niker Relevantes. Wir freuen uns, 
dass wir in den letzten drei Jah-
ren die Social-Media-Kommuni-
kation mit Ihnen stetig ausbauen 
konnten. Diese Kommunikati-
on ist keine Einbahnstraße, sie 
lebt von der Interaktion: Wir zei-

gen Ihre Projekte, gehen gerne 
auf Ihre Fragen ein und reagieren 
auch auf Ihre Kritik.
Deshalb: Folgen Sie uns auf Face-
book, X (Twitter), Instagram und 
Co! Wir freuen uns auf Ihre Pro-
jekte, Ihre Fragen und Anregun-
gen! 
—
Eva-Maria Rauber-Cattarozzi 
—
—

—

Drei Jahre 
zt: Social Media 

Wir sprechen: 

PodcastX Facebook LinkedIn YouTube Instagram

zt: in den Medien

Wiener Bauordnungs
novelle 2023
Wiedergabe des Beitrags im 

„Ö1 Morgenjournal“ vom 11. September 
2023 mit Peter Bauer, Vizepräsident 
der zt: Kammer W/N/B. 

Erdwärmesonden sollen in Zukunft bau-
rechtlich gänzlich baubewilligungsfrei sein, 
die Fernwärme weiter ausgebaut werden 
und Baumpflanzverpflichtungen für Park-
plätze ab fünf Stellplätzen kommen. Innen-
höfe sollen entsiegelt werden, Rankgerüste 
an den ersten drei Geschoßen bewilligungs-
frei sein und vieles mehr. Für Peter Bauer, 
Vizepräsident der Kammer der Architekten 
und Ingenieurkonsulenten, ist der Gesetzes-
entwurf ein Schritt in die richtige Richtung, 
aber voll unklarer Begriffe und Bestimmun-
gen. Er würde eine Fülle von aufwendigen 
Einzelbegutachtungen erforderlich machen 

– und das in Zeiten des Arbeitskräfteman-
gels.

Peter Bauer: 
„Wir haben in Österreich ca. 2,2 Millionen 
Gebäude, die wir energetisch angehen 
müssen, wovon man zwischen einer Million 
und 1,2 Millionen Gebäuden auch wirklich 
energetisch sanieren, also nicht nur die Hei-
zung austauschen muss. Und das wollen Sie 
in 15 Jahren leisten. Das heißt, Sie müssen, 
wenn Sie das in 15 Jahren wirklich schaffen 
wollen, 70.000 Gebäude pro Jahr transfor-
mieren. Und dazu brauchen wir einfach viel 
schnellere Verfahren. Wir wollen doch nicht 
über jedes Gebäude einzeln absprechen. Das 
kann sich einfach nicht mehr ausgehen.“

In ihrer über 100-jährigen Geschich-
te wurde die Wiener Bauordnung so oft 
überarbeitet, dass die einzelnen Paragrafen 
schon im Widerspruch zueinander stehen 
und zu langen Debatten führen. Die Planer 
wünschen sich mehr Überschaubarkeit, was 
bei einem Haus möglich ist und was nicht.

Peter Bauer: 
„Ich vermisse hier, dass die Länder und der 
Bund gemeinsam an Strategien basteln und 
die dann in den Gesetzesmaterien veran-
kern und natürlich dann wieder zurück in 
die Bauordnung nehmen.“

Christina Pass-Dolezal, als Leiterin der 
MA 64 zuständig für rechtliche Bau- und 
Energieangelegenheiten, erklärt, die Bau-
ordnung allein könne diese Probleme nicht 
lösen. Pass-Dolezal verweist auf Bundesge-
setze und die neuen Richtlinien des Öster-
reichischen Instituts für Bautechnik.

Christina Pass-Dolezal: 
„Ganz zentral sind gerade für den Bereich 
der Kreislaufwirtschaft und der Ressour-
censchonung z. B. auch die bautechnischen 
Vorschriften, die in einem österreichweit 
harmonisierten Regelwerk, den sogenann-
ten OIB-Richtlinien, erarbeitet werden. Und 
das Erneuerbare-Wärme-Gesetz ist eben 
ein Bundesgesetz, das bislang leider nicht 
gekommen ist und das dringend notwendig 
wäre, damit man den Wiener Plan, bis 2040 
raus aus Gas zu sein, auch wirklich einhal-
ten kann.“

Weiters wäre es sinnvoll, die 122 Kli-
maförderungen in einer Verwaltungsreform 
überschaubarer zu gestalten, statt Förderbe-
rater zu beschäftigen. Wichtig wäre es auch, 
das Mietrechtsgesetz zu überarbeiten, damit 
die Umbaumaßnahmen nicht mit jedem 
Mieter einzeln ausdiskutiert werden müs-
sen. Entschlackungen aller Gesetzesräder-
werke wären die beste Voraussetzung, um 
digitale Baueinreichungen mittels künstli-
cher Intelligenz zu beschleunigen.
—
—
  

—

Peter Bauer beim 
Interview für das 
„Ö1 Morgenjournal“ 
zum Thema Wiener 
BauordnungsnovelleFo
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https://twitter.com/Ziviltechniker
https://www.facebook.com/ZiviltechnikerInnen
https://www.linkedin.com/company/kammer-der-ziviltechnikerinnen-f%C3%BCr-wien-nieder%C3%B6sterreich-und-burgenland/
https://www.youtube.com/channel/UCAksddNVhb7E6Zescf512UA/videos?view=0
https://www.instagram.com/ztkammer_w_noe_bgld/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/jetzt/id1562123689
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ORTE-Symposium 

In Gemeinschaft altern. Gewohnt leben
Leere Zentren, einsame Alte? Oder gewohntes Leben 
in Gemeinschaft, das auch für den Leerstand Lösung 
verspricht? Das 3. ORTE-Gesundheitsbauten-Symposium 

„In Gemeinschaft altern. Gewohnt leben“ zeigt auf, wie 
Architektur und Raumplanung für altersgerechtes Woh-
nen sorgen und zugleich auf sparsamen Bodenverbrauch 
achten können. 

Am 9. November 2023 geht es in St. Pölten um die Frage, wie 
wir unsere Gemeinden alterns- und pflegefreundlich (um-)
gestalten können. Welche Strukturen und sozialen Orte 
brauchen pflegebedürftige Menschen für einen Lebensabend 
im gewohnten Umfeld? Und wie geht das mit der Leer-
standsproblematik und dem Bodenverbrauch zusammen?

In 30 Jahren werden ca. ein Drittel der Menschen in 
Österreich über 65 Jahre alt sein. Unsere Gemeinden werden 
älter, die Bedürfnisse diverser. Um das gewohnte Leben im 
Alter weiterführen zu können, kommt es nicht nur auf die 
eigenen vier Wände an – das gesamte Wohnumfeld ist für 
gesundes und gutes Altern essentiell. Das Seniorencafé, das 
Gasthaus, der Bäcker, der Hauptplatz und die Parkbank 
spielen dafür eine ebenso wichtige Rolle wie die barriere-
freie Wohnung. Das Thema betrifft die Älteren, aber auch 
pflegende Menschen und Angehörige. Angesichts der Krise 

in der Pflege ist hier umsichtiges und schnelles Handeln 
erforderlich. 

Hinzu kommt die Notwendigkeit eines sparsameren 
Umgangs mit der Ressource Boden. Zentral dabei sind die 
intelligente Innenentwicklung und die strategische Nutzung 
von Bestand und Leerständen – im historischen Ortskern, 
aber auch an der Peripherie. Ebenso wichtig ist die Förde-
rung der gemeinschaftlichen Verantwortlichkeiten in der 
Gemeinde zur Entlastung des sozialen Umfelds und des 
Pflegenetzwerks. 

Die Umgestaltung von Siedlungsstrukturen für mehr 
sozialen Zusammenhalt, Baukultur, die gewohnte Lebens-
räume mit neuen Lebensformen kombinieren kann, aber 
auch historische Vorbilder, Förderstrukturen, neue Initiati-
ven und Strategien werden auf dem Symposium aus unter-
schiedlichen Perspektiven diskutiert. 

Da dieser Diskurs eng mit grundsätzlichen räumlichen 
Entwicklungsthemen verbunden ist, können alle von einer 
umsichtigen und mutigen Architektur und Raumplanung 
für ein gesundes Altern vor Ort profitieren.
—
Heidrun Schlögl
—
www.orte.noe.at   

—

Ortszentrum Stanz: Der Wohnhof für betreubares Wohnen 
mit Lebensmittelgeschäft belebt das Zentrum. 
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Netzwerk für Architektur und Baukultur

Neuigkeiten aus der Architekturstiftung Österreich
Die Architekturstiftung Österreich ist eine gemeinnützige 
Stiftung zur nationalen und internationalen Förderung, Ver-
netzung und Positionierung sowie zur Bewahrung österreichi-
scher Architektur und Baukultur. Sie versteht sich als zentrale 
Anlaufstelle in Österreich für das weite Feld der Baukultur 
und Architektur. Neben ihrer umfangreichen Vernetzungsar-
beit zeichnet sie u. a. verantwortlich für die Organisation und 
Konzeption des Staatspreises Architektur, ist Veranstalter des 
Architekturfestivals „Turn on“, Projektpartner und Organisator 
des Projekts RaumGestalten und Mitveranstalter und zentrale 
Drehscheibe der biennalen österreichweiten Architekturtage.

Von 1996 bis 2021 lag die Geschäftsführung in den Hän-
den von Barbara Feller, die 25 Jahre lang die Arbeit der Stiftung 
geprägt hat. Mit Jänner 2022 wurde diese Funktion nach einer 
öffentlichen Ausschreibung an Josef-Matthias Printschler über-
tragen. Er ist Architekturschaffender, Autor und Herausgeber; 
vor seiner Tätigkeit für die Architekturstiftung Österreich war 
er u. a. langjähriger Mitarbeiter an Hochschulen wie der Staatli-
chen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und der Univer-
sität Stuttgart. Mit ihm übernimmt eine jüngere Generation die 
Verantwortung dafür, die Architekturstiftung Österreich und 
ihre Stiftungsorganisationen in den Bundesländern zu vernet-
zen und als relevante Akteure in der österreichischen Architek-
turvermittlung zu positionieren. 

Neben der neuen Geschäftsführung wurde 2022 auch ein neuer 
Vorstand gewählt. Elke Delugan-Meissl sowie Much Unter-
trifaller schieden aus dem Vorstand aus, dafür konnte Marie-
Therese Harnoncourt-Fuchs (the next ENTERprise Architects) 
als neues Vorstandsmitglied gewonnen werden. Der Vorstand 
der Architekturstiftung Österreich besteht somit aus Christian 
Kühn (Vorstandsvorsitzender), Marie-Therese Harnoncourt-
Fuchs, Eva Guttmann und Wolfgang Kos.

Mit Beginn des Jahres 2024 wird das neue Logo der Archi-
tekturstiftung Österreich offiziell eingeführt. Es löst damit das 
bisherige, von Alexander Kada gestaltete Logo der Stiftung ab. 
Die personellen Veränderungen und die permanente inhaltliche 
Weiterentwicklung der Stiftung erhalten damit auch ein neues 
visuelles Erkennungszeichen.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, freut sich die 
Architekturstiftung Österreich auf den Kontakt mit Ihnen.  
Schreiben Sie einfach ein Mail an office@architekturstiftung.at.
—
Architekturstiftung Österreich
—
www.architekturstiftung.at    

—

Das neue Logo der Architekturstiftung 
Österreich

Ausstellung

Hollein Calling. Architektonische Dialoge
Die Ausstellung geht dem Phänomen Hollein aus heuti-
ger Sicht nach. Im Dialog mit Positionen einer jüngeren 
Architekturgeneration wird eine Neubewertung gestartet, 
die das Werk Holleins in den aktuellen Diskurs holt. 

Hans Hollein, einziger österreichischer Pritzker-Preis-
Träger und in den 1960er Jahren selbst proklamierter 
Avantgardist, war zeit seines Lebens ein akribischer Kurator 
seines eigenen Werks. Nun, knapp ein Jahrzehnt nach 
seinem Tod im Jahr 2014, wird dieses Werk mit zeitlichem 
Abstand neu betrachtet. In der Ausstellung „Hollein Calling“ 
treffen wegweisende Projekte von Hans Hollein auf aktuelle 
Projekte von 15 europäischen Architekturbüros, die heute 
mit ihrer Arbeit Diskurse prägen. Die Hollein-Exponate, 
viele davon werden erstmals öffentlich gezeigt, stammen 
aus dem umfangreichen „Archiv Hans Hollein, Az W und 
MAK, Wien“, das seit mehreren Jahren vom Architektur-
zentrum Wien (Az W) aufgearbeitet wird.

Hans Hollein im Dialog mit: Almannai Fischer 
Architekt*innen, München / baukuh, Mailand / Bovenbouw 
Architectuur, Antwerpen / Claudia Cavallar, Wien /  
Aslı Çiçek, Brüssel / Conen Sigl Architekt:innen, Zürich /  
doorzon interieurarchitecten, Gent / Expanded Design, 
Wien / Martin Feiersinger, Wien / David Kohn Architects, 

London / Kuehn Malvezzi, Berlin / Lütjens Padmanabhan 
Architekt*innen, Zürich / Manthey Kula, Oslo / Monadnock, 
Rotterdam / OFFICE Kersten Geers David Van Severen, 
Brüssel. 

Zur Ausstellung erscheint das Buch „Hollein Calling. 
Architectural Dialogues“ bei Park Books. Die umfangreiche 
Publikation dient als Basis und Erweiterung der Ausstel-
lung. Den ersten Teil bilden Interviews mit den 15 zeitge-
nössischen europäischen Architekturbüros, die das Werk 
Holleins mit ihrem eigenen architektonischen Schaffen in 
Beziehung setzen. Der zweite Teil der Publikation präsen-
tiert die Auswahl der 15 Schlüsselprojekte aus dem Atelier 
Hollein – vorwiegend anhand von bisher unveröffentlich-
tem Archivmaterial aus dem Nachlass. Begleitende Be-
trachtungen von Monika Platzer zum Archiv Hans Hollein, 
Az W und MAK, Wien sowie Mark Lee zum besonderen 
nordamerikanischen Kontext bieten Anknüpfungspunkte 
für weiterführende Auseinandersetzungen.
—
Architekturzentrum Wien
—
www.azw.at

—

Hans Hollein: Kerzengeschäft Retti, Kohlmarkt 8–10, 
Wien, 1964–1965, Arbeitsmodell des Portals; 
Archiv Hans Hollein, Az W und MAK, Wien
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Hollein Calling. Architektonische Dialoge
Kuratiert/gestaltet von: Lorenzo De Chiffre, Benni Eder, Theresa Krenn
Grafik: Studio Polimekanos
Bis 12. Februar 2024, täglich 10 bis 19 Uhr
Architekturzentrum Wien, Ausstellungshalle 2
Museumsplatz 1 im Museumsquartier, 1070 Wien
Zur Ausstellung wird ein umfassendes Rahmenprogramm geboten  
(siehe unter www.azw.at). 

https://orte-noe.at/
https://www.azw.at/de/
https://architekturstiftung.at/
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Stadtentwicklungstag

Die großen Hebel — 
Programme und 
Instrumente für eine 
zukunftsfitte Stadt
Von der Strategie in die Umsetzung: Der 
6. Stadtentwicklungstag des Österreichi-
schen Verbands der Immobilienwirtschaft 
(ÖVI), der am 26. September in Wien 
stattfand, drehte sich darum, wie unsere 
Städte zukunftsfit werden und welche 
konkreten Maßnahmen es dazu braucht. 
Impulsreferate leiteten den interdiszipli-
nären Austausch zwischen Immobilien-
wirtschaft, Stadtverwaltung, Planung und 
weiteren Expertinnen und Experten ein. 

Den Auftakt zum Themenkomplex 
ESG (Environmental, Social, Governance) 
und EU-Taxonomie machte Daniela 
Trauninger, die bei der Strabag für die 
operative Umsetzung der Nachhaltig-
keitsstrategie mitverantwortlich ist. Den 
Fokus legte sie auf richtungsweisende 
Pilotprojekte wie eine zirkuläre Sanie-
rung, bei der 90 % des Abbruchmaterials 
recycelt werden. Karin Schmidt-Mitscher, 
Leiterin des Bereichs Wohnbau in der Ers-
te Bank, erklärte, wie sich die Taxonomie 
in der Projektfinanzierung niederschlägt 
und welche Konsequenzen sich daraus 
ableiten – für Kunden, aber auch für die 
Banken selbst. 

Anschließend rückte der Wiener 
Gebäudebestand in den Fokus. Thomas 
Kreitmayer, Programmkoordinator der 
Wiener „Raus aus Gas“-Strategie, be-
richtete, dass Wien in der Wärmewende 
zwar voranschreitet, jedoch täglich 100 
Haushalte auf nicht fossile Heizsyste-
me umgestellt werden müssen, um den 
ambitionierten Zeitplan halten zu können. 
Derzeit befinde man sich jedenfalls noch 
nicht auf diesem Level. Da das Erneuer-
bare-Wärme-Gesetz noch immer auf sich 
warten lässt – die Rechtsunsicherheit, 
insbesondere für Hausbesitzer, wurde von 
allen Anwesenden kritisiert –, disku-
tierten ÖVI-Bauträgersprecher Klaus 
Wolfinger und Stadtbaudirektor Bernhard 
Jarolim, wie „willige Häuser“ schon jetzt 
unterstützt werden können. Architektin 
Isabella Wall berichtete von Pionierpro-
jekten wie dem ersten Zinshaus, das den 
Gehsteig für Geothermiebohrungen nutzt, 

und forderte dazu auf, solche Pioniere 
zukünftig stärker zu unterstützen. Die 
Publikumsfragen, wann mit der immer 
wieder verschobenen Veröffentlichung des 
Wiener Wärmeplans zu rechnen ist und 
wann die Fernwärme selbst dekarboni-
siert sein wird, wurden von Wien Energie 
noch nicht in der gebotenen Tiefe beant-
wortet. 

Mit Spannung erwartet wurde der 
Blick in die „Werkstatt“ der Bauordnungs-
novelle, den Cornelia Klugsberger von der 
MA 64 genau sieben Wochen nach Ab-
schluss der öffentlichen Begutachtung bot. 
Sophie Ronaghi-Bolldorf, Vorsitzende des 
Ausschusses Bauordnung der zt: Kammer 
für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land, leitete mit einem Überblick über die 
zahlreichen abgegebenen Stellungnah-
men in die anschließende Paneldiskussi-
on über. Bernhard Sommer, Präsident der 
zt: Kammer, gab zu bedenken, dass sich 
die Gründerzeitbauten an das zukünftige 
Stadtklima werden anpassen müssen, um 
bewohnbar zu bleiben. Dies setze auch 
Veränderungen im Stadtbild voraus, ein 

„Glassturz“ wäre da fatal. Beachtung fand 
auch die Ankündigung einer Organisati-
onsreform der Baupolizei aus dem Munde 
von deren Leiter Gerhard Cech.

Im letzten Impulsvortrag präsentierte 
Matthias Grosse von Exploreal fünf Jahre 
nach Einführung der Widmungskatego-
rie „geförderter Wohnbau“ eigens für den 
Stadtentwicklungstag analysierte Daten 
und stieß eine Diskussion über erste 
Erkenntnisse daraus an. 

Aus den Aussagen von Stadtbaudi-
rektor Jarolim konnte man folgern, dass 
die gegenseitige Verstärkung der Stel-
lungnahmen von zt: Kammer und ÖVI 
zur Bauordnungsnovelle ein wesentlicher 
Beitrag dazu war, dass einige „zu gut 
gemeinte“ Passagen des Novellenentwurfs 
noch überarbeitet werden.
—
Laura Ruß
—
—   

—

Sophie Ronaghi-Bolldorf präsentierte eine 
detaillierte Analyse der Bauordnung und zeigte 
sowohl Fehler als auch Stärken der Novelle auf.

Präsident Sommer warnte vor einem rechts-
staatlichen Defizit in der Bauordnungsnovelle 
und forderte mittelfristig ein Neuschreiben 
der Bauordnung.
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Grundlagendiskussion

Interdisziplinäre zt: Klausur

Am 8. und 9. September fand im 
Schloss Zeillern in Niederösterreich 
eine interdisziplinäre zt: Klausur der 
Länderkammer für Wien, Niederös-
terreich und Burgenland statt. Ziel 
der Klausur war es, zu den Themen 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung 
Positionen der Kammer zu entwickeln 
und zu erarbeiten, die als Richtli-
nien für das politische Wirken und 
Handeln in den nächsten drei Jahren 
dienen sollen. Die Impulsvorträ-
ge zu den Themen Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung wurden von 
Arch. Günter Katherl (Vorsitzender 
des Ressorts Zukunft Lebensraum 
der Bundeskammer und stellver-
tretender Vorsitzender der Sektion 
Architekt:innen der Länderkammer), 
Malgorzata Sommer-Nawara (Vorsit-
zende des Ausschusses Nachhaltiges 
Bauen und Kreislaufwirtschaft), Arch. 

Thomas Hoppe (Vorsitzender des 
Ressorts Digitalisierung der Bundes-
kammer und Vorstandsmitglied der 
Länderkammer) und Arch. Wolfgang 
Kurz (Vorsitzender des Ausschusses 
Digitalisierung) gehalten, zum Thema 
Bildung referierte Nicole Stöcklmayr 
(Geschäftsführerin der zt: akademie). 

Es wurde intensiv gebrainstormt, 
neue Ideen und Ziele wurden bespro-
chen und sektionseigene Positionen er- 
und überarbeitet. Auch die Gemein-
schaft kam nicht zu kurz, wofür u. a. 
ein gemeinsames Mittagessen, ein 
abendlicher Spaziergang zur Mostver-
kostung und After-Work-Gespräche 
im idyllischen Schlosshof sorgten.
—
Eva-Maria Rauber-Cattarozzi 
—
—   

—
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Das Präsidium der zt: 
Kammer W/N/B (Günter 
Katherl, Michaela Ragoßnig-
Angst, Peter Bauer, 
Evelyn Rudnicki, Bernhard 
Sommer und Karl Grimm) 
mit Nicole Stöcklmayr, Ge-
schäftsführerin der 
zt: akademie (2. von rechts)

Klimaschutzprojekte

Report „Vienna Green Economy“
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Am 2. Oktober haben Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und der Präsident 
der Wiener Wirtschaftskammer Walter Ruck (2. von rechts) gemeinsam mit ARA-
Vorstandssprecher Harald Hauke (rechts) und Thomas Buck (links), Geschäftsführer 
Operations der Kelly GmbH, im Rathaus den „Vienna Green Economy“-Report der 
Wirtschaftskammer vorgestellt. In der Publikation werden aktuelle und geplante 
kommunale und privatwirtschaftliche Klimaschutzprojekte am Standort Wien in den 
Sektoren Energie, Mobilität, Kreislaufwirtschaft und Immobilien, mit denen insge-
samt 500.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden, analysiert. Länderkammerprä-
sident Bernhard Sommer und Vizepräsident Peter Bauer standen den Protagonisten 
der Präsentation bei der Beantwortung von Fragen mit ihrer Expertise zur Seite.

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der zt: Klausur: 
Vielen Dank für Ihr 
Engagement!

https://news.wko.at/wien/news/greeneconomy2023-24-1.pdf



